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DIE SITUATION IN GEORGIEN1 

 

Beschluß1 

 Auf seiner 3618. Sitzung am 12. Januar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1996/5)"2. 

Resolution 1036 (1996) 
vom 12. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere der Resolution 993 (1995) vom 12. Mai 1995, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
2. Januar 19963, 

 in Bekräftigung seines Eintretens für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens, 

 betonend, daß die Parteien unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler verstärkte Anstrengungen unternehmen müs-
sen, um bald eine umfassende politische Regelung des Kon-
flikts herbeizuführen, namentlich auch im Hinblick auf den 
politischen Status Abchasiens, unter voller Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens, 

 feststellend, daß im November 1995 in Georgien Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten wurden, und 
der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß diese Wahlen einen 
positiven Beitrag zur Herbeiführung einer umfassenden poli-
tischen Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) lei-
sten werden, 

 in Bekräftigung des Rechts aller von dem Konflikt be-
troffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr 
an ihre Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und 
gemäß dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen4, 

 unter Mißbilligung der anhaltenden Obstruktion dieser 
Rückkehr durch die abchasischen Behörden, 
 
1  Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3  Ebd., Dokument S/1996/5. 
4  Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for April, May and June 1994, Do-
kument S/1994/397. 

 zutiefst besorgt über die Verschlechterung der humanitä-
ren Situation, insbesondere in der Region von Gali, in der 
noch immer keine sicheren Bedingungen herrschen, 

 sowie zutiefst besorgt über die Zunahme der Gewalt und 
die Tötungen, die in den unter der Kontrolle der abchasi-
schen Seite stehenden Gebieten begangen werden und von 
denen in dem Schreiben des Ständigen Vertreters Georgiens 
bei den Vereinten Nationen vom 8. Januar 1996 an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats5 berichtet wird, 

 unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des Budapester 
Gipfeltreffens der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa6 zur Situation in Abchasien (Georgien), 

 erneut erklärend, daß die Parteien das humanitäre Völ-
kerrecht strikt einzuhalten haben, 

 im Hinblick darauf, daß die Parteien das Moskauer Über-
einkommen vom 14. Mai 1994 über eine Waffenruhe und 
die Truppenentflechtung7 mit Unterstützung der Gemeinsa-
men Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
und der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Geor-
gien insgesamt geachtet haben, 

 mit dem Ausdruck seiner Genugtuung über die enge Zu-
sammenarbeit und Koordinierung zwischen der Mission und 
der Gemeinsamen Friedenstruppe bei der Wahrnehmung ih-
res jeweiligen Auftrags und mit dem Ausdruck seiner Aner-
kennung für den Beitrag, den beide zur Stabilisierung der Si-
tuation in der Konfliktzone geleistet haben, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Sicherheit 
des Personals der Mission und der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und unter Betonung der Bedeutung, die er der 
Bewegungsfreiheit dieses Personals beimißt, 

 feststellend, daß sich das bevorstehende Treffen des Ra-
tes der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, 
das am 19. Januar 1996 in Moskau abgehalten werden soll, 
mit der Verlängerung des Mandats der Gemeinsamen Frie-
denstruppe befassen wird, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
2. Januar 19963; 

 2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassen-
den Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) den to-
ten Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

 
5  Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 
1996, Dokument S/1996/9. 
6  Ebd., Forty-ninth Year, Supplement for October, November and Decem-
ber 1994, Dokument S/1994/1435. 
7  Ebd., Supplement for April, May and June 1994, Dokument S/1994/583. 
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 3. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts, na-
mentlich was den politischen Status Abchasiens betrifft, un-
ter voller Achtung der Souveränität und territorialen Unver-
sehrtheit Georgiens, sowie für die Bemühungen, die die 
Russische Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler un-
ternimmt, um die Suche nach einer friedlichen Regelung des 
Konflikts zu intensivieren, und ermutigt den Generalsekre-
tär, seine Bemühungen mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler und mit Unterstützung der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu diesem Zweck 
fortzusetzen; 

 4. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische 
Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maßgebliche Fort-
schritte zur Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung zu erzielen, und fordert sie außerdem auf, bei den 
Bemühungen, die der Generalsekretär mit Hilfe der Russi-
schen Föderation als Vermittler unternimmt, voll zu koope-
rieren; 

 5. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß der 
freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
durch die Annahme eines Zeitplans, der auf dem vom Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
vorgeschlagenen Zeitplan beruht, erheblich beschleunigt, 
und verlangt außerdem, daß sie die Sicherheit der sich be-
reits in dem Gebiet befindenden von selbst zurückgekehrten 
Personen gewährleistet und ihren Status im Einklang mit 
dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 über 
die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen4 
regelt; 

 6. fordert die abchasische Seite in diesem Zusammen-
hang auf, als ersten Schritt die sichere und würdige Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Region von Ga-
li zu fördern; 

 7. verurteilt die ethnisch motivierten Tötungen und 
die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen, die in Ab-
chasien (Georgien) begangen werden, und fordert die abcha-
sische Seite auf, die Sicherheit aller Personen in den unter 
ihrer Kontrolle stehenden Gebieten zu gewährleisten; 

 8. fordert die Parteien auf, ihre Zusammenarbeit mit 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien 
und der Gemeinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten zu verbessern, um ein sicheres Um-
feld für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen zu 
schaffen, und fordert sie außerdem auf, ihren Verpflichtun-
gen in bezug auf die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten Personals der Vereinten Nationen und der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten sowie in bezug auf die In-
spektion der Lagerstätten für schwere Waffen durch die 
Mission nachzukommen; 

 9. begrüßt die von der Mission und der Gemeinsamen 
Friedenstruppe in der Region von Gali getroffenen zusätzli-
chen Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Vorausset-
zungen für die sichere und geordnete Rückkehr der Flücht-

linge und Vertriebenen gerichtet sind, sowie alle geeigneten 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht ergriffen werden; 

 10. bekundet seine volle Unterstützung für die Ausar-
beitung eines konkreten Programms zum Schutz und zur 
Förderung der Menschenrechte in Abchasien (Georgien), 
wie in dem Bericht des Generalsekretärs vom 2. Januar 1996 
beschrieben, und fordert die abchasischen Behörden auf, bei 
den diesbezüglichen Bemühungen voll zu kooperieren; 

 11. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 12. Juni 1996 auslaufenden Zeitraum zu verlän-
gern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mis-
sion durch den Rat für den Fall, daß im Mandat der Gemein-
samen Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden; 

 12. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durchführung des 
am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Überein-
kommens über eine Waffenruhe und die Truppenent-
flechtung7 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich 
der Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, zu 
leisten; 
 13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiter-
hin regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm drei Monate 
nach der Verabschiedung dieser Resolution über alle Aspek-
te der Situation in Abchasien (Georgien) Bericht zu erstat-
ten, namentlich auch über die Tätigkeit der Mission; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3618. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3658. Sitzung am 25. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1996/284)"8. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab9: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Zwischenbericht des 
Generalsekretärs vom 15. April 1996 betreffend die 
Situation in Abchasien (Georgien) 10 geprüft. Außerdem 
hat er mit Genugtuung das Schreiben der Regierung 

 
8  Ebd., Fifty-first Year, Supplement for April, May and June 1996. 
9  S/PRST/1996/20. 
10 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/284. 
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Georgiens vom 5. März 199611 und die darin enthaltenen 
Vorschläge betreffend den politischen Status Abchasiens 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß es den 
Parteien noch immer nicht gelungen ist, eine umfassende 
politische Regelung herbeizuführen. Er stellt außerdem 
fest, daß dies schädliche Auswirkungen auf die humani-
täre Lage und auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
Region hat. Er fordert die Parteien, insbesondere die ab-
chasische Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maß-
gebliche Fortschritte herbeizuführen. 

  Der Rat bekundet erneut seine rückhaltlose Unter-
stützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, sei-
nes Sonderbotschafters und der Russischen Föderation 
als Vermittler um die Herbeiführung einer umfassenden 
politischen Regelung des Konflikts, namentlich was den 
politischen Status Abchasiens betrifft, unter Achtung der 
Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Geor-
giens. Der Rat betont, daß die Parteien selbst die 
Hauptverantwortung für die Herbeiführung einer 
umfassenden politischen Regelung tragen. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die die Mit-
glieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zur Un-
terstützung einer solchen umfassenden politischen Rege-
lung unternommen haben, wie aus Anlage IV des Doku-
ments S/1996/742 hervorgeht. 

  Der Rat ist nach wie vor tief darüber besorgt, daß 
die abchasischen Behörden die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen weiter behindern, was völlig unan-
nehmbar ist. 

  Der Rat bekundet dem Generalsekretär seine Unter-
stützung für die Bemühungen, die er unternimmt, um 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Einhaltung der 
Menschenrechte in der Region zu finden, die ein fester 
Bestandteil der Bemühungen um eine umfassende politi-
sche Regelung sind. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem wichtigen Bei-
trag der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien und der Gemeinsamen Friedenstruppe der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten zur Stabilisierung der 
Situation in der Konfliktzone. Der Rat erinnert daran, daß 
er die Mitgliedstaaten ermutigt hat, Beiträge in Form von 
Barzahlungen oder Sachleistungen an den freiwilligen 
Fonds zur Unterstützung der Durchführung des am 
14. Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Übereinkom-
mens über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung7 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der 
Minenräumung, zu leisten. Er begrüßt die in dem Bericht 
des Generalsekretärs genannten Beiträge. 

  Der Rat ist jedoch zutiefst besorgt über die Ver-
schlechterung der Sicherheitsbedingungen in der Region 

 
11 Ebd., Supplement for January, February and March 1996, Dokument 
S/1996/165. 

von Gali, was schädliche Auswirkungen auf die Fähig-
keit der Mission hat, ihren mandatsmäßigen Aufgaben 
nachzukommen. Der Rat verurteilt die Verlegung von 
Minen in der Region von Gali, die zu Verlusten an Men-
schenleben, darunter auch eines Militärbeobachters der 
Mission, geführt hat. Das Verlegen von Minen muß auf-
hören. Der Rat fordert die Parteien auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um es zu verhindern. Der Rat be-
tont, daß die internationale Gemeinschaft nur dann be-
hilflich sein kann, wenn die Parteien ihre volle Zusam-
menarbeit unter Beweis stellen und insbesondere ihren 
Verpflichtungen in bezug auf die Sicherheit und die Be-
wegungsfreiheit des internationalen Personals nachkom-
men. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn auch wei-
terhin über die Situation unterrichtet zu halten." 

 Auf seiner 3680. Sitzung am 12. Juli 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Georgiens und Irlands einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1996/507 und 
Add.1)"12. 

 

Resolution 1065 (1996) 
vom 12. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere der Resolution 1036 (1996) vom 12. Januar 
1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
1. Juli 199613, 

 mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Parteien ihre 
Meinungsverschiedenheiten aufgrund der unnachgiebigen 
Haltung der abchasischen Seite nach wie vor nicht beigelegt 
haben, und betonend, daß sie unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und mit Hilfe der Russischen Föderation 
als Vermittler unverzüglich verstärkte Anstrengungen unter-
nehmen müssen, um eine baldige und umfassende politische 
Regelung des Konflikts herbeizuführen, namentlich auch im 
Hinblick auf den politischen Status Abchasiens innerhalb 
des Staates Georgien, unter voller Achtung der Souveränität 
und der territorialen Unversehrtheit Georgiens, 

 erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte 
strikt einzuhalten haben, und mit dem Ausdruck seiner Un-
terstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, als 
 
12 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
13 Ebd., Dokumente S/1996/507 und Add.1. 
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fester Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung 
einer umfassenden politischen Regelung Wege zur Verbes-
serung der Einhaltung dieser Rechte zu finden, 

 im Hinblick darauf, daß die Parteien das am 14. Mai 1994 
in Moskau unterzeichnete Übereinkommen über eine 
Waffenruhe und die Truppenentflechtung7 mit Unterstützung 
der Gemeinsamen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten und der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien insgesamt geachtet haben, 

 mit Lob für den Beitrag, den die Mission und die Ge-
meinsame Friedenstruppe zur Stabilisierung der Lage in der 
Konfliktzone geleistet haben, und unter Betonung der Wich-
tigkeit der weiteren engen Zusammenarbeit und Koordinie-
rung zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats, 

 zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Sicher-
heitsbedingungen in der Region von Gali und der Sicherheit 
der örtlichen Bevölkerung, der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen, die in die Region zurückkehren, sowie des Personals 
der Mission und der Gemeinsamen Friedenstruppe, 

 die Parteien daran erinnernd, daß die Fähigkeit der inter-
nationalen Gemeinschaft, ihnen behilflich zu sein, vom poli-
tischen Willen der Parteien, den Konflikt im Wege des Dia-
logs und des gegenseitigen Entgegenkommens beizulegen, 
und von ihrer vollen Zusammenarbeit mit der Mission und 
der Gemeinsamen Friedenstruppe abhängt, namentlich von 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen bezüglich der Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des internationalen Personals, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Staatschefs der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten vom 17. Mai 199614, 

 feststellend, daß die Staatschefs der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten eine Verlängerung des Mandats der Ge-
meinsamen Friedenstruppe über den 19. Juli 1996 hinaus 
prüfen werden, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Juli 199613; 

 2. verleiht seiner tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassen-
den Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) den to-
ten Punkt noch immer nicht überwunden haben; 

 3. bekräftigt sein Eintreten für die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner inter-
national anerkannten Grenzen und für die Notwendigkeit, 
den Status Abchasiens in strenger Übereinstimmung mit die-
sen Grundsätzen festzulegen, und unterstreicht die Unan-
nehmbarkeit jeglicher Handlung der abchasischen Führung, 
die diesen Grundsätzen zuwiderläuft; 

 
14 Ebd., Supplement for April, May and June 1996, Dokument S/1996/371, 
Anlage I. 

 4. bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung für die 
Bemühungen des Generalsekretärs und seines Sonderbot-
schafters um die Herbeiführung einer umfassenden politi-
schen Regelung des Konflikts, namentlich was den politi-
schen Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien be-
trifft, unter voller Achtung der Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit Georgiens, sowie für die Bemühungen, die 
die Russische Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler 
unternimmt, um die Suche nach einer friedlichen Regelung 
des Konflikts weiter zu intensivieren, und ermutigt den Ge-
neralsekretär, seine Bemühungen mit Hilfe der Russischen 
Föderation als Vermittler und mit Unterstützung der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu die-
sem Zweck zu verstärken; 

 5. fordert die Parteien, insbesondere die abchasische 
Seite, auf, ohne weitere Verzögerungen maßgebliche Fort-
schritte zur Herbeiführung einer umfassenden politischen 
Regelung zu erzielen, und fordert sie auf, bei den Bemühun-
gen, die der Generalsekretär mit Hilfe der Russischen Föde-
ration als Vermittler unternimmt, voll zu kooperieren; 

 6. bekräftigt das Recht aller von dem Konflikt betrof-
fenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr an 
ihre Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und ge-
mäß dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 
über die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen4, verurteilt die anhaltende Obstruktion dieser Rückkehr 
durch die abchasische Seite und betont, daß es unannehmbar 
ist, wenn die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen mit 
der Frage des politischen Status Abchasiens (Georgien) ver-
knüpft wird; 

 7. verlangt, daß die abchasische Seite den Prozeß der 
freiwilligen Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen un-
verzüglich und ohne Vorbedingungen erheblich beschleu-
nigt, insbesondere durch die Annahme eines Zeitplans, der 
auf dem vom Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen vorgeschlagenen Zeitplan beruht, und 
verlangt außerdem, daß sie die Sicherheit der bereits in dem 
Gebiet befindlichen, von sich aus zurückgekehrten Personen 
gewährleistet und ihren Status in Zusammenarbeit mit dem 
Amt des Hohen Kommissars und im Einklang mit dem 
Vierparteienübereinkommen regelt, insbesondere in der Re-
gion von Gali; 

 8. verweist auf die Schlußfolgerungen des Budapester 
Gipfeltreffens der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa6 zur Situation in Abchasien (Georgien) 
und bekräftigt die Unannehmbarkeit der sich aus dem Kon-
flikt ergebenden demographischen Veränderungen; 

 9. verurteilt ethnisch motivierte Tötungen und sonsti-
ge ethnisch bedingte Gewalthandlungen; 

 10. verurteilt die Verlegung von Minen in der Region 
von Gali, was bereits zu mehreren Toten und Verletzten un-
ter der Zivilbevölkerung und unter den Friedenssicherungs-
kräften und Beobachtern der internationalen Gemeinschaft 
geführt hat, und fordert die Parteien auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um das Verlegen von Minen zu verhindern 
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und mit der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien und der Gemeinsamen Friedenstruppe der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten voll zusammenzuarbeiten, 
um so ihrer Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicherheit 
und der Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der Ver-
einten Nationen, der Gemeinsamen Friedenstruppe und der 
internationalen humanitären Organisationen nachzukommen; 

 11. ermutigt den Generalsekretär, auf die Bedrohung 
durch das Verlegen von Minen hin die erforderlichen Schrit-
te zu ergreifen, um die Sicherheitsbedingungen zu verbes-
sern und so die Gefahr für das Personal der Mission so ge-
ring wie möglich zu halten und Bedingungen für die wirk-
same Durchführung ihres Mandats zu schaffen; 

 12. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 31. Januar 1997 auslaufenden Zeitraum zu verlän-
gern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mis-
sion durch den Rat für den Fall, daß im Mandat der Gemein-
samen Friedenstruppe Änderungen vorgenommen werden; 

 13. bekundet seine volle Unterstützung für die Durch-
führung eines konkreten Programms zum Schutz und zur 
Förderung der Menschenrechte in Abchasien (Georgien) und 
ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 15. August 
1996 über mögliche Vorkehrungen für die Einrichtung eines 
Menschenrechtsbüros in Suchumi Bericht zu erstatten; 

 14. ermutigt die Staaten erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds zur Unterstützung der Durchführung des 
am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichneten Überein-
kommens über eine Waffenruhe und die Truppenentflech-
tung7 und/oder für humanitäre Zwecke, einschließlich der 
Minenräumung, wie von den Gebern bestimmt, zu leisten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, Mittel zur Gewährung 
technischer und finanzieller Hilfe für den Wiederaufbau der 
Volkswirtschaft Abchasiens (Georgien) zu prüfen, sobald 
die politischen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
sind; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm 
drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolu-
tion über die Situation in Abchasien (Georgien), einschließ-
lich der Tätigkeit der Mission, Bericht zu erstatten; 

 17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

 Auf der 3680. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3707. Sitzung am 22. Oktober 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Georgiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolu-
tion 1065 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/644)12 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in 
Abchasien (Georgien) (S/1996/843)"15. 

 

Resolution 1077 (1996) 
vom 22. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 937 (1994) vom 
21. Juli 1994, 1036 (1996) vom 12. Januar 1996 und 1065 
(1996) vom 12. Juli 1996, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 
1. Juli13 und 9. August 199616, 

 von neuem seine volle Unterstützung für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen bekundend, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
1. Juli 199613, insbesondere dessen Ziffer 18, und beschließt, 
daß das in diesem Bericht genannte Büro in die Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Georgien eingegliedert 
und dem Leiter der Mission unterstellt werden soll, im Ein-
klang mit den in Ziffer 7 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 9. August 199616 beschriebenen Regelungen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die enge Zusammen-
arbeit mit der Regierung Georgiens fortzusetzen, was die 
Festlegung der Prioritäten für das in den genannten Berich-
ten des Generalsekretärs erwähnte Programm und die enge 
Abstimmung bei seiner Durchführung betrifft; 

 3. ersucht den Generalsekretär außerdem, gemeinsam 
mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa die erforderlichen Anschlußvorkehrungen zu treffen. 

 Auf der 3707. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegen- 
stimme bei 1 Enthaltung (China) verabschiedet. 

Beschluß 

 Ebenfalls auf der 3707. Sitzung gab der Präsident des Si-
cherheitsrats im Anschluß an die Verabschiedung der Reso-
lution 1077 (1996) im Namen der Rates die folgende Erklä-
rung ab17: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des 
Generalsekretärs vom 10. Oktober 1996 betreffend die 
Situation in Abchasien (Georgien)18 behandelt. Er hat 
ebenfalls Kenntnis von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Georgiens bei den Vereinten Nationen vom 

 
15 Ebd., Supplement for October, November and December 1996. 
16 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokument 
S/1996/644. 
17 S/PRST/1996/43. 
18 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/843. 
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8. Oktober 1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats19 
genommen. 

  Der Rat stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß bisher 
keine nennenswerten Fortschritte in Richtung auf eine 
umfassende politische Regelung des Konflikts, so auch 
bezüglich des politischen Status Abchasiens, erzielt wor-
den sind, durch welche die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen geachtet wird. 

  Der Rat bekundet erneut seine rückhaltlose Unter-
stützung für eine aktive Rolle der Vereinten Nationen mit 
Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler, mit dem 
Ziel, eine umfassende politische Regelung herbeizufüh-
ren. Im Zusammenhang mit dem Besuch, den der Son-
derbotschafter des Generalsekretärs der Region vor kur-
zem abgestattet hat, ersucht der Rat den Generalsekretär, 
weitere Bemühungen zu unternehmen und Vorschläge zu 
unterbreiten, um den ins Stocken geratenen Friedenspro-
zeß neuzubeleben. 

  Der Rat betont, daß die Hauptverantwortung für ei-
ne solche Neubelebung des Friedensprozesses bei den 
Parteien selbst liegt und fordert sie, insbesondere die ab-
chasische Seite auf, die Gespräche wieder aufzunehmen 
und maßgebliche Verhandlungsfortschritte zu erzielen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt über die Verschlechte-
rung der Situation in der Region von Gali und ihre schäd-
lichen Auswirkungen auf die Fähigkeit der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien, ihren man-
datsmäßigen Aufgaben nachzukommen. Der Rat verur-
teilt die Verlegung von Minen sowie andere Bedrohun-
gen der Mission und der Gemeinsamen Friedenstruppe 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, auf die im Be-
richt des Generalsekretärs Bezug genommen wird. Der 
Rat fordert beide Parteien auf, alles Nötige zu unterneh-
men, um alle derartigen Handlungen zu unterbinden. 

  Der Rat fordert beide Parteien auf, das am 14. Mai 
1994 in Moskau unterzeichnete Übereinkommen über ei-

 
19 Ebd., Dokument S/1996/835. 

ne Waffenruhe und die Truppenentflechtung7 zu achten 
und bekundet seine Besorgnis über die im Bericht des 
Generalsekretärs erwähnten Verstöße gegen dieses Über-
einkommen, insbesondere die schwerwiegenden Verstö-
ße, die kürzlich in der Waffenbeschränkungszone stattge-
funden haben. 

  Der Rat betont, daß die internationale Gemeinschaft 
nur dann behilflich sein kann, wenn die Parteien ihre vol-
le Zusammenarbeit unter Beweis stellen und insbesonde-
re ihren Verpflichtungen in bezug auf die Sicherheit und 
die Bewegungsfreiheit des internationalen Personals 
nachkommen. 

  Der Rat ist zutiefst besorgt darüber, daß die abcha-
sische Seite für den 23. November 1996 die Abhaltung 
sogenannter Parlamentswahlen angekündigt hat. Die Ab-
haltung solcher Wahlen wäre erst dann möglich, wenn 
der politische Status Abchasiens unter Achtung der Sou-
veränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen auf 
dem Verhandlungsweg festgelegt worden ist, sowie im 
Rahmen einer umfassenden politischen Regelung und mit 
der Garantie für alle Flüchtlinge und Vertriebenen, daran 
voll teilhaben zu können. Der Rat stellt fest, daß die Vor-
aussetzungen für die Abhaltung solcher Wahlen derzeit 
nicht erfüllt sind. Er fordert die abchasische Seite auf, 
diese Wahlen abzusagen, und fordert ferner beide Seiten 
auf, alles zu unterlassen, was die Spannungen verstärken 
könnte. 

  Der Rat ist nach wie vor tief darüber besorgt, daß 
die abchasischen Behörden die Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen weiter behindern, was völlig unan-
nehmbar ist. 

  Der Rat begrüßt die gute Zusammenarbeit zwischen 
der Mission und der Gemeinsamen Friedenstruppe und 
ihre Bemühungen zur Förderung der Stabilisierung der 
Lage in der Konfliktzone. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn auch wei-
terhin genau über die Situation unterrichtet zu halten." 

 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN1 

Beschlüsse1 

 Im Anschluß an am 22. Januar 1996 geführte Konsultatio-
nen gab der Präsident des Sicherheitsrats gegenüber den Me-
dien im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung 
ab2: 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat in jedem Jahr seit 1967 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/3. 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen wärm-
stens die erfolgreiche Abhaltung der palästinensischen 
Wahlen am 20. Januar 1996, die einen großen Schritt vor-
wärts im Nahost-Friedensprozeß darstellt. Die Ratsmit-
glieder beglückwünschen die Palästinensische Behörde 
und das palästinensische Volk zu diesem Erfolg, der allen 
Beteiligten zur Ehre gereicht. Die Ratsmitglieder nehmen 
mit Befriedigung von der Schlußfolgerung der internatio-
nalen Beobachter Kenntnis, wonach die Wahlen ein ge-
treuer Ausdruck der Wünsche der palästinensischen Wäh-
ler waren. 
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  Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß die Ab-
haltung der Wahlen einen bedeutsamen Schritt in Richtung 
auf die Erfüllung der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung darstellt, die 
von Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion am 13. September 1993 in Washington unterzeichnet 
wurde3. Die Ratsmitglieder bekunden erneut ihre volle Un-
terstützung für den Nahost-Friedensprozeß." 

 Auf seiner 3622. Sitzung am 29. Januar 1996 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) 
(S/1996/45)"4. 

Resolution 1039 (1996) 
vom 29. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 
(1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 
6. Juni 1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. Januar 1996 über die Interimstruppe der Vereinten Natio-
nen in Libanon5 und Kenntnis nehmend von den darin getrof-
fenen Feststellungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 17. Januar 19966, 

 dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 1996, zu 
verlängern; 

 2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für die territoria-
le Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit Libanons 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen eintritt; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen 
Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolution 426 
(1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 
19787 und fordert alle Beteiligten auf, mit der Truppe im Hin-
 
3 Siehe Official Records of the Security Council, Forty-eighth Year, Sup-
plement for October, November and December 1993, Dokument S/26560. 
4 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996. 
5 Ebd., Dokument S/1996/45. 
6 Ebd., Dokument S/1996/34. 
7 Ebd., Thirty-third Year, Supplement for January, February and March 
1978, Dokument S/12611. 

blick auf die uneingeschränkte Wahrnehmung ihres Auftrags 
voll zusammenzuarbeiten; 

 4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

 5. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerich-
teten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nachdrück-
lich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 6. begrüßt die in Ziffer 16 des Berichts des General-
sekretärs vom 22. Januar 19965 beschriebene und bis Mai 
1996 abzuschließende Straffung der Truppe und betont, daß 
weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
durch die Rationalisierung der Verwaltungs- und Unterstüt-
zungsdienste weitere Einsparungen zu erzielen, vorausge-
setzt, diese führen nicht zu einer Beeinträchtigung der 
Einsatzfähigkeit der Truppe; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit 
der Regierung Libanons und den anderen von der Durchfüh-
rung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

 Auf der 3622. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab8: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1006 
(1995) vom 28. Juli 1995 vorgelegten Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten Natio-
nen in Libanon vom 22. Januar 19965 mit Genugtuung 
zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Souve-
ränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und na-
tionale Einheit Libanons innerhalb seiner international an-
erkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der 
Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale Unversehrt-
heit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates ge-
richtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen 
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Reso-
lution 425 (1978) vorgenommenen Verlängerung des 
Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 
betont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese 
Resolution vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet er-
neut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Be-
mühungen der libanesischen Regierung um die Festigung 
des Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 

 
8 S/PRST/1996/5. 
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Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit 
Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat beglückwünscht die 
libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun-
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Ab-
stimmung mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen 
Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Ausdruck, be-
klagt den Tod von Zivilpersonen und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, dem Generalsekretär 
und seinen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemühungen 
zu danken, die sie in dieser Hinsicht unternehmen, und 
spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Umstän-
den erfolgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit seine Anerkennung 
aus." 

 Im Anschluß an am 4. März 1996 geführte Konsultationen 
gab der Präsident des Sicherheitsrats im Namen der 
Ratsmitglieder gegenüber den Medien die folgende Erklärung 
ab9: 
  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen die 

Terroranschläge, die am 3. März in Jerusalem und am 
4. März in Tel Aviv stattgefunden haben. Sie sprechen der 
Regierung und dem Volk Israels und den Angehörigen der 
Opfer ihr Mitgefühl und ihre tiefe Anteilnahme aus. Sie 
wünschen den Verletzten baldige Genesung. 

  Diese verwerflichen Handlungen hatten den eindeu-
tigen Zweck, durch Terror die Friedensbemühungen im 
Nahen Osten zu untergraben. Die Ratsmitglieder bekunden 
erneut ihre Unterstützung für den Friedensprozeß und for-
dern die Parteien auf, diesen Prozeß zu konsolidieren und 
ihre Zusammenarbeit bei der Eindämmung der Gewalt und 
der Bekämpfung dieses Terrorismus zu verstärken." 

 Auf seiner 3653. Sitzung am 15. April 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, Algeriens, der Islamischen 
Republik Iran, Israels, Jordaniens, Kolumbiens, Kubas, Ku-
waits, Libanons, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Ma-
laysias, Marokkos, Pakistans, Saudi-Arabiens, der Syrischen 
Arabischen Republik, Tunesiens, der Türkei und der Vereinig-
ten Arabischen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Behandlung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 13. April 1996 (S/1996/280)"10. 

 Auf seiner 3654. Sitzung am 18. April 1996 beschloß der 
Rat, zusätzlich zu den auf der 3653. Sitzung bereits 
eingeladenen Vertretern die Vertreter Bahrains, Dschibutis, 
 
9   S/PRST/1996/10. 
10 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 

Iraks, Irlands, Japans, Jemens, Kanadas, Katars, der Komoren, 
Mauretaniens, Norwegens, Omans und Sudans einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des auf der 3653. Sitzung 
erörterten Punktes teilzunehmen. 

Resolution 1052 (1996) 
vom 18. April 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Reso-
lutionen zur Situation in Libanon, so auch die Resolution 425 
(1978) vom 19. März 1978, mit der die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet wurde, 

 Kenntnis nehmend von den Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 13. April 199611, 

 eingedenk der Debatte zur Situation im Nahen Osten, die 
auf seiner 3653. Sitzung am 15. April 1996 stattgefunden 
hat12, 

 in ernster Sorge über die Folgen, welche die derzeit statt-
findenden Kampfhandlungen für den Frieden und die Sicher-
heit der Region und für die Förderung des Friedensprozesses 
im Nahen Osten haben könnten, und in Bekräftigung seiner 
uneingeschränkten Unterstützung für diesen Prozeß, 

 sowie in ernster Sorge über alle Angriffe, die auf zivile 
Ziele, einschließlich Wohngebiete, gerichtet wurden sowie 
über die Verluste an Menschenleben und das Leid der Zivil-
bevölkerung, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, daß alle Beteiligten die 
für den Schutz von Zivilpersonen geltenden Regeln des hu-
manitären Völkerrechts voll achten, 

 in ernster Sorge über Handlungen, welche die Sicherheit 
der Truppe ernsthaft gefährden und die Durchführung ihres 
Mandats behindern, und insbesondere unter Mißbilligung des 
Vorfalls vom 18. April 1996, bei dem durch Artilleriebeschuß 
schwere Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevölke-
rung in einer Stellung der Truppe verursacht wurden, 

 1. fordert die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten 
durch alle Parteien; 

 2. unterstützt die diplomatischen Bemühungen, die zu 
diesem Zweck unternommen werden; 

 3. bekräftigt sein Eintreten für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Liba-
nons innerhalb seiner international anerkannten Grenzen und 
für die Sicherheit aller Staaten in der Region und fordert alle 
Beteiligten auf, diese Grundsätze voll zu achten; 

 
11 Ebd., Dokumente S/1996/280 und S/1996/281. 
12 Siehe S/PV.3653. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records 
of the Security Council, Fifty-first Year, 3653. Sitzung. 
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 4. fordert alle Beteiligten auf, die Sicherheit von Zivil-
personen zu achten; 

 5. fordert alle Beteiligten außerdem auf, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon zu achten und es ihr zu ermöglichen, ihren 
Auftrag ohne jedwede Behinderung oder Einmischung zu er-
füllen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten auf, humanitäre Hilfe an-
zubieten, um das Leid der Bevölkerung zu mildern und der 
Regierung Libanons beim Wiederaufbau des Landes behilf-
lich zu sein, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß die Vereinten Nationen und ihre Organisationen das Ihre 
tun, um den humanitären Hilfsbedarf der Zivilbevölkerung zu 
decken; 

 7. ersucht den Generalsekretär, den Rat laufend über 
die Entwicklung der Lage unterrichtet zu halten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

 Auf der 3654. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3669. Sitzung am 30. Mai 1996 behandelte der 
Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung (S/1996/368)"10. 

Resolution 1057 (1996) 
vom 30. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Mai 1996 über die Beobachtertruppe der Vereinten Natio-
nen für die Truppenentflechtung13, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung 
seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 aufzu-
fordern; 

 b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. November 
1996, zu verlängern; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und 
die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

 Auf der 3669. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
13 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/368. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3669. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab14: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der Beob-
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si-
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung ab-
zugeben: 

   Bekanntlich heißt es in Ziffer 14 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 23. Mai 1996 über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung13: 'Im israelisch-syrischen Sek-
tor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich, 
woran sich voraussichtlich auch nichts ändern wird, 
solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-
problems einbeziehende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs gibt 
auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder." 

 Auf seiner 3685. Sitzung am 30. Juli 1996 behandelte der 
Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon (S/1996/575)"15. 

Resolution 1068 (1996) 
vom 30. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 
(1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 
6. Juni 1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Juli 1996 über die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon16 und Kenntnis nehmend von den darin getroffe-
nen Feststellungen und genannten Verpflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 18. Juli 199617, 

 

 
14 S/PRST/1996/27. 
15 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996. 
16 Ebd., Dokument S/1996/575. 
17 Ebd., Dokument S/1996/566. 
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 dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Januar 1997, 
zu verlängern; 

 2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung 
für die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und politische 
Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner international aner-
kannten Grenzen; 

 3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemei-
nen Anweisungen an die Truppe gemäß dem mit Resolu-
tion 426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 19787 und fordert alle Beteiligten auf, mit der 
Truppe im Hinblick auf die uneingeschränkte Wahrnehmung 
ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

 4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolu-
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen ein-
schlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

 5. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerich-
teten Gewalthandlungen und fordert die Parteien nachdrück-
lich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

 6. begrüßt die in Ziffer 33 des Berichts beschriebene, 
nunmehr abgeschlossene Straffung der Truppe und ermutigt 
zu weiteren Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen, soweit 
diese nicht zu einer Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der 
Truppe führen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit 
der Regierung Libanons und den anderen von der Durchfüh-
rung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

 Auf der 3685. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3685. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab18: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1039 
(1996) vom 29. Januar 1996 vorgelegten Bericht des Ge-
neralsekretärs vom 20. Juli 1996 über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon16 mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle Souve-
ränität, politische Unabhängigkeit, territoriale Unversehrt-
heit und nationale Einheit Libanons innerhalb seiner inter-
national anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang 
erklärt der Rat, daß alle Staaten die gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 

 
18 S/PRST/1996/33. 

Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Reso-
lution 425 (1978) vorgenommenen Verlängerung des 
Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 
betont er erneut die dringende Notwendigkeit, diese Reso-
lution vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen von 
Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Bemü-
hungen der libanesischen Regierung um die Festigung des 
Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit 
Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat beglückwünscht die 
libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun-
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Ab-
stimmung mit der Truppe auszudehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen 
Libanon weiterhin andauernde Gewalt zum Ausdruck, be-
klagt den Tod von Zivilpersonen und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, dem Generalsekretär 
und seinen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemühungen 
zu danken, die sie in dieser Hinsicht unternehmen, und 
spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Umstän-
den erfolgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit seine Anerkennung 
aus." 

 Am 6. September 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgendes Schreiben an den Generalsekretär19: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 26. August 1996 betreffend die Zusammenset-
zung der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Liba-
non20 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Information Kenntnis und stimmen mit dem 
darin enthaltenen Vorschlag überein." 

 Auf seiner 3715. Sitzung am 27. November 1996 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung (S/1996/959 und Korr.1)"21. 

 

 
19 S/1996/726. 
20 S/1996/725. 
21 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996. 
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Resolution 1081 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. November 1996 über die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtung22, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung 
seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 aufzu-
fordern; 

 b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung um einen weiteren Zeit-
raum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 1997, zu 
verlängern; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage und 
die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

 Auf der 3715. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 
22 Ebd., Dokument S/1996/959. 

Beschluß 

 Ebenfalls auf der 3715. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung23 ab: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der Beob-
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si-
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung abzu-
geben: 

   Bekanntlich heißt es in Ziffer 13 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 18. November 1996 über 
die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung22: 'Im israelisch-syrischen 
Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituati-
on insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr-
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs 
gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder." 

 
23 S/PRST/1996/45. 

 

 

 

DIE SITUATION IN SOMALIA1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3620. Sitzung am 24. Januar 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation in Somalia 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation 
in Somalia (S/1996/42)"2. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 19. Januar 1996 über die Situation in Somalia4 
geprüft und ist zutiefst besorgt über das Ausbleiben jegli-

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3 S/PRST/1996/4. 
4 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/42. 

chen glaubhaften Fortschritts bei der nationalen Aussöh-
nung. Er fordert alle politischen Führer und Parteien So-
malias auf, zu einem alle Seiten einbindenden Konsulta-
tions- und Verhandlungsprozeß zurückzukehren, der auf 
eine nationale Aussöhnung abzielt und zur Errichtung ei-
ner nationalen Regierung auf breiter Grundlage führt. 

  Der Rat begrüßt mit Genugtuung die Bemühungen 
der Organisation der afrikanischen Einheit, der Organisa-
tion der Islamischen Konferenz, der Liga der arabischen 
Staaten, der Europäischen Union sowie der Nachbarstaa-
ten um die Förderung eines nationalen Dialogs auf der 
Suche nach einer Lösung der Krise in Somalia. Diese 
Bemühungen beweisen die Entschlossenheit der interna-
tionalen Gemeinschaft, das Volk Somalias nicht im Stich 
zu lassen. Der Rat bekräftigt, daß das Volk Somalias 
letztlich selbst die Verantwortung dafür trägt, die natio-
nale Aussöhnung herbeizuführen und den Frieden wie-
derherzustellen. In dieser Hinsicht fordert der Rat die 
Führer der somalischen Splittergruppen nachdrücklich 
auf, der Gewalt abzuschwören und die Interessen des 
Landes und des Volkes über ihre persönlichen Meinungs-
verschiedenheiten und politischen Ambitionen zu stellen. 
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  Der Rat befürwortet und unterstützt außerdem die 
Absicht des Generalsekretärs, das Politische Büro der Ver-
einten Nationen für Somalia beizubehalten. Er betont, wie 
wichtig es ist, daß das Büro enge Zusammenarbeit mit den 
Regionalorganisationen wahrt, die Entwicklungen in So-
malia überwacht und die Kontakte mit den somalischen 
Splittergruppen aufrechterhält. Er sieht der Rückkehr des 
Büros nach Somalia, sobald es die Umstände erlauben, mit 
Erwartung entgegen. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über das Andau-
ern des Konflikts zum Ausdruck. Die daraus resultierende 
Unsicherheit, das Banditentum und die allgemeine Gesetz-
losigkeit erhöhen das Leid der Zivilbevölkerung. Der Rat 
verurteilt die Drangsalierung, Verprügelung, Entführung 
und Tötung von Personal der internationalen humanitären 
Organisationen und unterstreicht die Verantwortung aller 
Parteien in Somalia für die Gewährleistung der Sicherheit 
und Unversehrtheit des humanitären und sonstigen interna-
tionalen Personals. Dieses Klima der Unsicherheit hat die 
Organisationen der Vereinten Nationen bedauerlicherwei-
se dazu gezwungen, internationales Personal zu verlegen, 
wodurch die reibungslose Auslieferung dringend benötig-
ter humanitärer Hilfsgüter behindert wird. 

  Der Rat lobt die tapferen Bemühungen der Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und der internationalen 
humanitären Organisationen sowie ihres somalischen Per-
sonals, die dem somalischen Volk mutig und entschlossen 
Unterstützung gewähren. Der Rat ermutigt die Mitglied-
staaten, auch weiterhin humanitäre Unterstützung zu ge-
währen, um eine weitere Verschlechterung der derzeitigen 
Lage zu verhindern. 

  Der Rat hält die ungestörte Auslieferung von huma-
nitären Hilfsgütern für einen entscheidenden Faktor zur 
Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Stabilität Soma-
lias. Die Schließung des wichtigsten Hafens in Mogadi-
schu wie auch anderer Transporteinrichtungen verschlech-
tert in dieser Hinsicht die derzeitige Lage drastisch und 
könnte ein großes Hindernis für zukünftige Nothilfeliefe-
rungen darstellen. Der Rat fordert die somalischen Partei-
en und Splittergruppen auf, diese Einrichtungen ohne Vor-
bedingung wieder zu öffnen. 

  Der Rat erinnert alle Staaten an ihre Verpflichtung, 
das mit Ziffer 5 der Resolution 733 (1992) verhängte all-
gemeine und vollständige Embargo für alle Lieferungen 
von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia voll 
einzuhalten. In dieser Hinsicht fordert er alle Staaten auf, 
von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Situa-
tion in Somalia verschärfen könnten. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über die 
Entwicklungen in Somalia weiter auf dem laufenden zu 
halten. Der Rat bleibt mit dieser Angelegenheit befaßt." 

 Auf seiner 3641. Sitzung am 15. März 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Äthiopiens, Dschibutis, Guineas, 
Indiens, Jordaniens, Kenias, Marokkos, Pakistans, Ruandas, 
Simbabwes, Swasilands, Tunesiens und Ugandas einzuladen, 

ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Somalia" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, auf Antrag des 
Vertreters Guinea-Bissaus5, den Ständigen Beobachter der 
Organisation der afrikanischen Einheit bei den Vereinten Na-
tionen, Ibrahima Sy, gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge-
schäftsordnung einzuladen.  

 Auf seiner 3726. Sitzung am 20. Dezember 1996 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation in Somalia". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
zuvor geführte Konsultationen unter den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab6: 

  "Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die 
Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in Mogadischu, 
wo die jüngsten Zusammenstöße zu immer schwereren 
Verlusten an Menschenleben führen. Er ist insbesondere in 
großer Sorge über die Not der Zivilbevölkerung, deren 
Leiden durch die Kampfhandlungen nur noch verschlim-
mert werden. 

  Der Rat fordert alle somalischen Splittergruppen auf, 
alle Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen und wieder 
eine wirksame Waffenruhe herzustellen. 

  Der Rat unterstützt in vollem Umfang die Anstren-
gungen, die die Länder der Region sowie internationale 
und regionale Organisationen, insbesondere die Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und die Liga der arabischen 
Staaten, unternehmen, um eine politische Regelung der 
Krise in Somalia zu erleichtern. Er appelliert an alle soma-
lischen Splittergruppen, sich an diesen Anstrengungen zu 
beteiligen und einen Prozeß der nationalen Aussöhnung zu 
beginnen, mit dem Ziel, eine nationale Regierung auf brei-
ter Grundlage zu schaffen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für eine dauerhafte 
Lösung der Krise in Somalia und ermutigt den Gene-
ralsekretär, die Situation weiter genau zu überwachen und 
dem Rat über alle weiteren Entwicklungen Bericht zu er-
statten. 

  Der Rat erinnert alle Staaten erneut daran, daß sie 
verpflichtet sind, das mit Resolution 733 (1992) verhängte 
allgemeine und vollständige Embargo für alle Lieferungen 
von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia voll 
einzuhalten. 

  Der Rat dankt erneut allen Organisationen und Ein-
zelpersonen, die in Somalia humanitär tätig sind, und for-
dert alle somalischen Splittergruppen auf, die Sicherheit 
des gesamten an diesen Tätigkeiten beteiligten Personals 
zu gewährleisten." 

 
5 Dokument S/1996/196, Teil des Protokolls der 3641. Sitzung. 
6 S/PRST/1996/47. 
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DIE SITUATION IN LIBERIA1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3621. Sitzung am 25. Januar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens, Côte d'Ivoires, 
Gambias, Ghanas, Guineas, Liberias, Nigerias, Senegals, 
Swasilands, Togos, der Tschechischen Republik und Tune-
siens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Fünfzehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/47 und Add.1"2. 

 Auf seiner 3624. Sitzung am 29. Januar 1996 behandelte 
der Rat den auf seiner 3621. Sitzung erörterten Punkt. 

 

Resolution 1041 (1996) 
vom 29. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Re-
solutionen betreffend die Situation in Liberia, insbesondere 
die Resolution 1020 (1995) vom 10. November 1995, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Januar 1996 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia3, 

 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 

 mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die 
jüngsten Vorfälle von Waffenruheverletzungen und Angrif-
fen auf Truppen der Überwachungsgruppe der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten sowie über die 
anhaltenden Verzögerungen im Prozeß der Entflechtung und 
Entwaffnung der Truppen, 

 betonend, daß es notwendig ist, daß alle Parteien des 
Übereinkommens von Abuja4 seine Bedingungen genaue-
stens einhalten und seine Umsetzung beschleunigen, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
3 Ebd., Dokumente S/1996/47 und Add.1. 
4 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for July, August and September 1995, Do-
kument S/1995/742. 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für diejenigen 
afrikanischen Staaten, die für die Überwachungsgruppe 
Truppen gestellt haben und dies auch weiter tun, 

 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß und die Überwachungsgruppe unterstützt haben, na-
mentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Januar 19963; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. Mai 1996 zu 
verlängern; 

 3. fordert alle liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen bereits eingegangenen Übereinkünfte und Verpflichtun-
gen zu achten und vollständig und rasch durchzuführen, ins-
besondere die Bestimmungen des Übereinkommens von 
Abuja4 betreffend die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die 
Entwaffnung und Demobilisierung der Kombattanten und 
die nationale Aussöhnung; 

 4. verurteilt die jüngsten bewaffneten Angriffe auf 
Personal der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten und auf Zivilpersonen 
und verlangt die sofortige Einstellung dieser feindseligen 
Handlungen; 

 5. spricht den Regierungen und den Völkern der Mit-
gliedsländer der Überwachungsgruppe sowie den Familien 
des ums Leben gekommenen Personals der Überwachungs-
gruppe seine Anteilnahme aus; 

 6. verlangt erneut, daß alle Bürgerkriegsparteien in 
Liberia den Status des Personals der Überwachungsgruppe 
und der Mission sowie der Organisationen und Organe, die 
in ganz Liberia humanitäre Hilfe gewähren, strikt achten, 
und verlangt außerdem, daß diese Parteien die Auslieferung 
der Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens an die maß-
geblichen Regeln des humanitären Völkerrechts halten; 

 7. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, fi-
nanzielle, logistische und sonstige Hilfe zur Unterstützung 
der Überwachungsgruppe zu gewähren, damit sie ihren Auf-
trag erfüllen kann, insbesondere was die Entwaffnung der li-
berianischen Bürgerkriegsparteien betrifft; 

 8. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch die Mitwirkung der Mission, davon ab-
hängt, daß die liberianischen Parteien klar ersichtlich weiter 
zu ihrer Verpflichtung stehen, ihre Meinungsverschiedenhei-
ten auf friedlichem Weg beizulegen und die nationale Aus-
söhnung im Einklang mit dem Friedensprozeß herbeizufüh-
ren; 
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 9. ersucht den Generalsekretär, bis zum 31. März 
1996 einen Zwischenbericht über die Situation in Liberia 
vorzulegen, insbesondere was die Fortschritte bei der Ent-
waffnung und Demobilisierung und bei der Planung von 
Wahlen betrifft; 

 10. fordert die Überwachungsgruppe auf, im Einklang 
mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle und 
Aufgaben der Mission und der Gruppe bei der Durchführung 
des Übereinkommens von Cotonou5 und dem Einsatzkon-
zept der Mission alles Erforderliche zu tun, um die Sicher-
heit der Beobachter und des Zivilpersonals der Mission zu 
gewährleisten; 

 11. unterstreicht die Notwendigkeit enger Kontakte 
und einer verstärkten Koordination zwischen der Mission 
und der Überwachungsgruppe bei ihren operativen Tätigkei-
ten auf allen Ebenen; 

 12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch 
weiterhin zusätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß 
in Liberia bereitzustellen, indem sie zum Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia beitragen; 

 13. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschenrechte 
in Liberia geachtet werden, und daß es notwendig ist, das 
Strafvollzugssystem in dem Land rasch wiederherzustellen; 

 14. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und mili-
tärischem Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß des Sicher-
heitsrats nach Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995 zur 
Kenntnis zu bringen; 

 15. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauf-
tragten und dem gesamten Personal der Mission für ihre un-
ermüdlichen Bemühungen um die Herbeiführung des Frie-
dens und der Aussöhnung in Liberia; 

 16. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3624. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3649. Sitzung am 9. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Liberia" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab6: 

  "Der Sicherheitsrat gibt seiner ernsthaften Besorg-
nis über den Ausbruch von Kampfhandlungen in Monro-

 
5 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 
1993, Dokument S/26272. 
6 S/PRST/1996/16. 

via und über die sich rasch verschlechternde Situation in 
ganz Liberia Ausdruck. Die Wiederaufnahme der Kämp-
fe zwischen den Bürgerkriegsparteien und die Drangsa-
lierung und Mißhandlung der Zivilbevölkerung sowie des 
humanitären Hilfspersonals gefährdet den Friedenspro-
zeß und läßt ernsthafte Zweifel am Willen der Bürger-
kriegsparteien zu seiner Umsetzung aufkommen. 

  Der Rat erinnert alle Parteien an ihre Verantwor-
tung, das humanitäre Völkerrecht in bezug auf die Zivil-
bevölkerung voll zu achten und die Sicherheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des sonstigen interna-
tionalen Personals zu gewährleisten, und fordert sie auf, 
sofort Schritte in dieser Hinsicht zu unternehmen. Der 
Rat fordert alle Parteien auf, ihrer Verpflichtung zur 
Achtung der Unverletzlichkeit des diplomatischen Perso-
nals und Eigentums nachzukommen. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, daß der Staatsrat und die Führer der Bürger-
kriegsparteien nicht den politischen Willen und die Ent-
schlossenheit gezeigt haben, die für die Umsetzung des 
Übereinkommens von Abuja4 erforderlich sind. Wenn 
die politischen Führer Liberias nicht sofort durch konkre-
tes positives Handeln ihre weitere Verpflichtung auf das 
Übereinkommen von Abuja unter Beweis stellen und ihre 
Verpflichtung, die Waffenruhe wiederherzustellen und 
aufrechtzuerhalten, nicht voll wahrnehmen, laufen sie 
Gefahr, die Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft zu verlieren. Der Rat betont, daß den liberiani-
schen Führern in dieser Hinsicht eine persönliche Ver-
antwortung zukommt. 

  Der Rat bekräftigt seine Unterstützung für das 
Übereinkommen von Abuja, als einziger bestehender 
Rahmen für die Beilegung der politischen Krise Liberias, 
und die entscheidende Rolle der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten bei der Beendigung des 
Konflikts. 

  Der Rat fordert die liberianische nationale Über-
gangsregierung und die liberianischen Parteien auf, so-
fort gemeinsam mit der Überwachungsgruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten da-
ranzugehen, eine Entflechtung aller Truppen, die Wie-
derherstellung von Frieden und Recht und Ordnung in 
Monrovia und eine wirksame und umfassende Waffenru-
he im ganzen Land herbeizuführen. Der Rat fordert die 
Parteien, insbesondere den unter der Bezeichnung 
ULIMO-J bekannten Flügel der Vereinigten Befreiungs-
bewegung Liberias für Demokratie auf, alle Geiseln un-
versehrt freizulassen. Er fordert die Parteien ferner auf, 
alle erbeuteten Waffen und Ausrüstungen wieder der  
Überwachungsgruppe zu übergeben. 

  Der Rat erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten 
sind, das mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo 
für alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät 
nach Liberia streng einzuhalten und alle Verstöße gegen 
das Waffenembargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats 
nach Resolution 985 (1995) zur Kenntnis zu bringen. 
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  Der Rat bekundet seine Absicht, auf der Grundlage 
der von den liberianischen Parteien bei der Durchführung 
der genannten Maßnahmen erzielten Fortschritte und 
nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Entwicklung der Lage in Liberia zu bestimmen, welche 
weiteren Maßnahmen hinsichtlich der künftigen Präsenz 
der Vereinten Nationen in Liberia angezeigt sein könn-
ten." 

 Auf seiner 3661. Sitzung am 6. Mai 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in Liberia" teilzu-
nehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab7: 

  "Der Sicherheitsrat bringt erneut seine ernsthafte 
Besorgnis über die Verschlechterung der Situation in Li-
beria zum Ausdruck. Der Rat mißbilligt entschieden die 
willkürlichen Tötungen und die Greueltaten, die durch 
die Truppen der kriegführenden Parteien gegen unschul-
dige Zivilpersonen verübt wurden. Die Eskalation der 
Gewalt zwischen den Parteien in Verletzung des Über-
einkommens von Abuja4 bringt den Friedensprozeß 
ernstlich in Gefahr. 

  Der Rat fordert die Parteien auf, die Kampfhand-
lungen sofort einzustellen, die Waffenruhe einzuhalten 
und Monrovia erneut zu einem sicheren Ort unter dem 
Schutz der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten zu machen. Er be-
kundet seine Unterstützung für die Bemühungen der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
um die Beendigung des Konflikts, namentlich auch für 
die dabei wahrgenommene Rolle der Überwachungs-
gruppe. 

  Der Rat bedauert, daß die Verschlechterung der Si-
tuation in Liberia dazu geführt hat, daß eine beträchtliche 
Anzahl von Mitarbeitern der Beobachtermission der Ver-
einten Nationen in Liberia evakuiert werden mußten. Der 
Rat erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, das 
mit Resolution 788 (1992) verhängte Embargo für alle 
Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach 
Liberia einzuhalten. 

  Der Rat betont, welche Bedeutung er dem am 
8. Mai 1996 in Accra abzuhaltenden Gipfeltreffen der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
beimißt, und fordert die Führer der liberianischen Partei-
en nachdrücklich auf, durch konkrete positive Handlun-
gen ihre Verpflichtung auf das Übereinkommen von 
Abuja zu bekräftigen." 

 
 
7  S/PRST/1996/22. 

 Auf seiner 3667. Sitzung am 28. Mai 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Dschibutis, Ghanas, Liberias, 
Nigerias, Sambias und Simbabwes einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Siebzehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/362)"8. 

 Auf seiner 3671. Sitzung am 31. Mai 1996 beschloß der 
Rat, diesen Punkt auf seiner 3667. Sitzung zu behandeln. 

 

Resolution 1059 (1996) 
vom 31. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen be-
treffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolu-
tion 1041 (1996) vom 29. Januar 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. Mai 1996 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia9, 

 betonend, daß die Eskalation der Gewalt eine Verletzung 
des Übereinkommens von Abuja4, darstellt und den Frie-
densprozeß ernstlich in Gefahr bringt, 

 fest überzeugt von der Wichtigkeit Monrovias als siche-
rer Zufluchtsort, und insbesondere Kenntnis nehmend von 
der jüngsten umfassenderen Dislozierung der Überwa-
chungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten in der Stadt, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 

 mit Lob für die positive Rolle der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten bei ihren fortgesetzten 
Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Si-
cherheit und der Stabilität in Liberia, 

 Kenntnis nehmend von der Annahme eines Mechanismus 
für die Rückführung Liberias zum Übereinkommen 
von Abuja durch die Minister für auswärtige Angelegenhei-
ten der Mitgliedsländer der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten am 7. Mai 199610, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen afrikani-
schen Staaten, die Truppen für die Überwachungsgruppe ge-
stellt haben und dies auch weiter tun, 
 
8  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
9  Ebd., Dokument S/1996/362. 
10 Ebd., Dokument S/1996/377. 
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 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß und die Überwachungsgruppe unterstützt haben, na-
mentlich auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia, 

 betonend, daß die Präsenz der Mission in Liberia von der 
Präsenz der Überwachungsgruppe und ihrer Entschlossen-
heit abhängt, die Sicherheit der Militärbeobachter und des 
Zivilpersonals der Mission zu gewährleisten, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
21. Mai 19969; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. August 1996 zu 
verlängern; 

 3. anerkennt, daß die Verschlechterung der Sicher-
heitssituation am Boden den Beschluß des Generalsekretärs 
gerechtfertigt hat, die Truppenstärke der Mission vorüberge-
hend zu reduzieren; 

 4. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, die Dislozierungen der Mission mit ihrer derzeitigen 
Truppenstärke beizubehalten, und ersucht ihn, den Sicher-
heitsrat von jeder bedeutsamen Erhöhung der Zahl der dislo-
zierten Personen in Kenntnis zu setzen, die nach Maßgabe 
der Entwicklung der Sicherheitssituation am Boden geplant 
würde; 

 5. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zu-
sammenbruch der Waffenruhe, die Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten und das Übergreifen der Kämpfe auf die 
vormalige Sicherheitszone von Monrovia und deren Umge-
bung; 

 6. verurteilt alle Angriffe auf Personal der Überwa-
chungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, der Mission und internationaler Organisatio-
nen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, sowie den 
Raub ihrer Ausrüstung, ihrer Versorgungsgüter und ihres 
persönlichen Eigentums, und fordert die sofortige Rückgabe 
des geraubten Eigentums; 

 7. verlangt erneut, daß die Bürgerkriegsparteien in 
Liberia den Status des Personals der Überwachungsgruppe 
und der Mission sowie der internationalen Organisationen 
und Organe, die in ganz Liberia humanitäre Hilfe gewähren, 
strikt achten, und verlangt außerdem, daß diese Parteien die 
Auslieferung der Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens 
an die maßgeblichen Regeln des humanitären Völkerrechts 
halten; 

 8. fordert die liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen bereits eingegangenen Vereinbarungen und Verpflich-
tungen vollinhaltlich und rasch umzusetzen, insbesondere 
das Übereinkommen von Abuja4, und verlangt in diesem Zu-
sammenhang, daß sie eine wirksame und umfassende Waf-
fenruhe wiederherstellen, alle Kämpfer und Waffen aus 
Monrovia abziehen, die Dislozierung der Überwachungs-
gruppe zulassen und Monrovia wieder zu einem sicheren 
Zufluchtsort machen; 

 9. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch die Mitwirkung der Mission, davon ab-
hängt, ob die liberianischen Parteien ihre Entschlossenheit 
unter Beweis stellen, ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
friedlichem Weg beizulegen, und ob die in Ziffer 8 genann-
ten Bedingungen erfüllt werden; 

 10. betont, wie wichtig es ist, daß die Menschenrechte 
in Liberia geachtet werden; 

 11. erinnert alle Staaten daran, daß sie gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für alle Lieferungen von Waffen und mili-
tärischem Gerät nach Liberia streng einzuhalten und alle 
Verstöße gegen das Embargo dem Ausschuß des Sicher-
heitsrats nach Resolution 985 (1995) vom 13. April 1995 zur 
Kenntnis zu bringen; 

 12. ermutigt die Mitglieder der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten, in Vorbereitung auf ihr 
Gipfeltreffen Mittel und Wege zu prüfen, um die Überwa-
chungsgruppe zu stärken und auf die Führer der Bürger-
kriegsparteien einzuwirken, damit sie den Friedensprozeß 
wiederaufnehmen; 

 13. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der 
Überwachungsgruppe finanzielle, logistische und sonstige 
Unterstützung zu gewähren, um ihr die Wahrnehmung ihres 
Mandats zu ermöglichen; 

 14. fordert die Überwachungsgruppe auf, im Einklang 
mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen Rolle und 
Aufgaben der Mission und der Gruppe bei der Durchführung 
des Übereinkommens von Cotonou5 und dem Einsatzkon-
zept der Mission für die Sicherheit der Beobachter und des 
Zivilpersonals der Mission Sorge zu tragen; 

 15. bringt seine Unterstützung für die Entschlossenheit 
der Minister der Mitgliedsländer der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten zum Ausdruck, keine 
Regierung in Liberia anzuerkennen, die gewaltsam an die 
Macht gelangt; 

 16. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch 
weiterhin zusätzliche Unterstützung für den Friedensprozeß 
in Liberia bereitzustellen, indem sie zum Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Liberia beitragen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
auch künftig genau über die Situation in Liberia unterrichtet 
zu halten, und bringt seine Bereitschaft zum Ausdruck, für 
den Fall, daß sich die Situation weiter verschlechtern sollte, 
mögliche Maßnahmen gegen diejenigen zu erwägen, die bei 
der Wiederaufnahme des Friedensprozesses nicht kooperie-
ren; 

 18. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3671. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschluß 

 Auf seiner 3694. Sitzung am 30. August 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Liberias und Nigerias einzu-
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Achtzehnter Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/684)"11. 

 

Resolution 1071 (1996) 
vom 30. August 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen be-
treffend die Situation in Liberia, insbesondere die Resolu-
tion 1059 (1996) vom 31. Mai 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
22. August 1996 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia12, 

 Kenntnis nehmend von dem an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats gerichteten Schreiben des Vertreters Nigerias 
vom 21. August 1996 mit dem Schlußkommuniqué, das auf 
der am 17. August 1996 in Abuja abgehaltenen vierten Ta-
gung der Staats- und Regierungschefs des Neuner-
Ausschusses für Liberia der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten herausgegeben wurde13, 

 mit Genugtuung darüber, daß Monrovia schrittweise 
wieder zu einem sicheren Zufluchtsort wird, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 

 in Anerkennung der positiven Rolle der Wirtschaftsge-
meinschaft der westafrikanischen Staaten bei ihren Bemü-
hungen zur Wiederherstellung des Friedens, der Sicherheit 
und der Stabilität in Liberia, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes für diejenigen afrikani-
schen Staaten, die der Überwachungsgruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten Truppen 
zur Verfügung stellen, 

 mit Lob für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Friedens-
prozeß, die Mission und die Überwachungsgruppe unter-
stützt haben, namentlich auch durch Beiträge zu dem Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Liberia, 

 
11 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
12 Ebd., Dokument S/1996/684. 
13 Ebd., Dokument S/1996/679. 

 betonend, daß die fortgesetzte Präsenz der Mission in Li-
beria von der Präsenz der Überwachungsgruppe und ihrer 
Entschlossenheit abhängt, die Sicherheit der Mission zu ge-
währleisten, und betonend, daß es gilt, die Koordinierung 
zwischen der Mission und der Überwachungsgruppe zu ver-
stärken, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
22. August 199612; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 30. November 1996 
zu verlängern; 

 3. begrüßt das von der Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten am 17. August 1996 in Abuja er-
zielte Übereinkommen13, kraft dessen das Übereinkommen 
von Abuja von 19954 bis zum 15. Juni 1997 verlängert, ein 
Zeitplan für die Durchführung des Übereinkommens festge-
legt und ein Mechanismus zur Verifikation der Einhaltung 
des Übereinkommens durch die Führer der Parteien be-
schlossen wurde sowie mögliche Maßnahmen gegen die Par-
teien für den Fall der Nichteinhaltung vorgeschlagen wur-
den; 

 4. fordert die liberianischen Parteien auf, alle von ih-
nen eingegangenen Übereinkünfte und Verpflichtungen voll 
und rasch umzusetzen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis 
zum 15. Oktober 1996 einen Bericht mit Vorschlägen dar-
über vorzulegen, welche Unterstützung die Mission oder an-
dere Organisationen der Vereinten Nationen zur Förderung 
des liberianischen Friedensprozesses bereitstellen könnten, 
einschließlich der Unterstützung für den Wahlprozeß, die 
Abrüstung, die Demobilisierung und die Verifikation der 
Einhaltung durch die Parteien; 

 6. beschließt, das von der Mission dislozierte Personal 
in angemessener zahlenmäßiger Stärke beizubehalten, wie in 
dem Bericht des Generalsekretärs empfohlen, und ersucht 
den Generalsekretär, die Notwendigkeit der Gewährleistung 
der Sicherheit des Personals der Mission zu berücksichtigen 
und den Rat über jede geplante weitere Dislozierung in 
Kenntnis zu setzen; 

 7. betont, daß die fortgesetzte Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft für den Friedensprozeß in Liberia, 
namentlich auch die Mitwirkung der Mission, davon ab-
hängt, ob die liberianischen Parteien ihre Entschlossenheit 
unter Beweis stellen, ihre Meinungsverschiedenheiten auf 
friedlichem Weg beizulegen und die nationale Aussöhnung 
im Einklang mit dem am 17. August 1996 in Abuja erzielten 
Übereinkommen herbeizuführen; 

 8. verurteilt alle Angriffe auf Personal der Überwa-
chungsgruppe, der Mission und der internationalen Organi-
sationen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, und 
deren Einschüchterung sowie den Raub ihrer Ausrüstung, ih-
rer Versorgungsgüter und ihres persönlichen Eigentums und 
fordert die Führer der Parteien auf, die sofortige Rückgabe 
des geraubten Eigentums sicherzustellen, und ersucht den 
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Generalsekretär, in den in Ziffer 5 genannten Bericht Infor-
mationen darüber aufzunehmen, wieviel gestohlenes Eigen-
tum zurückgegeben wurde; 

 9. verurteilt die Praxis einiger Parteien, Kinder für 
den Einsatz in Kampfhandlungen zu rekrutieren und auszu-
bilden und sie einzusetzen, und ersucht den Generalsekretär, 
in seinen in Ziffer 5 genannten Bericht detaillierte Angaben 
über diese unmenschliche und verabscheuenswürdige Praxis 
aufzunehmen; 

 10. verlangt erneut, daß die Bürgerkriegsparteien und 
ihre Führer den Status des Personals der Überwachungs-
gruppe, der Mission sowie der internationalen Organisatio-
nen und Organe, einschließlich des humanitären Personals, 
strikt achten und verlangt außerdem, daß diese Parteien die 
Bewegungsfreiheit der Mission und die Auslieferung der 
humanitären Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens an 
die maßgeblichen Grundsätze und Regeln des humanitären 
Völkerrechts halten; 

 11. betont die Wichtigkeit der Achtung vor den Men-
schenrechten in Liberia sowie des Menschenrechtsaspekts 
des Mandats der Mission; 

 12. betont außerdem, daß alle Staaten gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für Lieferungen von Waffen und militäri-
schem Gerät nach Liberia streng einzuhalten, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Gewährleistung der strikten Einhal-
tung des Embargos zu ergreifen und alle Verstöße gegen das 
Embargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 985 (1995) vom 13. April 1995 zur Kenntnis zu brin-
gen; 

 13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, der Überwa-
chungsgruppe finanzielle, logistische und sonstige Unter-
stützung zu gewähren, um ihr bei der Wahrnehmung ihres 
Mandats behilflich zu sein; 

 14. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, zu 
dem Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Liberia 
beizutragen; 

 15. betont die Wichtigkeit enger Kontakte und einer 
verbesserten Koordinierung zwischen der Mission und der 
Überwachungsgruppe bei ihren operativen Tätigkeiten auf 
allen Ebenen und fordert die Überwachungsgruppe auf, im 
Einklang mit der Vereinbarung bezüglich der jeweiligen 
Rolle und Aufgaben der Mission und der Gruppe bei der 
Durchführung des Übereinkommens von Cotonou5 und dem 
Einsatzkonzept der Mission für die Sicherheit der Mission 
Sorge zu tragen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
auch künftig genau über die Situation in Liberia unterrichtet 
zu halten; 

 17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3694. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 28. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 23. Oktober 1996 betreffend die Auf-
nahme weiterer Länder in die Liste der Mitgliedstaaten, 
die Militärbeobachter für die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia zur Verfügung stellen15, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. 

   Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Am 8. November 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär16: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßen die 
Vorschläge in Ihrem Bericht vom 17. Oktober 199617 im 
Hinblick auf die Art der Hilfe, die die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Liberia zur Unterstützung des 
Friedensprozesses in Liberia gewähren könnte. Die 
Ratsmitglieder sind jedoch nach wie vor darüber besorgt, 
daß die Bedingungen in Liberia für die Umsetzung dieser 
Vorschläge zu diesem Zeitpunkt nicht günstig sind, da in 
einigen Teilen des Landes auch weiterhin Unsicherheit 
herrscht. 

  Die Ratsmitglieder legen Ihnen daher nahe, alle ge-
eigneten Vorkehrungen zu treffen, die zur Durchführung 
dieser Vorschläge notwendig sind, unter anderem auch 
indem die bei anderen Friedenssicherungseinsätzen an-
gewandten Methoden geprüft werden. Wie der Rat erfah-
ren hat, werden Sie die Situation in Liberia genau verfol-
gen und das zur Umsetzung dieser Vorschläge benötigte 
zusätzliche Personal und die zusätzlichen logistischen 
Ressourcen erst einsetzen, wenn die Bürgerkriegsparteien 
die konkreten Maßnahmen ergriffen haben, die zur Erfül-
lung der Verpflichtungen notwendig sind, die sie im 
Rahmen des Übereinkommens von Abuja4 eingegangen 
sind. 

  Die Ratsmitglieder ersuchen Sie, den Rat entweder 
im Rahmen Ihres nächsten Berichts oder erforderlichen-
falls früher über etwaige diesbezügliche Entwicklungen 
zu unterrichten." 

 

 

 
 
14 S/1996/882. 
15 S/1996/881. 
16 S/1996/917. 
17 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokumente S/1996/858 und 
Add.1. 
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 Am 25. November 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär18: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 20. November 1996, betreffend Ihre Ab-
sicht, Generalmajor Srikander Shami (Pakistan) als 
Nachfolger von Generalmajor Mahmoud Talha (Ägyp-
ten) zum Leitenden Militärbeobachter der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Liberia zu ernennen19, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie begrüßen den in Ihrem Schreiben 
enthaltenen Vorschlag." 

 Auf seiner 3717. Sitzung am 27. November 1996 be-
schloß der Rat, den Vertreter Liberias einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Situation in Liberia 

  Zwanzigster Zwischenbericht des Generalsekretärs 
über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia (S/1996/962)"20. 

 

Resolution 1083 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend 
die Situation in Liberia, insbesondere die Resolution 1071 
(1996) vom 30. August 1996, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. November 199621, 

 mit großer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, daß die 
Parteien fortgesetzt gegen die Waffenruhe verstoßen, die in 
dem Übereinkommen von Abuja vom 19. August 19954 und 
in dem Zeitplan für die Durchführung vereinbart worden ist, 
der am 17. August 1996 anläßlich der Verlängerung 
des Übereinkommens von Abuja festgelegt wurde13, und 
somit die Aussichten auf Frieden in Liberia gefährden, 

 mit Genugtuung über den Beginn des Abrüstungsprozes-
ses am 22. November 1996 im Einklang mit dem abgeänder-
ten Durchführungszeitplan des Übereinkommens von Abuja 
und mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien, 
wie von ihnen vereinbart daran teilzunehmen, 

 abermals betonend, daß das Volk Liberias und seine 
Führer letztlich selbst für die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Aussöhnung verantwortlich sind, 
 
18 S/1996/972. 
19 S/1996/971. 
20 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
21 Ebd., Dokument S/1996/962. 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den  aktiven 
Bemühungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten um die Wiederherstellung von Frieden, Si-
cherheit und Stabilität in Liberia und mit Lob für diejenigen 
afrikanischen Staaten, die zu der Überwachungsgruppe der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten bei-
getragen haben, 

 mit dem Ausdruck seines Dankes an diejenigen Staaten, 
die die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia 
unterstützt haben, und an diejenigen, die zum Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Liberia beigetragen haben, 

 betonend, daß die fortgesetzte Präsenz der Mission von 
der Präsenz der Überwachungsgruppe und ihrer Entschlos-
senheit abhängt, die Sicherheit der Mission zu gewährlei-
sten, 

 1. fordert die liberianischen Parteien auf, die Feindse-
ligkeiten sofort einzustellen und die von ihnen eingegange-
nen Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere das von der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten am 
17. August 1996 in Abuja erzielte Übereinkommen13, mit 
dem ein Zeitplan für die Durchführung des Übereinkom-
mens von Abuja4 festgelegt und ein Mechanismus zur Veri-
fikation der Einhaltung des Übereinkommens durch die Füh-
rer der Parteien beschlossen wurde sowie mögliche Maß-
nahmen gegen die Parteien für den Fall der Nichteinhaltung 
vorgeschlagen wurden; 

 2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, den Abrü-
stungsprozeß, der einen der unumgänglichen Schritte vor der 
Abhaltung von Wahlen im Jahr 1997 darstellt, rechtzeitig 
abzuschließen; 

 3. betont, daß es dringend notwendig ist, daß die in-
ternationale Gemeinschaft die Arbeits- und Ausbildungspro-
jekte unterstützt, mit denen die soziale und wirtschaftliche 
Wiedereingliederung der demobilisierten Kombattanten si-
chergestellt werden soll; 

 4. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 31. März 1997 zu 
verlängern; 

 5. beschließt außerdem, das von der Mission 
dislozierte Personal in angemessener zahlenmäßiger Stärke 
beizubehalten, wie in Ziffer 37 des Berichts des General-
sekretärs21 empfohlen, und ersucht den Generalsekretär, un-
ter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Sicherheit des 
Personals der Mission zu gewährleisten, den Rat über jede 
geplante weitere Dislozierung in Kenntnis zu setzen; 

  6. verurteilt aufs schärfste die Praxis, Kinder für den 
Einsatz in Kampfhandlungen zu rekrutieren und auszubilden 
und sie einzusetzen, und verlangt, daß die kriegführenden 
Parteien diese unmenschliche und verabscheuenswürdige 
Tätigkeit unverzüglich einstellen und die Demobilisierung 
aller Kindersoldaten gestatten; 

 7. verurteilt alle Angriffe auf Personal der Überwa-
chungsgruppe, der Mission und der internationalen Organi-
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sationen und Organe, die humanitäre Hilfe gewähren, und 
deren Einschüchterung sowie den Raub ihrer Ausrüstung, ih-
rer Versorgungsgüter und ihres persönlichen Eigentums und 
fordert die Führer der Parteien auf, geraubtes Eigentum zu-
rückzugeben; 

 8. verlangt, daß die Parteien die Bewegungsfreiheit 
der Mission, der Überwachungsgruppe und der internationa-
len Organisationen und Organe und die sichere Auslieferung 
der humanitären Hilfsgüter erleichtern und sich genauestens 
an die Grundsätze und Regeln des humanitären Völkerrechts 
halten; 

 9. betont die Wichtigkeit der Achtung der Menschen-
rechte in Liberia und betont ebenso die Menschenrechts-
aspekte des Mandats der Mission; 

 10. betont außerdem, daß alle Staaten gehalten sind, 
das mit Resolution 788 (1992) vom 19. November 1992 ver-
hängte Embargo für Lieferungen von Waffen und militäri-
schem Gerät nach Liberia streng einzuhalten, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Gewährleistung der strikten Einhal-
tung des Embargos zu ergreifen und alle Verstöße gegen das 
Embargo dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolu-
tion 985 (1995) vom 13. April 1995 zur Kenntnis zu brin-
gen; 

 11. wiederholt nachdrücklich seinen Aufruf an alle 
Staaten, der Überwachungsgruppe finanzielle, logistische 

und sonstige Unterstützung zu gewähren, um ihr bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags zu helfen, und zu dem Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Liberia beizutragen, 
um bei der Durchführung des Friedensprozesses behilflich 
zu sein, einschließlich bei der Demobilisierung und Wieder-
eingliederung; 

 12. betont die Wichtigkeit enger Kontakte und einer 
verbesserten Koordinierung zwischen der Mission und der 
Überwachungsgruppe auf allen Ebenen und fordert die 
Überwachungsgruppe auf, im Einklang mit der Vereinba-
rung bezüglich der jeweiligen Rolle und Aufgaben der Mis-
sion und der Gruppe bei der Durchführung des Überein-
kommens von Cotonou5 und dem Einsatzkonzept der Mis-
sion für die Sicherheit der Mission Sorge zu tragen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Si-
tuation in Liberia auf dem laufenden zu halten, insbesondere 
über die bei der Demobilisierung und Abrüstung erzielten 
Fortschritte, und bis zum 31. Januar 1997 einen Zwischenbe-
richt und Empfehlungen über eine mögliche Unterstützung 
von seiten der Vereinten Nationen bei der Abhaltung freier 
und fairer Wahlen vorzulegen; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3717. Sitzung einstimmig verabschiedet.

 

 

DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA1 

 

Beschluß1 

 Auf seiner 3625. Sitzung am 31. Januar 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation betref-
fend Westsahara (S/1996/43 und Korr.1)"2. 

 

Resolution 1042 (1996) 
vom 31. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1975, 1988 und 1990 bis 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
19. Januar 19963, 

 in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über den Be-
such des Sonderbotschafters des Generalsekretärs in der Re-
gion vom 2. bis 9. Januar 1996, 

 in Anbetracht der von der Regierung Marokkos geäußer-
ten Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs 
dargelegt sind, 

 sowie in Anbetracht der von der Frente Popular para la 
Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro geäußerten 
Auffassungen, die in dem Bericht des Generalsekretärs dar-
gelegt sind, 

 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den Parteien bei 
der Herbeiführung einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 

 
3 Ebd., Dokument S/1996/43. 
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 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die beiden Parteien eine Vision davon 
entwickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestal-
ten soll, 

 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere 
Verzögerungen ein freies, faires und unparteiisches Selbst-
bestimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im 
Einklang mit dem von den beiden genannten Parteien akzep-
tierten Regelungsplan4 durchzuführen; 

 2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
19. Januar 19963; 

 3. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara bis zum 
31. Mai 1996 zu verlängern; 

 4. verleiht seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Pattsituation, die den Identifizierungsprozeß behindert hat, 
und die darauf zurückzuführenden geringen Fortschritte im 
Hinblick auf die vollständige Umsetzung des Regelungs-
plans; 

 5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalse-
kretär und der Mission bei der Wiederaufnahme des Identifi-
zierungsprozesses, der Überwindung der dem Abschluß die-
ses Prozesses im Wege stehenden Hindernisse und der Um-
setzung aller sonstigen Aspekte des Regelungsplans im Ein-
klang mit den einschlägigen Resolutionen zusammenzuar-
beiten; 

 6. legt den beiden Parteien nahe, weitere Möglichkei-
ten zur Schaffung von Vertrauen zwischen ihnen zu prüfen 
und die Umsetzung des Regelungsplans zu erleichtern; 

 7. unterstützt die Absicht des Generalsekretärs, im 
Falle des Ausbleibens greifbarer Fortschritte im Hinblick auf 
die vollständige Umsetzung des Regelungsplans die Situa-
tion sofort dem Rat zur Kenntnis zu bringen, und bittet den 
Generalsekretär für diesen Fall, ihm ein detailliertes Pro-
gramm für den etappenweisen Abzug der Mission im Ein-
klang mit der in seinem Bericht vom 19. Januar 19965 ent-
haltenen zweiten Entscheidungsmöglichkeit zur Behandlung 
vorzulegen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, ihm bis spätestens 
15. Mai 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3625. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 
4  Ebd., Forty-fifth Year, Supplement for April, May and June 1990, Doku-
ment S/21360; und ebd., Forty-sixth Year, Supplement for April, May and 
June 1991, Dokument S/22464. 
5 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996, 
Dokument S/1996/43, Ziffer 36. 

Beschlüsse 

 Am 4. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär6: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Generalmajor José Leandro (Portugal) zum Nachfolger 
von Brigadegeneral André Van Baelen (Belgien) als 
Kommandeur der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara zu ernennen7, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist.  Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3668. Sitzung am 29. Mai 1996 behandelte 
der Rat den Punkt: 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1996/343)" 8. 

Resolution 1056 (1996) 
vom 29. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
8. Mai 19969, 

 Kenntnis nehmend von den von der Regierung Marokkos 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, die in dem Bericht 
des Generalsekretärs und in dem Memorandum enthalten 
sind, das mit dem an den Generalsekretär gerichteten 
Schreiben vom 10. Mai 199610 übermittelt wurde, 

 sowie Kenntnis nehmend von den von der Frente Popular 
para la Liberaci\n de SaguRa el-Hamra y de RRo de Oro zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen, die in dem Bericht des 
Generalsekretärs und in dem Memorandum enthalten sind, 
das mit dem an den Generalsekretär gerichteten Schreiben 
vom 22. Mai 199611 übermittelt wurde, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des amtierenden 
Vorsitzenden und des Generalsekretärs der Organisation der 
afrikanischen Einheit an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 23. Mai 199612, 

 
6  S/1996/160. 
7  S/1996/159. 
8  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
9  Ebd., Dokument S/1996/343. 
10 Ebd., Dokument S/1996/345. 
11 Ebd., Dokument S/1996/366. 
12 Ebd., Dokument S/1996/376, Anlage. 
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 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den Parteien bei 
der Herbeiführung einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 betonend, welche Bedeutung er der Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe als integraler Bestandteil des Regelungs-
plans4 beimißt, 

 in Anerkennung dessen, daß die Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara trotz aller 
Schwierigkeiten bislang mehr als 60.000 Personen identifi-
zieren konnte, 

 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die beiden Parteien eine Vision davon 
entwickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestal-
ten soll, 

 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, so bald wie 
möglich ein freies, faires und unparteiisches Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara im Einklang 
mit dem von den beiden genannten Parteien akzeptierten 
Regelungsplan4 durchzuführen; 

 2. bedauert zutiefst, daß es an dem erforderlichen Wil-
len mangelt, der Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara die Zusammenarbeit zu ge-
währen, die sie benötigt, um den Identifizierungsprozeß 
wiederaufnehmen und abschließen zu können, und daß 
deshalb keine nennenswerten Fortschritte in Richtung auf 
die Durchführung des Regelungsplans verzeichnet werden 
konnten; 
 3. stimmt mit der Empfehlung des Generalsekretärs 
überein, wonach der Identifizierungsprozeß so lange unter-
brochen werden soll, bis beide Parteien konkrete und über-
zeugende Beweise dafür erbringen, daß sie entschlossen 
sind, diesen Prozeß im Einklang mit dem Regelungsplan oh-
ne weitere Behinderungen wiederaufzunehmen und abzu-
schließen; 

 4. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs, die 
Personalstärke des militärischen Anteils der Mission um 
20 Prozent zu reduzieren, mit der Maßgabe, daß dies ihre 
operationale Wirksamkeit bei der Überwachung der Waffen-
ruhe nicht beeinträchtigt; 

 5. unterstützt die Auffassung des Generalsekretärs, 
wonach der Beschluß, die Arbeit der Identifizierungskom-
mission vorübergehend einzustellen und die Anzahl der Zi-
vilpolizisten und der Soldaten zu reduzieren, kein Nachlas-
sen der Entschlossenheit bedeutet, die Durchführung des 
Regelungsplans sicherzustellen; 

 6. unterstützt den Vorschlag des Generalsekretärs, im 
Rahmen des Regelungsplans ein politisches Büro beizube-
halten, um den Dialog mit den Parteien und den beiden 
Nachbarländern fortzusetzen und alle anderen Bemühungen 
zu erleichtern, die dazu beitragen könnten, daß die Parteien 
auf einen Kurs einschwenken, der zu einer einvernehmlichen 
Formel zur Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten 
führt, und ermutigt den Generalsekretär, Mittel und Wege 
zur Stärkung der Rolle dieses Büros zu prüfen; 

 7. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, ohne 
weitere Verzögerung den politischen Willen, die Zusam-
menarbeit und die Flexibilität unter Beweis zu stellen, die 
erforderlich sind, um die Wiederaufnahme und den baldigen 
Abschluß des Identifizierungsprozesses sowie die Durchfüh-
rung des Regelungsplans zu ermöglichen, stellt mit Genug-
tuung fest, daß die Parteien die Waffenruhe eingehalten ha-
ben, die ein integraler Bestandteil des Regelungsplans ist, 
und fordert sie auf, dies auch weiter zu tun; 

 8. fordert die Parteien auf, als Beweis für ihren guten 
Willen mit den Vereinten Nationen bei der Durchführung 
bestimmter Aspekte des Regelungsplans zu kooperieren, wie 
bei der möglichst baldigen Freilassung saharauischer politi-
scher Gefangener und dem Austausch von Kriegsgefangenen 
aus humanitären Gründen, um die Durchführung des Rege-
lungsplans in seiner Gesamtheit zu beschleunigen; 

 9. ermutigt die Parteien, weitere Mittel und Wege zu 
prüfen, um Vertrauen zwischen ihnen zu schaffen, mit dem 
Ziel, die Hindernisse für die Durchführung des Regelungs-
plans zu beseitigen; 

 10. beschließt, das Mandat der Mission auf der vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vom 8. Mai 1996 vorge-
schlagenen Grundlage bis zum 30. November 1996 zu ver-
längern; 

 11. erinnert die Parteien daran, daß der Rat für den 
Fall, daß während dieses Zeitraums keine wesentlichen Fort-
schritte erzielt werden, andere Maßnahmen prüfen müssen 
wird, darunter auch eine mögliche weitere Reduzierung der 
Truppenstärke der Mission, betont aber seine Bereitschaft, 
die Wiederaufnahme des Identifizierungsprozesses zu unter-
stützen, sobald die Parteien wie in Ziffer 7 gefordert den nö-
tigen politischen Willen und die erforderliche Zusammenar-
beit und Flexibilität unter Beweis gestellt haben; 

 12. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen bei 
den Parteien fortzusetzen, die Pattsituation zu überwinden, 
die die Durchführung des Regelungsplans verhindert, und 
dem Rat bis zum 31. August 1996 einen Bericht über die Er-
gebnisse seiner Bemühungen vorzulegen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Rat 
über alle bedeutsamen Entwicklungen, einschließlich ihrer 
humanitären Aspekte, genau auf dem laufenden zu halten 
und bis zum 10. November 1996 einen umfassenden Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3668. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 12. November 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär13: 

 
13 S/1996/929. 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 8. November 1996 betreffend Ihren Vor-
schlag, Generalmajor Jorge Barroso De Moura (Portugal) 
zum Nachfolger von Generalmajor José Leandro als 
Kommandeur der Mission der Vereinten Nationen für 
das Referendum in Westsahara zu ernennen14, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie begrüßen den in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag." 

 Auf seiner 3718. Sitzung am 27. November 1996 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation betreffend Westsahara 

  Bericht des Generalsekretärs über die Situation be-
treffend Westsahara (S/1996/913)"15. 

Resolution 1084 (1996) 
vom 27. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur 
Westsaharafrage, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
5. November 199616, 

 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, den Parteien bei 
der Herbeiführung einer gerechten und dauerhaften Lösung 
der Westsaharafrage behilflich zu sein, 

 mit Genugtuung darüber, daß sich das Königreich Ma-
rokko erneut zu dem Regelungsplan4 bekannt hat, 

 sowie mit Genugtuung darüber, daß sich die Frente Popu-
lar para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro 
erneut zu dem Regelungsplan bekannt hat, 

 betonend, welche Bedeutung er der Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe als integraler Bestandteil des Regelungs-
plans beimißt, 

 sowie betonend, wie wichtig und nützlich es ist, daß die 
Sondierungsgespräche zwischen den Parteien unbeschadet 
ihrer jeweiligen Haltung wiederaufgenommen werden, damit 
ein Klima des gegenseitigen Vertrauens geschaffen wird, das 
eine rasche und wirksame Durchführung des Regelungsplans 
begünstigt, 

 von neuem feststellend, daß Fortschritte nur dann erzielt 
werden können, wenn die Parteien eine Vision davon ent-
wickeln, wie sich die Zeit nach dem Referendum gestalten 
soll, 

 davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär die 
Reduzierung der Personalstärke der verschiedenen Anteile 
 
14 S/1996/928. 
15 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
16 Ebd., Dokument S/1996/913. 

der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara abgeschlossen hat, 

 1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, so bald wie 
möglich ein freies, faires und unparteiisches Selbstbestim-
mungsreferendum des Volkes von Westsahara im Einklang 
mit dem Regelungsplan4 durchzuführen; 

 2. unterstützt die Aktivitäten, die der Amtierende 
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs unternimmt, um den 
Dialog mit den Parteien und den beiden Nachbarländern 
fortzusetzen und im Kontext des Regelungsplans andere 
Bemühungen zu erleichtern, die den Parteien dabei behilf-
lich sein sollen, zu einer einvernehmlichen Formel für die 
Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheiten zu gelangen, 
und ersucht darum, daß diese Aktivitäten beschleunigt wer-
den und daß die Parteien auch weiterhin mit dem Amtieren-
den Sonderbeauftragten zusammenarbeiten; 

 3. vermerkt die vorteilhaften Auswirkungen von Zei-
chen guten Willens und von allen auf die Durchführung des 
Regelungsplans gerichteten Kontakten; 

 4. begrüßt die Schritte, die die Parteien unternommen 
haben, um ihren guten Willen zu zeigen, insbesondere die 
Freilassung von Gefangenen, sowie die seit kurzem erkenn-
baren Hinweise darauf, daß die Parteien bei ihren Bemühun-
gen um die Lösung noch offener Fragen betreffend die 
Durchführung des Regelungsplans vorankommen, und 
ermutigt sie, diese Bemühungen fortzusetzen, um zwischen 
ihnen Vertrauen aufzubauen und die Durchführung des Re-
gelungsplans zu erleichtern; 

 5. begrüßt außerdem die fortlaufenden Tätigkeiten des 
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen und die ihm von den Parteien gewährte Zusammenar-
beit und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine 
humanitäre Arbeit und Hilfe im Einklang mit seinem Man-
dat und dem Regelungsplan fortzusetzen; 

 6. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara auf der vom 
Generalsekretär in seinem Bericht vom 5. November 199616 
vorgeschlagenen Grundlage bis zum 31. Mai 1997 zu ver-
längern; 

 7. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen bei 
den Parteien fortzusetzen, um die Pattsituation zu überwin-
den, die die Durchführung des Regelungsplans verhindert, 
und dem Rat bis zum 28. Februar 1997 einen Zwischenbe-
richt über die Ergebnisse seiner Bemühungen vorzulegen; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, für den 
Fall, daß bei der Beseitigung der Hindernisse für die Durch-
führung des Plans keine nennenswerten Fortschritte erzielt 
werden, in seinem nächsten Bericht andere Maßnahmen vor-
zuschlagen; 

 9. ersucht den Generalsekretär ferner, die Personal-
stärke und die Zusammensetzung der verschiedenen Anteile 
der Mission auch künftig aktiv zu prüfen, um ein Höchstmaß 
an Effizienz und Wirksamkeit sicherzustellen, und in seinem 
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nächsten Bericht darzulegen, wie dieses Ziel erreicht werden 
kann; 

 10. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle be-
deutsamen Entwicklungen, einschließlich ihrer humanitären 
Aspekte, genau auf dem laufenden zu halten und bis zum 

9. Mai 1997 einen umfassenden Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen; 

 11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3718. Sitzung einstimmig verabschiedet.

 

 

SCHREIBEN DES STÄNDIGEN VERTRETERS ÄTHIOPIENS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 9. JANUAR 1996, BETREFFEND DIE 
AUSLIEFERUNG DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM MORDANSCHLAG AUF DEN PRÄSIDENTEN 
DER ARABISCHEN REPUBLIK ÄGYPTEN AM 26. JUNI 1995 IN ADDIS ABEBA (ÄTHIOPIEN) 
GESUCHTEN VERDÄCHTIGEN 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3627. Sitzung am 31. Januar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens, Pakistans und 
Sudans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Auslieferung 
der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Prä-
sidenten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 1995 
in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten Verdächtigen 
(S/1996/10)"1 teilzunehmen. 

 

Resolution 1044 (1993) 
vom 31. Januar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 zutiefst darüber beunruhigt, daß in der ganzen Welt wei-
terhin Akte des internationalen Terrorismus in all seinen For-
men vorkommen, die das Leben unschuldiger Menschen ge-
fährden oder zu ihrem Tod führen, schädliche Auswirkungen 
auf die internationalen Beziehungen haben und die Sicherheit 
der Staaten gefährden, 

 unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Sicherheitsrats 
anläßlich der Sitzung des Rates auf Ebene der Staats- und Re-
gierungschefs am 31. Januar 1992 abgegebene Erklärung2, in 
der die Ratsmitglieder ihrer tiefen Besorgnis über Akte des in-
ternationalen Terrorismus Ausdruck verliehen und betont ha-
ben, daß die internationale Gemeinschaft solchen Handlungen 
wirkungsvoll entgegentreten muß, 

 sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die 
Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen 
 
1 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 
2 S/23500; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 1992, 
S. 72. 

völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diploma-
ten, das am 14. Dezember 1973 in New York zur Unterzeich-
nung aufgelegt wurde3, 

 unter Betonung der unumstößlichen Notwendigkeit, die in-
ternationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu ver-
stärken, mit dem Ziel, praktische und wirksame Maßnahmen 
zur Verhinderung, Bekämpfung und Beseitigung aller Formen 
des Terrorismus zu erarbeiten und zu ergreifen, von denen die 
gesamte internationale Gemeinschaft betroffen ist, 

 überzeugt, daß die Unterdrückung von Akten des interna-
tionalen Terrorismus, einschließlich derjenigen, an denen 
Staaten beteiligt sind, ein wichtiges Element zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

 zutiefst beunruhigt über den terroristischen Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba und davon überzeugt, daß die 
für diesen Anschlag Verantwortlichen vor Gericht gebracht 
werden müssen, 

 feststellend, daß das Zentralorgan des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf seiner dritten 
außerordentlichen Tagung am 11. September 1995 die Auf-
fassung vertreten hat, daß dieser Anschlag nicht nur dem Prä-
sidenten der Arabischen Republik Ägypten und nicht nur der 
Souveränität, Unversehrtheit und Stabilität Äthiopiens, son-
dern dem gesamten Afrika gegolten habe4, 

 Kenntnis nehmend von den Erklärungen des Zentralor-
gans des Mechanismus vom 11. September 19954 und 
19. Dezember 19955 und mit Unterstützung für die Befol-
gung der darin enthaltenen Ersuchen, 

 
3 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1035, Nr. 15410. 
4 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996, Dokument S/1996/10, Anla-
ge I. 
5 Ebd., Anlage II. 
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 mit Bedauern darüber, daß die Regierung Sudans den in 
den genannten Erklärungen enthaltenen Ersuchen des Zentral-
organs des Mechanismus bislang nicht Folge geleistet hat, 

 Kenntnis nehmend von dem an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters 
Äthiopiens bei den Vereinten Nationen vom 9. Januar 19966, 

 sowie Kenntnis nehmend von den an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters 
Sudans bei den Vereinten Nationen vom 11. Januar7 und 
12. Januar 19968, 

 1. verurteilt den terroristischen Mordanschlag auf den 
Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten in Addis Abe-
ba am 26. Juni 1995; 

 2. mißbilligt entschieden die flagrante Verletzung der 
Souveränität und Unversehrtheit Äthiopiens und den Versuch, 
den Frieden und die Sicherheit Äthiopiens und der gesamten 
Region zu stören; 

 3. lobt die Bemühungen der Regierung Äthiopiens, die-
se Angelegenheit im Wege bilateraler und regionaler Verein-
barungen beizulegen; 

 4. fordert die Regierung Sudans auf, unverzüglich den 
Ersuchen der Organisation der afrikanischen Einheit Folge zu 
leisten, sie möge 

 a) sofort Maßnahmen ergreifen, um die im Zusammen-
hang mit dem Mordanschlag gesuchten drei Verdächtigen, die 
in Sudan Zuflucht gesucht haben, auf der Grundlage des Aus-
lieferungsvertrags zwischen Äthiopien und Sudan aus dem 
Jahre 19649 zur strafrechtlichen Verfolgung an Äthiopien aus-
zuliefern; 

 b) es unterlassen, zu terroristischen Aktivitäten Beihilfe 
zu leisten, diese zu unterstützen und zu erleichtern und terrori-
stischen Elementen Schutz und Zuflucht zu gewähren, und in 
ihren Beziehungen mit ihren Nachbarn und mit anderen in 
voller Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Natio-
nen und der Charta der Organisation der afrikanischen Einheit 
handeln; 

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auf die Regierung Sudans dahin gehend einzuwirken, 
daß sie den Ersuchen der Organisation der afrikanischen Ein-
heit vollständig und wirksam nachkommt; 

 6. begrüßt die Bemühungen des Generalsekretärs der 
Organisation der afrikanischen Einheit mit dem Ziel der 
Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen der Erklärun-
gen des Zentralorgans des Mechanismus der Organisation 
der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewältigung 
und Beilegung von Konflikten vom 11. September4 und vom 
 
6 Ebd., Dokument S/1996/10. 
7 Ebd., Dokument S/1996/22. 
8 Ebd., Dokument S/1996/25. 
9 Ebd., Dokument S/1996/197, Anlage, Dok. Nr. 44. 

19. Dezember 19955 und unterstützt diese Organisation in 
ihren steten Bemühungen, diese Beschlüsse durchzuführen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit die Zusammenarbeit 
der Regierung Sudans bei der Durchführung dieser Resolution 
zu erwirken und dem Rat binnen sechzig Tagen Bericht zu er-
statten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

 Auf der 3627. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 8. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär10: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei-
ben vom 6. Februar 1996 betreffend Ihren Beschluß, ei-
nen Sonderbeauftragten nach Addis Abeba und Khar-
toum zu entsenden11, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen und un-
terstützen den in Ihrem Schreiben enthaltenen Be-
schluß." 

 Auf seiner 3660. Sitzung am 26. April 1996 beschloß der 
Sicherheitsrat, die Vertreter Äthiopiens, Sudans und Ugandas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

   "Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei 
den Vereinten Nationen vom 9. Januar 1996 an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats betreffend die Auslieferung 
der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag an dem 
Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten in Addis 
Abeba (Äthiopien) am 26. Juni 1995 gesuchten 
Verdächtigen (S/1996/10)1 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 
1044 (1996) des Sicherheitsrats (S/1996/179)"1. 

 

 
Resolution 1054 (1996) 

vom 26. April 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1044 (1996) vom 
31. Januar 1996, 

 
10 S/1996/93. 
11 S/1996/92. 
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 Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 7 der Resolu-
tion 1044 (1996) vorgelegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 11. März 199612 und den darin enthaltenen Schluß-
folgerungen, 

 zutiefst beunruhigt über den terroristischen Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba und davon überzeugt, daß die 
für diesen Anschlag Verantwortlichen vor Gericht gebracht 
werden müssen, 

 feststellend, daß das Zentralorgan des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konflikten in seinen Erklä-
rungen vom 11. September4 und vom 19. Dezember 19955 
die Auffassung vertreten hat, daß der Mordanschlag auf Prä-
sident Mubarak nicht nur dem Präsidenten der Arabischen 
Republik Ägypten und nicht nur der Souveränität, Unver-
sehrtheit und Stabilität Äthiopiens, sondern außerdem ganz 
Afrika gegolten habe, 

 mit Bedauern darüber, daß die Regierung Sudans den in 
den genannten Erklärungen enthaltenen Ersuchen des Zentral-
organs des Mechanismus bislang nicht Folge geleistet hat, 

 davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit weiter darum bemüht ist, 
sicherzustellen, daß Sudan den Ersuchen des Zentralorgans 
des Mechanismus Folge leistet, 

 mit Bedauern davon Kenntnis nehmend, daß die Regierung 
Sudans auf die Bemühungen der Organisation der afrikani-
schen Einheit nicht angemessen reagiert hat, 

 zutiefst beunruhigt darüber, daß die Regierung Sudans den 
in Ziffer 4 der Resolution 1044 (1996) enthaltenen Ersuchen 
nicht Folge geleistet hat, 

 erneut erklärend, daß die Unterdrückung von Akten des 
internationalen Terrorismus, einschließlich derjenigen, an de-
nen Staaten beteiligt sind, für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit wesentlich ist, 

 feststellend, daß die Nichtbefolgung der in Ziffer 4 der Re-
solution 1044 (1996) enthaltenen Ersuchen durch die Regie-
rung Sudans eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellt, 

 entschlossen, den internationalen Terrorismus zu beseiti-
gen und die wirksame Durchführung der Resolution 1044 
(1996) sicherzustellen, und zu diesem Zweck tätig werdend 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. verlangt, daß die Regierung Sudans den in Ziffer 4 
der Resolution 1044 (1996) enthaltenen Ersuchen ohne weite-
ren Verzug Folge leistet, indem sie 

 a) sofort Maßnahmen ergreift, um die Auslieferung der 
in Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Präsiden-
 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/179. 

ten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 1995 in 
Addis Abeba gesuchten drei Verdächtigen, die in Sudan Zu-
flucht gefunden haben, zur strafrechtlichen Verfolgung 
an Äthiopien sicherzustellen;  

 b) es unterläßt, zu terroristischen Aktivitäten Beihilfe 
zu leisten, diese zu unterstützen und zu erleichtern und terrori-
stischen Elementen Schutz und Zuflucht zu gewähren, und in-
dem sie in ihren Beziehungen zu ihren Nachbarn und zu ande-
ren künftig in voller Übereinstimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen und der Charta der Organisation der afri-
kanischen Einheit handelt; 

 2. beschließt, daß die in Ziffer 3 enthaltenen Bestim-
mungen am 10. Mai 1996 um 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit 
in Kraft treten und so lange in Kraft bleiben werden, bis der 
Sicherheitsrat feststellt, daß die Regierung Sudans Ziffer 1 
dieser Resolution Folge leistet; 

 3. beschließt, daß alle Staaten 

 a) das Personal in den sudanesischen diplomatischen 
Vertretungen und Konsulaten zahlen- und rangmäßig be-
trächtlich reduzieren und die Freizügigkeit des verbleibenden 
Personals in ihrem Hoheitsgebiet einschränken oder überwa-
chen werden; 

 b) Schritte unternehmen werden, um die Einreise 
in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet von Mitglie-
dern der Regierung Sudans, Amtsträgern dieser Regierung 
und Mitgliedern der sudanesischen Streitkräfte zu beschrän-
ken; 

 4. fordert alle internationalen und regionalen Organisa-
tionen auf, keine Konferenzen in Sudan einzuberufen; 

 5. fordert alle Staaten, einschließlich derjenigen, die 
nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, sowie die Son-
derorganisationen auf, ungeachtet etwaiger Rechte oder Ver-
pflichtungen aus einer internationalen Übereinkunft bezie-
hungsweise des Bestehens eines Vertrages oder einer Lizenz 
oder Genehmigung, die dem Inkrafttreten der Bestimmungen 
in Ziffer 3 zeitlich vorausgehen, streng in Übereinstimmung 
mit dieser Resolution zu handeln; 

 6. ersucht die Staaten, dem Generalsekretär der Verein-
ten Nationen innerhalb von sechzig Tagen nach Verabschie-
dung dieser Resolution über die Schritte Bericht zu erstatten, 
die sie zur Umsetzung der Bestimmungen in Ziffer 3 unter-
nommen haben; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 
sechzig Tagen nach dem in Ziffer 2 genannten Datum einen 
ersten Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen; 

 8. beschließt, die Angelegenheit sechzig Tage nach 
dem in Ziffer 2 genannten Datum erneut zu prüfen, um auf der 
Grundlage der vom Generalsekretär ermittelten Tatsachen 
festzustellen, ob Sudan den in Ziffer 1 enthaltenen Forderun-
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gen Folge geleistet hat, und falls nicht, um festzustellen, ob 
weitere Maßnahmen ergriffen werden sollen, um dies sicher-
zustellen; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

   Auf der 3660. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei 2 Enthaltungen (China und Russische 

Föderation) verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3690. Sitzung am 16. August 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Sudans einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats vom 9. Januar 1996 betreffend die Auslieferung der 
im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Prä-
sidenten der Arabischen Republik Ägypten am 26. Juni 
1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten Verdächti-
gen (S/1996/10)1 

  Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 1054 
(1996) des Sicherheitsrats (S/1996/541 und Add.1, 2 
und 3)"13. 

Resolution 1070 (1996) 
vom 16. August 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1044 (1996) vom 
31. Januar 1996 und 1054 (1996) vom 26. April 1996, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
10. Juli 199614, 

 Kenntnis nehmend von den an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters Su-
dans bei den Vereinten Nationen vom 31. Mai15, 24. Juni16 
und 2. Juli 199617, 
 sowie Kenntnis nehmend von dem an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des Ständigen Vertreters 
der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien bei den Ver-
einten Nationen vom 10. Juli 199618, 

 zutiefst beunruhigt über den terroristischen Mordanschlag 
auf den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba und davon überzeugt, daß die 
für diesen Anschlag Verantwortlichen vor Gericht gebracht 
werden müssen, 
 
13 Ebd., Supplement for July, August and September 1996. 
14 Ebd., Dokumente S/1996/541 und Add.1-3. 
15 Ebd., Supplement for April, May and June 1996, Dokument S/1996/402. 
16 Ebd., Dokument S/1996/464. 
17 Ebd., Supplement for July, August and September 1996, Dokument 
S/1996/513. 
18 Ebd., Dokument S/1996/538. 

 feststellend, daß das Zentralorgan des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konflikten in seinen Erklä-
rungen vom 11. September4 und vom 19. Dezember 19955 
die Auffassung vertreten hat, daß der Mordanschlag auf Prä-
sident Mubarak nicht nur dem Präsidenten der Arabischen 
Republik Ägypten und nicht nur der Souveränität, Unver-
sehrtheit und Stabilität Äthiopiens, sondern außerdem ganz 
Afrika gegolten habe, 

 mit Bedauern darüber, daß die Regierung Sudans den in 
den genannten Erklärungen enthaltenen Ersuchen des Zentral-
organs des Mechanismus bislang nicht Folge geleistet hat, 

 davon Kenntnis nehmend, daß die Organisation der afrika-
nischen Einheit weiter darum bemüht ist, sicherzustellen, daß 
Sudan den Ersuchen des Zentralorgans des Mechanismus Fol-
ge leistet, und mit Bedauern darüber, daß die Regierung Su-
dans auf die Bemühungen der Organisation der afrikanischen 
Einheit nicht angemessen reagiert hat, 

 zutiefst beunruhigt darüber, daß die Regierung Sudans den 
in Ziffer 4 der Resolution 1044 (1996) enthaltenen und in Zif-
fer 1 der Resolution 1054 (1996) bekräftigten Ersuchen nicht 
Folge geleistet hat, 

 erneut erklärend, daß die Unterdrückung von Akten des 
internationalen Terrorismus, einschließlich derjenigen, an de-
nen Staaten beteiligt sind, für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit wesentlich ist, 

 feststellend, daß die Nichtbefolgung der in Ziffer 4 der Re-
solution 1044 (1996) enthaltenen und in Ziffer 1 der Resolu-
tion 1054 (1996) bekräftigten Ersuchen durch die Regierung 
Sudans eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellt, 

 entschlossen, den internationalen Terrorismus zu beseiti-
gen und die wirksame Durchführung der Resolutionen 1044 
(1996) und 1054 (1996) sicherzustellen, und zu diesem Zweck 
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Na-
tionen, 

 1. verlangt erneut, daß die Regierung Sudans den in 
Ziffer 4 der Resolution 1044 (1996) enthaltenen und in Zif-
fer 1 der Resolution 1054 (1996) bekräftigten Ersuchen voll-
ständig und ohne weiteren Verzug Folge leistet; 

 2. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die einige 
Mitgliedstaaten ergriffen haben, um die in Ziffer 3 der 
Resolution 1054 (1996) enthaltenen Bestimmungen durch-
zuführen, und ersucht diejenigen Staaten, die dies bislang 
noch nicht getan haben, dem Generalsekretär so bald wie 
möglich über die von ihnen zu diesem Zweck ergriffenen 
Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

 3. beschließt, daß alle Staaten einem Luftfahrzeug die 
Erlaubnis zum Start oder zur Landung in ihrem Hoheitsgebiet 
beziehungsweise zum Überfliegen ihres Hoheitsgebietes ver-
weigern werden, wenn dieses Luftfahrzeug in Sudan zugelas-
sen ist oder im Eigentum der Sudan Airways steht oder von 
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diesen oder in deren Namen angemietet oder betrieben wird 
oder von einem Unternehmen, gleichviel wo sich dieses be-
findet oder errichtet worden ist, an dem die Sudan Airways 
eine wesentliche oder beherrschende Beteiligung halten, oder 
wenn es im Eigentum der Regierung oder öffentlicher Behör-
den Sudans steht oder von ihnen angemietet oder betrieben 
wird oder von einem Unternehmen, gleichviel wo sich dieses 
befindet oder errichtet worden ist, an dem die Regierung oder 
öffentliche Behörden Sudans eine wesentliche oder beherr-
schende Beteiligung halten; 

 4. beschließt außerdem, daß er neunzig Tage nach der 
Verabschiedung dieser Resolution das Datum des Inkrafttre-
tens der in Ziffer 3 festgelegten Bestimmungen und alle 

Aspekte der Modalitäten ihrer Durchführung festlegen wird, 
sofern er nicht vor diesem Zeitpunkt auf der Grundlage eines 
vom Generalsekretär vorgelegten Berichts beschließt, daß Su-
dan die in Ziffer 1 enthaltene Forderung befolgt hat; 

 5. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. November 
1996 einen Bericht über die Befolgung der Bestimmungen 
von Ziffer 1 durch Sudan vorzulegen; 

 6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

  Auf der 3690. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei 2 Enthaltungen (China und Russische 

Föderation) verabschiedet.
 

 

 

DIE SITUATION BETREFFEND RUANDA1 

 

Beschlüsse1 

 Am 13. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär2: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben Ihren 
Zwischenbericht vom 30. Januar 1996 über die Hilfsmis-
sion der Vereinten Nationen für Ruanda3 behandelt. 

  Die Ratsmitglieder stimmen mit Ihrer Bemerkung 
überein, daß die Vereinten Nationen in Ruanda nach wie 
vor eine nützliche Rolle spielen. Sie ermutigen Sie, mit 
der Regierung Ruandas sowie den zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen Konsultationen über die 
geeignete Art der Rolle aufzunehmen, die die Vereinten 
Nationen nach dem Auslaufen des letzten Mandatszeit-
raums der Mission am 8. März 1996 spielen könnten. Ei-
ne solche Präsenz sollte den Prozeß der Herstellung und 
Konsolidierung eines Klimas relativer Normalität und 
Stabilität unterstützen. Sie sehen mit Interesse Ihrem 
nächsten Bericht vor dem 8. März 1996 entgegen, der Ih-
re Empfehlungen über die Art und das Mandat einer wei-
teren Präsenz der Vereinten Nationen in Ruanda enthal-
ten wird. 

  Die Ratsmitglieder legen Ihnen eindringlich nahe, 
im Lichte der einmaligen Umstände und der jüngsten Ge-
schichte Ruandas bei der Lösung der Frage der weiteren 
Verwendung der Ausrüstungsgegenstände der Mission 
flexibel vorzugehen, jedoch im Rahmen der von der Ge-

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 S/1996/103. 
3 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/61. 

neralversammlung festgelegten Vorschriften zu verblei-
ben." 

 Am 13. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben vom 26. Januar 19965 
und für den damit übermittelten Zwischenbericht über 
die Tätigkeit der Internationalen Untersuchungskom-
mission zu danken, die eingerichtet wurde, um Berichte 
über den Verkauf oder die Lieferung von Waffen an die 
ehemaligen ruandischen Regierungsstreitkräfte unter 
Verstoß gegen das Waffenembargo des Sicherheitsrats 
sowie die Behauptungen zu untersuchen, wonach diese 
Streitkräfte eine Ausbildung erhalten, um Ruanda zu 
destabilisieren.   Die Ratsmitglieder unterstreichen die Bedeutung, 
die sie der Tätigkeit der Kommission und den von ihr 
durchgeführten Untersuchungen beimessen. Sie betonen, 
daß die Regierungen, sofern noch nicht geschehen, den 
Ersuchen der Kommission um Auskunft entsprechen 
müssen. Sie stellen fest, daß die Zusammenarbeit der Re-
gierung Zaires für den erfolgreichen Abschluß der Tätig-
keit der Kommission besonders wichtig ist, und geben 
nachdrücklich ihrer Erwartung Ausdruck, daß diese Zu-
sammenarbeit im Einklang mit Ratsresolution 1013 
(1995) gewährt werden wird. 

  Die Ratsmitglieder erwarten mit Interesse, den in 
Resolution 1013 (1995) erbetenen Bericht zu gegebener 
Zeit zu erhalten." 

 
4 S/1996/104. 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/67. 
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 Auf seiner 3640. Sitzung am 8. März 1996 beschloß der 
Rat, den Vertreter Ruandas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation betreffend Ruanda 

  Bericht des Generalsekretärs über die Hilfsmission 
der Vereinten Nationen für Ruanda (S/1996/149)"6. 

 

Resolution 1050 (1996) 
vom 8. März 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über die 
Situation in Ruanda, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Hilfsmission der Vereinten Nationen für Ruanda vom 
29. Februar 19967, 

 mit Genugtuung über das Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit Ruandas 
vom 1. März 1996 an den Generalsekretär8, 

 in Würdigung der Arbeit der Mission und des an ihr be-
teiligten Personals, 

 betonend, daß der freiwilligen und sicheren Rückführung 
der ruandischen Flüchtlinge sowie einer echten nationalen 
Aussöhnung nach wie vor große Bedeutung zukommt, 

 die Bedeutung betonend, die er der Rolle und der Ver-
antwortung der Regierung Ruandas bei der Förderung eines 
Klimas des Vertrauens und der Sicherheit und der sicheren 
Rückkehr der ruandischen Flüchtlinge beimißt, 

 sowie betonend, daß er Wert darauf legt, daß die Staaten 
im Einklang mit den Empfehlungen tätig werden, die auf der 
vom 15. bis 17. Februar 1995 in Bujumbura abgehaltenen 
Regionalkonferenz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer 
und Vertriebene, auf dem am 28. und 29. November 1995 in 
Kairo abgehaltenen Gipfel der Staatschefs des ostafrikani-
schen Zwischenseengebiets und auf der Folgekonferenz vom 
29. Februar 1996 in Addis Abeba verabschiedet wurden, und 
die Bedeutung betonend, die er der Fortsetzung der Bemü-
hungen beimißt, eine Regionalkonferenz für Frieden, Si-
cherheit und Entwicklung im ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet abzuhalten, 

 mit der Aufforderung an alle Staaten, mit der Internatio-
nalen Untersuchungskommission voll zusammenzuarbeiten, 
die mit Resolution 1013 (1995) vom 7. September 1995 ein-
gerichtet wurde, 

 
6 Ebd., Supplement for January, February and March 1996. 
7 Ebd., Dokument S/1996/149. 
8 Ebd., Dokument S/1996/176, Anlage. 

 in Anbetracht der Wichtigkeit des Beitrags, den die 
Feldmission für Menschenrechte in Ruanda zur Vertrauens-
bildung in dem Land leistet, und besorgt darüber, daß es un-
ter Umständen nicht möglich sein wird, ihre Präsenz in ganz 
Ruanda aufrechtzuerhalten, wenn nicht sehr bald ausrei-
chende Mittel für diesen Zweck sichergestellt werden kön-
nen, 

 darum bemüht, sicherzustellen, daß das mit Resolu-
tion 955 (1994) vom 8. November 1994 geschaffene Interna-
tionale Gericht für Ruanda seine Arbeit wirksam versehen 
kann, 

 in Würdigung der fortgesetzten Bemühungen der Regie-
rung Ruandas um die Wahrung des Friedens und der Sicher-
heit sowie um den Wiederaufbau und die Normalisierung 
der Verhältnisse in dem Land, 

 unter Betonung seines Interesses daran, daß die Verein-
ten Nationen auch weiterhin eine aktive Rolle dabei spielen, 
die Regierung Ruandas zu unterstützen, wenn es darum geht, 
die Rückkehr der Flüchtlinge zu erleichtern, ein Klima des 
Vertrauens und der Stabilität zu konsolidieren und den Wie-
deraufbau und die Wiederherstellung normaler Verhältnisse 
in Ruanda zu fördern, 

 von neuem darauf hinweisend, daß die Regierung Ruan-
das für die Sicherheit des gesamten Personals der Vereinten 
Nationen und des übrigen in dem Land tätigen internationa-
len Personals verantwortlich ist, 

 1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär ge-
troffenen Regelungen für den Abzug der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen für Ruanda, beginnend am 9. März 
1996, gemäß seiner Resolution 1029 (1995) vom 12. De-
zember 1995; 

 2. ermächtigt die in Ruanda verbleibenden Einheiten 
der Mission, vor ihrem endgültigen Abzug mit Zustimmung 
der Regierung Ruandas zum Schutz des Personals und der 
Räumlichkeiten des Internationalen Gerichts für Ruanda 
beizutragen; 

 3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, der Ge-
neralversammlung Empfehlungen betreffend nichtmilitäri-
sches Gerät der Mission vorzulegen, das im Einklang mit 
Ziffer 7 seiner Resolution 1029 (1995) zur Verwendung in 
Ruanda freigegeben werden kann, und fordert die Regierung 
Ruandas auf, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, 
um sicherzustellen, daß das Personal der Mission und die 
nicht in Ruanda zurückbleibende Ausrüstung ungehindert, 
ordnungsgemäß und sicher abgezogen werden können; 

 4. ermutigt den Generalsekretär, im Einvernehmen 
mit der Regierung Ruandas ein Büro der Vereinten Nationen 
in Ruanda unter der Leitung seines Sonderbeauftragten bei-
zubehalten und das derzeitige Fernmeldesystem und die Ra-
diostation der Vereinten Nationen darin aufzunehmen, mit 
dem Ziel, die Bemühungen der Regierung Ruandas zur För-
derung der nationalen Aussöhnung, zur Stärkung des Justiz-



85 

systems, zur Erleichterung der Rückkehr der Flüchtlinge und 
zum Wiederaufbau der Infrastruktur des Landes zu unter-
stützen und die diesbezüglichen Bemühungen der Vereinten 
Nationen zu koordinieren; 

 5. lobt die Bemühungen der Staaten, namentlich der 
Nachbarstaaten, der Vereinten Nationen und ihrer Organisa-
tionen, der Europäischen Union und der nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die den Flüchtlingen und Vertriebenen huma-
nitäre Unterstützung gewährt haben, und unterstreicht die 
Bedeutung, die er der Fortsetzung der Bemühungen der Re-
gierung Ruandas, der Nachbarstaaten, der internationalen 
Gemeinschaft und der Hohen Flüchtlingskommissarin der 
Vereinten Nationen beimißt, die baldige, sichere, freiwillige 
und organisierte Rückkehr der ruandischen Flüchtlinge in ihr 
Land in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Kon-
ferenz von Bujumbura zu erleichtern; 

 6. fordert die Staaten und Organisationen auf, für den 
Wiederaufbau Ruandas und die Wiederherstellung der Infra-
struktur des Landes, einschließlich des ruandischen Justizsy-
stems, entweder unmittelbar oder über die Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Ruanda Unterstützung zu gewäh-
ren, und bittet den Generalsekretär zu prüfen, ob es notwen-
dig ist, den Umfang und die Zielsetzungen dieser Fonds zu 
ändern, um sie den aktuellen Erfordernissen anzupassen; 

 7. fordert außerdem die Staaten auf, dringend zu den 
Kosten der Feldmission für Menschenrechte in Ruanda bei-
zutragen, und ermutigt den Generalsekretär, zu prüfen, wel-
che Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die Mission 
auf eine sicherere finanzielle Grundlage zu stellen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. April 1996 Bericht über die Vorkehrungen zu erstatten, 
die mit der Regierung Ruandas zum Schutz des Personals 
und der Räumlichkeiten des Internationalen Gerichts für Ru-
anda nach dem Abzug der Mission vereinbart wurden, sowie 
über die Regelungen, die gemäß Ziffer 4 getroffen wurden, 
und den Rat danach ständig über die Entwicklung der Lage 
auf dem laufenden zu halten; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3640. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3656. Sitzung am 23. April 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Burundis, Ruandas und Zaires einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Die Situation betreffend Ruanda 

  Schreiben des Generalsekretärs vom 13. März 1996 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/195)"6. 

Resolution 1053 (1996) 
vom 23. April 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über 
die Situation in Ruanda, insbesondere die Resolutionen 918 
(1994) vom 17. Mai 1994, 997 (1995) vom 9. Juni 1995, 
1011 (1995) vom 16. August 1995 und 1013 (1995) vom 
7. September 1995, 

 nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretärs 
vom 13. März 1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats9 
und des Berichts der Internationalen Untersuchungskommis-
sion nach Resolution 1013 (1995) in der Anlage zu diesem 
Schreiben sowie des Zwischenberichts der Kommission vom 
17. Januar 199610, 

 mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die von den 
Staatschefs des ostafrikanischen Zwischenseengebiets am 
18. März 1996 abgegebene Erklärung von Tunis, 

 mit dem nochmaligen Ausdruck seiner ernsten Besorgnis 
über Behauptungen, wonach an ehemalige ruandische Regie-
rungsstreitkräfte unter Verstoß gegen das gemäß seinen Re-
solutionen 918 (1994), 997 (1995) und 1011 (1995) verhäng-
te Embargo Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial ver-
kauft und geliefert worden sein sollen, sowie unterstrei-
chend, daß die Regierungen Maßnahmen ergreifen müssen, 
um die wirksame Anwendung des Embargos sicherzustellen, 

 die Mitglieder der Kommission zu ihrer ausgezeichneten 
Untersuchungsarbeit beglückwünschend, 

 mit Genugtuung über die der Kommission von einigen 
Regierungen gewährte Unterstützung, 

 mit Besorgnis feststellend, daß andere Regierungen nach 
wie vor nicht voll mit der Kommission zusammenarbeiten, 

 ernsthaft besorgt über die Feststellung der Kommission, 
daß bestimmte ruandische Elemente eine militärische Aus-
bildung erhalten, damit sie destabilisierende Einfälle in Ru-
anda begehen können, 

 zutiefst beunruhigt über die von der Kommission vorge-
legten schwerwiegenden Beweise, die darauf schließen las-
sen, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen 
das Waffenembargo stattgefunden hat, insbesondere durch 
den Verkauf von Waffen auf den Seychellen im Juni 1994 
und zwei anschließende Waffenlieferungen von den Sey-
chellen nach Goma (Zaire), die für die ehemaligen ruandi-
schen Regierungsstreitkräfte bestimmt waren, 

 im Hinblick darauf, daß die Kommission von ihren In-
formanten überzeugende Hinweise darauf erhalten hat, daß 
in Goma und Bukavu weiter Luftfahrzeuge mit Waffen für 
die ehemaligen ruandischen Regierungsstreitkräfte landen 
 
9  Ebd., Dokument S/1996/195. 
10 Ebd., Dokument S/1996/67, Anlage. 
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und daß hochrangige Personen in diesen Streitkräften nach 
wie vor aktiv Gelder beschaffen, offensichtlich mit dem 
Ziel, einen bewaffneten Kampf gegen Ruanda zu finanzie-
ren, 

 sowie im Hinblick darauf, daß die Kommission bislang 
noch nicht in der Lage gewesen ist, die behaupteten anhal-
tenden Verstöße gegen das Waffenembargo gründlich zu un-
tersuchen, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit einer langfristigen 
Lösung des Flüchtlingsproblems und damit zusammenhän-
gender Probleme im ostafrikanischen Zwischenseengebiet, 

 bekräftigend, wie wichtig es ist, daß den Radiosendun-
gen, die Haß und Furcht in der Region verbreiten, ein Ende 
gemacht wird, und unter Hervorhebung der Notwendigkeit, 
daß die Staaten den Ländern der Region bei der Einstellung 
dieser Radiosendungen helfen, wie dies in der Kairoer Erklä-
rung verlangt wird, die von den Staatschefs des ostafrikani-
schen Zwischenseengebiets am 29. November 1995 verab-
schiedet wurde11, 

 1. erklärt erneut, welche Bedeutung er der Tätigkeit 
der Internationalen Untersuchungskommission, den von ihr 
bisher durchgeführten Untersuchungen und der weiteren 
wirksamen Durchführung der einschlägigen Ratsresolutio-
nen beimißt; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Kommission auf 
der in Ziffer 91 c) ihres Berichts12 dargelegten Grundlage 
beizubehalten, um es ihr zu ermöglichen, ihre früheren Un-
tersuchungen weiterzuverfolgen und allen weiteren behaup-
teten Verstößen, insbesondere soweit sie laufende und zu 
erwartende Waffenlieferungen betreffen, weiter nachzuge-
hen; 

 3. bekundet seine Entschlossenheit, dafür Sorge zu 
tragen, daß das Verbot des Verkaufs oder der Lieferung von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial an nichtstaatli-
che Streitkräfte zum Einsatz in Ruanda im Einklang mit Re-
solution 1011 (1995) vollauf zur Anwendung kommt; 

 4. fordert die Staaten im ostafrikanischen Zwischen-
seengebiet auf, sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht 
von bewaffneten Gruppen als Stützpunkt benutzt wird, um 
unter Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts und 
der Charta der Vereinten Nationen in andere Staaten einzu-
fallen oder diese anzugreifen; 

 5. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten in der 
Region, nachdrücklich auf, sich verstärkt um die Verhinde-
rung der militärischen Ausbildung und des Verkaufs oder 
der Lieferung von Waffen an Milizen oder die ehemaligen 
ruandischen Regierungsstreitkräfte zu bemühen und die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame 
 
11 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995, Dokument S/1995/1001. 
12 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 
1996, Dokument S/1996/195, Anlage. 

Anwendung des Waffenembargos sicherzustellen, insbeson-
dere auch durch die Schaffung aller für seine Anwendung er-
forderlichen einzelstaatlichen Mechanismen; 

 6. ermutigt die Staaten des ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiets, die wirksame Umsetzung der von den 
Staatschefs des ostafrikanischen Zwischenseengebiets am 
18. März 1996 in Tunis abgegebenen Erklärung sicherzustel-
len; 
 7. ersucht den Generalsekretär, mit den Nachbarstaa-
ten Ruandas, insbesondere Zaire, Konsultationen über ge-
eignete Maßnahmen zu führen, namentlich auch über die 
mögliche Dislozierung von Beobachtern der Vereinten Na-
tionen auf den Flugplätzen und an anderen Verkehrspunkten 
an den Grenzübergängen und in deren Nähe, damit eine bes-
sere Anwendung des Waffenembargos und die Abschrek-
kung von einer unter Verstoß gegen die Ratsresolutionen er-
folgenden Lieferung von Waffen an die ehemaligen ruandi-
schen Regierungsstreitkräfte sichergestellt ist; 

 8. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß 
bestimmte Staaten auf die Anfragen der Kommission nicht 
geantwortet haben, und fordert diese Staaten auf, soweit 
noch nicht geschehen, mit der Kommission bei ihren Unter-
suchungen voll zusammenzuarbeiten und Berichte über an-
gebliche Verstöße gegen die einschlägigen Ratsresolutionen 
durch ihre Amtsträger und Staatsangehörigen eingehend zu 
untersuchen; 

 9. fordert die Staaten auf, insbesondere Staaten, deren 
Staatsangehörige dem Bericht der Kommission zufolge in 
die Angelegenheit verwickelt sind, offenkundige Hinweise 
auf eine Mittäterschaft ihrer Amtsträger oder Privatbürger 
beim Ankauf von Waffen von den Seychellen im Juni 1994 
und bei allen sonstigen mutmaßlichen Verstößen gegen die 
einschlägigen Ratsresolutionen zu untersuchen; 

 10. fordert die Staaten außerdem auf, der Kommission 
die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Verfügung zu stel-
len und mit der Kommission voll zusammenzuarbeiten, ins-
besondere dadurch, daß sie ihr jederzeit jeden von ihr erbe-
tenen Zugang zu Flugplätzen und zu Zeugen gewähren, ohne 
Beisein von Dritten oder von Amtsträgern oder Vertretern 
einer Regierung; 

 11. legt den Staaten nahe, zur Unterstützung der Arbeit 
der Kommission freiwillige Beiträge an den vom Generalse-
kretär geschaffenen Treuhandfonds der Vereinten Nationen 
für Ruanda zu entrichten und der Kommission über den Ge-
neralsekretär Ausrüstungsgegenstände und Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
1. Oktober 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

 13. verleiht erneut seiner Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß der unkontrollierte illegale Zustrom von Rüstungsgütern 
und sonstigem Wehrmaterial unter Verstoß gegen die Rats-
resolutionen eine Bedrohung des Friedens und der Stabilität 
im ostafrikanischen Zwischenseengebiet darstellen würde, 
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und bekundet seine Bereitschaft, weitere Maßnahmen in die-
ser Hinsicht in Erwägung zu ziehen; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3656. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 31. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär13: 

   "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Be-
richt betreffend die Einrichtung eines Büros der Ver-
einten Nationen in Ruanda14 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie un-
terstützen Ihre Empfehlung im Einklang mit der Rats-
resolution 1050 (1996) betreffend die Errichtung des 
Büros auf der in dem Addendum zu dem Bericht be-

 
13 S/1996/400. 
14 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokumente S/1996/286 und Add.1. 

schriebenen Grundlage für einen Anfangszeitraum von 
sechs Monaten." 

 Am 1. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär15: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 27. September 1996 betreffend den Be-
richt über die Tätigkeit der Internationalen Untersu-
chungskommission (Ruanda)16 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

 
 

 

 

 
15 S/1996/817. 
16 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/816. 

 

 

 

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3631. Sitzung am 15. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Afghanistans einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Afghanistan" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden die Fort-
setzung der bewaffneten Feindseligkeiten in Afghanistan, 
die Tod und Zerstörung über die Bevölkerung gebracht 
und zur Vernichtung von Sachwerten geführt haben und 
die den Frieden und die Sicherheit der Region gefährden. 

  Der Rat ist besonders besorgt über die jüngste In-
tensivierung der Artillerie- und Luftangriffe auf die 
Hauptstadt Kabul und ihre Umgebung und über die 
Blockade der Stadt, die die Auslieferung von Nahrungs-
mitteln, Treib- und Brennstoff und anderen humanitären 
Hilfsgütern an die Bevölkerung verhindert. 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1994 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/6. 

  Der Rat fordert die beteiligten Parteien auf, die 
Feindseligkeiten sofort einzustellen und die Auslieferung 
von humanitären Hilfsgütern und anderen von der un-
schuldigen Zivilbevölkerung der Stadt benötigten Ver-
sorgungsgütern nicht zu behindern. In dieser Hinsicht 
würdigt der Rat die Bemühungen der Vereinten Natio-
nen, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und 
anderer humanitärer Organisationen in Afghanistan, die 
unter den schwierigsten Umständen tätig sind, wie auch 
den Lufttransport von Nahrungsmitteln von Peschawar 
nach Kabul, und fordert die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, diese Bemühungen zur Rettung von 
Menschenleben weiter zu unterstützen. 

  Der Rat ist sehr besorgt, daß die Fortsetzung des 
Konflikts in Afghanistan einen Nährboden für Terroris-
mus, Waffenschmuggel und Drogenhandel bietet, die in 
der gesamten Region und darüber hinaus eine destabili-
sierende Wirkung entfalten. Er fordert die Führer der af-
ghanischen Parteien auf, ihre Meinungsverschiedenheiten 
beiseite zu lassen und diese Aktivitäten einzustellen. 

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die 
Anstrengungen, die die Sondermission der Vereinten Na-
tionen in Afghanistan unternimmt, um durch die Schaf-
fung eines Rates, der in jeder Weise repräsentativ ist, auf 
breiter Grundlage beruht, über entsprechende Autorität 
verfügt und für alle Afghanen akzeptabel ist, eine friedli-
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che Lösung des Konflikts herbeizuführen. Er fordert alle 
Afghanen auf, mit der Sondermission bei ihren Bemü-
hungen um die Verwirklichung dieses Ziels voll zusam-
menzuarbeiten. 

  Der Rat fordert alle Staaten, die dazu in der Lage 
sind, auf, Maßnahmen zur Förderung des Friedens und 
der Stabilität in Afghanistan zu ergreifen, indem sie ins-
besondere nachdrücklich auf die Konfliktparteien ein-
wirken, voll mit der Sondermission zusammenzuarbeiten. 
Er fordert außerdem alle Staaten auf, Einmischungen in 
die inneren Angelegenheiten Afghanistans zu unterlassen 
und die Lieferung von Waffen und anderen Versor-
gungsgütern an die afghanischen Parteien, die die 
Kampfhandlungen anfachen könnten, zu verhindern. 

  Der Rat fordert die Entführer der Besatzung des 
russischen Flugzeugs in Kandahar nachdrücklich auf, 
diese unverzüglich und ohne Vorbedingungen freizulas-
sen. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die volle 
Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit 
und nationale Einheit Afghanistans. Er bekundet erneut 
seine Bereitschaft, dem afghanischem Volk bei seinen 
Bemühungen um die Wiederherstellung von Frieden und 
Normalität in seinem Land zu helfen, und legt allen 
Staaten sowie der Organisation der Islamischen Konfe-
renz, der Bewegung der nichtgebundenen Staaten und 
anderen eindringlich nahe, die von der Sondermission zu 
demselben Zweck unternommenen Bemühungen zu 
unterstützen. 

   Der Rat wird mit der Situation in Afghanistan aktiv 
befaßt bleiben." 

 Auf seiner 3648. Sitzung am 9. April 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, Argentiniens, Indiens, der 
Islamischen Republik Iran, Japans, Malaysias, Pakistans, 
Tadschikistans, Tunesiens, der Türkei, Turkmenistans und 
Usbekistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Die Situation in Afghanistan" teilzunehmen.  

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Guineas3, den Ständigen Beobachter 
der Organisation der Islamischen Konferenz bei den Verein-
ten Nationen, Engin Ahmet Ansay, gemäß Regel 39 der vor-
läufigen Geschäftsordnung des Rates einzuladen. 

 Auf seiner 3650. Sitzung am 9. April 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Afghanistan". 

 Am 22. August 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 
 
3 Dokument S/1996/252, Teil des Protokolls der 3648. Sitzung. 
4 S/1996/683. 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen im Hinblick auf die Situation in 
Afghanistan zu schreiben. Die Ratsmitglieder sind nach 
wie vor tief besorgt über die Fortdauer des Bürgerkriegs 
in Afghanistan, seine Auswirkungen auf die Region und 
insbesondere das Leid der Zivilbevölkerung. Sie bekun-
den ihre feste Auffassung, daß die kriegführenden 
Parteien auf den Einsatz von Gewalt verzichten und ihre 
Meinungsverschiedenheiten auf dem Verhandlungsweg 
friedlich beilegen sollen. 

  Die Ratsmitglieder sind davon überzeugt, daß die 
Parteien die Hauptverantwortung dafür tragen, eine poli-
tische Lösung des Konflikts zu finden, und daß alle Staa-
ten eine Einmischung unterlassen müssen. 

  Die Ratsmitglieder bekunden erneut ihre volle Un-
terstützung für die wichtige Arbeit, die die Sondermis-
sion der Vereinten Nationen in Afghanistan unter der 
Leitung von Norbert Holl leistet. Sie hoffen, daß diese 
Arbeit weiter verstärkt wird und zu neuen Ergebnissen 
bei der Förderung des Friedensprozesses führen wird. Sie 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie den Rat über die laufen-
den Entwicklungen, sowohl auf dem Boden als auch bei 
den Bemühungen der Vereinten Nationen, unterrichtet 
halten würden, und sie sehen mit Interesse der Unterrich-
tung durch Untergeneralsekretär Marrack Goulding nach 
dessen Rückkehr aus der Region entgegen. Die Ratsmit-
glieder würden auch eine Informationssitzung mit Nor-
bert Holl bei einem Aufenthalt in New York begrüßen. 

  Die Ratsmitglieder sind überzeugt, daß die Verein-
ten Nationen auch weiterhin eine zentrale Rolle bei den 
internationalen Bemühungen um die Herbeiführung einer 
friedlichen Lösung des afghanischen Konflikts spielen 
müssen. Sie nehmen Kenntnis von den jüngsten Vor-
schlägen zur Förderung einer friedlichen Regelung, ein-
schließlich des Vorschlags eines Waffenembargos in dem 
Schreiben des Präsidenten Usbekistans an den Präsiden-
ten des Sicherheitsrats vom 23. Juli 19965. Die Ratsmit-
glieder haben unter Berücksichtigung aller Aspekte der 
Situation in Afghanistan mit der Erörterung dieser Vor-
schläge begonnen. Sie werden mit der Angelegenheit be-
faßt bleiben und hoffen, daß Untergeneralsekretär Goul-
ding und Norbert Holl auf der Grundlage ihrer Konsulta-
tionen mit den afghanischen Parteien und den Regierun-
gen der Nachbarstaaten in der Lage sein werden, wichti-
ge Beiträge zu den Beratungen der Ratsmitglieder zu lei-
sten." 

 Auf seiner 3699. Sitzung am 28. September 1996 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation in Afghanistan". 

 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/607, Anlage. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab6: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine ernste 
Besorgnis über die militärische Konfrontation in Afgha-
nistan. 

  Der Rat ist außerdem besorgt über die Verletzung 
der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in Kabul und 
bringt seine Bestürzung über die brutale Hinrichtung des 
ehemaligen Präsidenten Afghanistans, Najibullah, und 
anderer Personen, die in diesen Räumlichkeiten Zuflucht 
gesucht hatten, durch die Taliban zum Ausdruck. 

  Der Rat verlangt, daß alle Parteien die ihnen oblie-
genden und die von ihnen eingegangenen Verpflichtun-
gen bezüglich der Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und des sonstigen in Afghanistan tätigen inter-
nationalen Personals erfüllen. Er fordert alle Afghanen 
auf, mit den Vereinten Nationen und den ihnen angeglie-
derten Organen sowie mit den sonstigen humanitären 
Organisationen und Organen bei ihren Bemühungen um 
die Deckung des humanitären Bedarfs des Volkes Af-
ghanistans voll zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für die Souveräni-
tät, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und na-
tionale Einheit Afghanistans. Er fordert die sofortige Ein-
stellung aller bewaffneten Feindseligkeiten und fordert 
die Führer der afghanischen Parteien nachdrücklich auf, 
auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten, ihre Mei-
nungsverschiedenheiten beiseite zu lassen und einen poli-
tischen Dialog zur Herbeiführung der nationalen Aus-
söhnung aufzunehmen. Der Rat fordert außerdem alle 
Staaten auf, von Einmischungen in die inneren Angele-
genheiten Afghanistans Abstand zu nehmen. 

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die 
Bemühungen der Vereinten Nationen in Afghanistan, 
insbesondere für die Tätigkeit der Sondermission der 
Vereinten Nationen. Er fordert alle Parteien zur Zusam-
menarbeit mit der Sondermission auf, die als wesentliche 
und unparteiische Vermittlerin fungieren wird, damit 
möglichst bald eine friedliche Lösung des Konflikts her-
beigeführt wird. Der Rat fordert alle Staaten auf, alle er-
forderlichen Schritte zu tun, um den Frieden in Afghani-
stan zu fördern, und mit den Vereinten Nationen zu die-
sem Zweck zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat wird die Entwicklungen in Afghanistan 
auch weiterhin mit großer Aufmerksamkeit verfolgen." 

 Auf seiner 3705. Sitzung am 16. Oktober 1996 beschloß 
der Rat, die Vertreter Afghanistans, Indiens, der Islamischen 
Republik Iran, Irlands, Japans, Kasachstans, Kirgisistans, 
Pakistans, Tadschikistans, der Türkei, Turkmenistans und 
Usbekistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 
6 S/PRST/1996/40. 

 "Die Situation in Afghanistan 

  Schreiben der Vertreter Kasachstans, Kirgisistans, 
der Russischen Föderation, Tadschikistans und  
Usbekistans bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert vom 8. Oktober 1996 
(S/1996/838)"7. 

 Auf derselben Sitzung beschloß der Rat auf Antrag des 
Vertreters Guineas8, den Ständigen Beobachter der Organi-
sation der Islamischen Konferenz bei den Vereinten Natio-
nen, Engin Ahmet Ansay, gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung des Rates einzuladen. 

 Auf seiner 3706. Sitzung am 22. Oktober 1996 behandel-
te der Rat den auf seiner 3705. Sitzung erörterten Gegen-
stand. 

Resolution 1076 (1996) 
vom 22. Oktober 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung der Situation in Afghanistan, 

 unter Hinweis auf die vorangegangenen Erklärungen des 
Präsidenten des Sicherheitsrats über die Situation in Afgha-
nistan, namentlich die Erklärungen vom 15. Februar2 und 
vom 28. September 19966, sowie auf das Schreiben des Prä-
sidenten des Sicherheitsrats an den Generalsekretär, datiert 
vom 22. August 19969, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 50/88 der Gene-
ralversammlung vom 19. Dezember 1995, 

 Kenntnis nehmend von der am 4. Oktober 1996 abgege-
benen gemeinsamen Erklärung der führenden Politiker Ka-
sachstans, Kirgisistans, der Russischen Föderation, Tadschi-
kistans und Usbekistans betreffend die Entwicklungen in 
Afghanistan10, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Fortsetzung 
und die jüngste Verschärfung der militärischen Konfronta-
tion in Afghanistan, die Opfer unter der Zivilbevölkerung 
gefordert und einen Anstieg der Zahl der Flüchtlinge und 
Vertriebenen verursacht haben und die Stabilität und die 
friedliche Entwicklung der Region ernsthaft gefährden, 

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Frauen und 
andere Verstöße gegen die Menschenrechte in Afghanistan, 

 betonend, daß weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung 
verhindert werden müssen, und in diesem Zusammenhang 
Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die unter anderem 
über eine sofortige Waffenruhe, den Austausch von Kriegs-
 
7  Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
8  S/1996/852, Teil des Protokolls der 3705. Sitzung. 
9  Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/683. 
10 Ebd., Supplement for October, November and December 1996, Dokument 
S/1996/838, Anlage. 
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gefangenen und die Entmilitarisierung von Kabul unterbrei-
tet wurden, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle afghani-
schen Parteien, ihre Meinungsverschiedenheiten mit friedli-
chen Mitteln beizulegen und durch politischen Dialog zu na-
tionaler Aussöhnung zu gelangen, 

 betonend, wie wichtig es ist, die Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten Afghanistans zu vermeiden und den 
Zustrom von Waffen und Munition zu allen Konfliktparteien 
in Afghanistan zu verhüten, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Eintretens für die 
Souveränität, die Unabhängigkeit, die territoriale Unver-
sehrtheit und die nationale Einheit Afghanistans, 

 in der Überzeugung, daß die Vereinten Nationen als ein 
allgemein anerkannter und unparteiischer Vermittler bei in-
ternationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung des 
Afghanistankonflikts auch künftig die zentrale Rolle spielen 
müssen, 

 mit Genugtuung über die von den Mitgliedstaaten wäh-
rend der Sitzung des Sicherheitsrats am 16. Oktober 1996 
bekundete Bereitschaft, den Dialog zwischen allen Parteien 
zu unterstützen und die Verhandlungen mit dem Ziel der po-
litischen Beilegung des Konflikts zu erleichtern, 

 1. fordert alle afghanischen Parteien auf, alle bewaff-
neten Feindseligkeiten sofort einzustellen, auf den Einsatz 
von Gewalt zu verzichten, ihre Meinungsverschiedenheiten 
beiseite zu lassen und einen politischen Dialog aufzuneh-
men, der darauf abzielt, die nationale Aussöhnung herbeizu-
führen, den Konflikt auf politischem Wege dauerhaft beizu-
legen und eine auf breiter Grundlage beruhende Übergangs-
regierung der nationalen Einheit einzusetzen; 

 2. betont, daß die afghanischen Parteien die Hauptver-
antwortung dafür tragen, eine politische Lösung des Kon-
flikts zu finden; 

 3. fordert alle Staaten auf, jegliche externe Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans ein-
schließlich des Einsatzes ausländischer Militärangehöriger 
zu unterlassen, das Recht des afghanischen Volks zu achten, 
sein Geschick selbst zu bestimmen, sowie die Souveränität, 
Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit Af-
ghanistans zu achten; 

 4. fordert alle Staaten außerdem auf, die Belieferung 
aller Konfliktparteien in Afghanistan mit Waffen und Muni-
tion sofort einzustellen; 

 5. wiederholt, daß die Fortsetzung des Konflikts in 
Afghanistan den Nährboden für Terrorismus und Drogen-
handel schafft, die eine über die Region hinausgehende De-
stabilisierung zur Folge haben, und fordert die Führer der 
afghanischen Parteien auf, solchen Aktivitäten Einhalt zu 
gebieten; 

 6. bringt sein Bedauern über die Landminenopfer un-
ter der Zivilbevölkerung zum Ausdruck und fordert alle Par-
teien in Afghanistan auf, den unterschiedslosen Einsatz von 
Landminen zu unterlassen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen 
zur Förderung des politischen Prozesses fortzusetzen und 
dabei in dem Maße, wie er es für notwendig erachtet, mit in-
teressierten Staaten und internationalen Organisationen, ins-
besondere der Organisation der Islamischen Konferenz, zu-
sammenzuarbeiten; 

 8. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen, insbesondere für die Tätig-
keit der Sondermission der Vereinten Nationen in Afghani-
stan, die darauf gerichtet sind, den politischen Prozeß im 
Hinblick auf die Ziele der nationalen Aussöhnung und einer 
dauerhaften politischen Regelung unter Beteiligung aller 
Konfliktparteien und aller Teile der afghanischen Gesell-
schaft zu erleichtern; 

 9. fordert alle afghanischen Parteien zur Zusammen-
arbeit mit der Sondermission auf und ermutigt alle interes-
sierten Staaten und internationalen Organisationen, alle er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Frieden in 
Afghanistan zu fördern, die diesbezüglichen Bemühungen 
der Vereinten Nationen zu unterstützen und jeden ihnen zu 
Gebote stehenden Einfluß geltend zu machen, um die Par-
teien zur vollen Zusammenarbeit mit der Sondermission zu 
veranlassen; 

 10. verlangt, daß alle Parteien die ihnen obliegenden 
und die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen bezüglich 
der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
sonstigen in Afghanistan tätigen internationalen Personals 
sowie der entsprechenden Räumlichkeiten in Afghanistan er-
füllen, den Fluß der humanitären Hilfe nicht behindern und 
mit den Vereinten Nationen und den ihnen angeschlossenen 
Organen sowie mit anderen humanitären Organisationen und 
Institutionen voll zusammenarbeiten, was die von diesen 
Stellen unternommenen Bemühungen angeht, den humanitä-
ren Bedarf der Bevölkerung Afghanistans zu decken; 

 11. verurteilt die Diskriminierung von Mädchen und 
Frauen und andere Verstöße gegen die Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht in Afghanistan und nimmt mit 
tiefer Besorgnis Kenntnis von den möglichen Auswirkungen 
auf internationale Nothilfe- und Wiederaufbauprogramme in 
Afghanistan; 

 12. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen auf, der Zivilbevölkerung Afghanistans jede nur mög-
liche humanitäre Hilfe zu gewähren; 

 13. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf 
der Grundlage der von der Sondermission eingehenden In-
formationen über die politische, militärische und humanitäre 
Situation auch künftig regelmäßig unterrichtet zu halten und 
Empfehlungen zur Herbeiführung einer politischen Rege-
lung abzugeben; 
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 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis zum 
30. November 1996 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen; 

 15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

 Auf der 3706. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Am 17. Dezember 1996 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär11: 
  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats danken für Ihr 

Schreiben vom 20. November 1996 betreffend die am 
18. November 1996 in New York abgehaltene Beratungs-
tagung über Afghanistan12. Nach der Erörterung des 
Schreibens am 10. Dezember 1996 freue ich mich, Ihnen 
mitzuteilen, daß die Ratsmitglieder Ihre Initiative im 
Hinblick auf die Einberufung der Tagung begrüßen und 
Ihre Einschätzung teilen, daß es sich dabei um eine nütz-
liche Zusammenkunft einer Gruppe von Ländern handel-
te, die in der Lage sind, Ihre Bemühungen um eine fried-
liche Lösung des afghanischen Konflikts zu unterstützen. 
Die Ratsmitglieder unterstützen Ihre Absicht, von Zeit zu 
Zeit weitere informelle Tagungen dieser Gruppe einzube-
rufen. 

 
 
11 S/1996/1051. 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/966. 

 Die Ratsmitglieder bekräftigen ihre volle Unterstüt-
zung für die laufenden Bemühungen der Vereinten Na-
tionen, insbesondere der Sondermission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan, um die Erleichterung der natio-
nalen Aussöhnung in Afghanistan. Sie begrüßen es, daß 
die Teilnehmer an der Tagung vom 18. November 1996 
die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der Förde-
rung des Friedensprozesses bekräftigt und ihre Unterstüt-
zung für Ihren Aufruf zu einer engen Koordinierung ihrer 
eigenen Anstrengungen mit den Vermittlungsbemühun-
gen der Vereinten Nationen bekundet haben. 

  Die Ratsmitglieder sind weiterhin ernsthaft besorgt 
über die Fortdauer des Bürgerkriegs in Afghanistan und 
die Berichte über Diskriminierungshandlungen gegen 
Frauen sowie über die Hindernisse, die der Tätigkeit der 
Vereinten Nationen und der humanitären Organisationen 
in den Weg gelegt werden. 

  Die Ratsmitglieder betonen, daß die afghanischen 
Parteien unverzüglich alle bewaffneten Feindseligkeiten 
einstellen, auf den Einsatz von Gewalt verzichten, ihre 
Meinungsverschiedenheiten beiseite lassen und einen po-
litischen Dialog zur Herbeiführung der nationalen Aus-
söhnung und einer dauerhaften politischen Regelung des 
Konflikts aufnehmen müssen. 

  Die Ratsmitglieder werden die Entwicklung der 
Lage in Afghanistan weiterhin genau verfolgen." 

 

 

 

 

DIE SITUATION IN SIERRA LEONE1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3632. Sitzung am 15. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situa-
tion in Sierra Leone" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die Ergebnisse der Ta-
gung der Nationalen Beratungskonferenz am 12. Februar 
1996, bei der der Beschluß, den 26. Februar 1996 als 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat 1995 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/7. 

Wahltermin beizubehalten, überwältigende Unterstüt-
zung fand. Der Rat begrüßt außerdem, daß die Regierung 
Sierra Leones durch den Vorsitzenden des Vorläufigen 
nationalen Regierungsrats ihr Versprechen erneuert hat, 
dem durch die Konferenz zum Ausdruck gebrachten Wil-
len des Volkes zu entsprechen und die Wahlen wie ge-
plant abzuhalten. Der Rat stellt fest, daß der Vorsitzende 
der Interimistischen nationalen Wahlkommission bestä-
tigt hat, daß alle erforderlichen technischen Vorbereitun-
gen für die Abhaltung der Wahlen getroffen wurden. 

  Der Rat wiederholt seine Auffassung, daß die 
planmäßige Abhaltung freier und fairer Wahlen von aus-
schlaggebender Bedeutung für den Übergang Sierra Leo-
nes zu einer verfassungsmäßigen demokratischen Regie-
rung ist. Jede Verzögerung bei der Abhaltung der Wah-
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len und jede Unterbrechung dieses Prozesses ist dazu an-
getan, die Unterstützung Sierra Leones durch die interna-
tionalen Geber zu untergraben. Außerdem könnte sich 
dadurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Instabilität und 
Gewalt erheblich erhöhen, mit verheerenden Folgen für 
das Volk Sierra Leones. 

  Der Rat mahnt alle Gruppen und Einzelpersonen in 
Sierra Leone, nicht den Versuch zu unternehmen, den 
von der großen Mehrheit des Volkes von Sierra Leone 
unterstützten Wahlprozeß durch Gewalt oder Einschüch-
terung zu stören. Der Rat fordert die Regierung auf, der 
von ihr eingegangenen Verpflichtung nachzukommen, 
ein sicheres und freies Umfeld für die Wahlen zu ge-
währleisten. 

  Der Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die 
Gewalt in Sierra Leone zu beenden. Der Rat begrüßt die 
erste Kontaktaufnahme zwischen der Regierung und der 
Revolutionären Einheitsfront und fordert die Revolutio-
näre Einheitsfront auf, ihre Waffenruhe zu verlängern 
und in einen umfassenden, bedingungslosen Friedensdia-
log einzutreten. 

  Der Rat verleiht seiner anhaltenden Besorgnis Aus-
druck über die humanitäre Situation und das durch den 
Konflikt in Sierra Leone verursachte menschliche Leid. 
Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin 
humanitäre Hilfe zur Bewältigung dieses Problems zu 
gewähren. 

  Der Rat würdigt die Bemühungen des Generalse-
kretärs zur Unterstützung der Abhaltung der Wahlen, 
insbesondere die Schaffung der Gemeinsamen interna-
tionalen Beobachtergruppe. Er würdigt außerdem die Ar-
beit des Sonderbotschafters des Generalsekretärs zur Un-
terstützung des demokratischen Übergangs und zur Er-
leichterung der Friedensverhandlungen zwischen der Re-
gierung und der Revolutionären Einheitsfront. Der Rat 
erkennt an, welche wichtige Rolle der Organisation der 
afrikanischen Einheit und anderen Stellen, einschließlich 
der Nachbarstaaten Sierra Leones, bei dem Versuch zu-
kommt, den Frieden in diesem Land wiederherzustellen.  

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Situation 
in Sierra Leone weiter zu verfolgen und den Rat über alle 
bedeutsamen Entwicklungen unterrichtet zu halten." 

 Auf seiner 3643. Sitzung am 19. März 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation in Sierra Leone". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab3: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die am 26. und 
27. Februar 1996 in Sierra Leone abgehaltenen Parla-
ments- und Präsidentschaftswahlen sowie den zweiten 
Durchgang der Präsidentschaftswahlen vom 15. März. Er 

 
3 S/PRST/1996/12. 

beglückwünscht das Volk von Sierra Leone zu dem Mut 
und zu der Entschlossenheit, die es bewiesen hat, indem 
es die Wahlen trotz Schwierigkeiten und Störungen 
durchgeführt hat, und bekundet allen seine Hochachtung, 
die zum Erfolg der Wahlen beigetragen haben, insbeson-
dere der Interimistischen nationalen Wahlkommission 
und ihrem Vorsitzenden. Der Rat unterstreicht, welche 
Bedeutung er dem friedlichen Übergang zu einer Zivilre-
gierung beimißt. Er begrüßt es, daß sich der Vorsitzende 
des Vorläufigen nationalen Regierungsrats verpflichtet 
hat, spätestens am 31. März 1996 die Macht abzutreten, 
und fordert alle Beteiligten auf, mit dem neugewählten 
Präsidenten und Parlament voll zusammenzuarbeiten.  

  Der Rat nimmt davon Kenntnis, daß die Gemein-
same internationale Beobachtergruppe, die den ersten 
Wahlgang überwacht hat, beeindruckt war von 'dem 
überwältigenden Verlangen der Sierraleoner, ihr demo-
kratisches Recht auszuüben, für die Parteien und Kandi-
daten ihrer Wahl zu stimmen'. Da sie dies nun getan ha-
ben, ist es Aufgabe aller Beteiligten, ihnen bei der Kon-
solidierung des Erreichten zu helfen. Der Rat ist der Auf-
fassung, daß angesichts der durch den erfolgreichen Ab-
schluß der Wahlen in Sierra Leone geschaffenen Bedin-
gungen verstärkte Anstrengungen zur Beendigung der 
Kampfhandlungen in dem Land erforderlich sind. Er 
würdigt die Anstrengungen, die der Sonderbotschafter 
des Generalsekretärs und andere, insbesondere die Regie-
rung Côte d'Ivoires, zu diesem Zweck unternommen ha-
ben. Er fordert alle Parteien erneut auf, der Gewalt ein 
Ende zu setzen. Er fordert die Revolutionäre Einheits-
front auf, das Ergebnis der Wahlen zu akzeptieren, die 
Waffenruhe aufrechtzuerhalten und ohne Vorbedingun-
gen in einen Friedensdialog einzutreten. 

  Der Rat fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, durch die Gewährung großzügiger Hilfe zur Lösung 
der durch den Konflikt in Sierra Leone verursachten hu-
manitären Probleme beizutragen und der Regierung und 
dem Volk des Landes bei der sich nunmehr stellenden 
Aufgabe des Wiederaufbaus behilflich zu sein. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Situation 
in Sierra Leone weiter zu verfolgen und den Rat über be-
deutsame Entwicklungen unterrichtet zu halten." 

 Auf seiner 3720. Sitzung am 4. Dezember 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Sierra Leones einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Sierra Leone" teilzunehmen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab4: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt mit lebhafter Genug-
tuung das Friedensabkommen, das von der Regierung 
Sierra Leones und der Revolutionären Einheitsfront am 

 
4 S/PRST/1996/46. 
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30. November 1996 in Abidjan unterzeichnet wurde5. 
Durch das Abkommen wird einem bitteren Konflikt ein 
Ende gesetzt, der dem Volk Sierra Leones entsetzliches 
Leid gebracht hat. Der Rat würdigt den Mut und die Ent-
schlossenheit aller, die sich unermüdlich für die Beendi-
gung des Konflikts eingesetzt haben. Der Rat hofft, daß 
das Abkommen für alle, die in anderen Teilen Afrikas im 
Dienste des Friedens tätig sind, eine Ermutigung ist. 

  Der Rat würdigt insbesondere die Rolle der Regie-
rung Côte d'Ivoires, die mit Engagement und Ent-
schlossenheit den Vorsitz bei den Verhandlungen zwi-
schen den Parteien geführt und dadurch entscheidend zu 
deren Erfolg beigetragen hat. Der Rat würdigt außerdem 
die Unterstützung, die der Sonderbotschafter des Gene-
ralsekretärs in enger Koordinierung mit der Organisation 
der afrikanischen Einheit, dem Commonwealth, der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
und anderen Organisationen und Nachbarländern Sierra 
Leones den Verhandlungen gewährt hat. 

  Der Rat verfolgt die Entwicklungen in Sierra Leone 
auch weiter mit großem Interesse. Das Friedensabkom-
men ist ein unverzichtbarer erster Schritt auf dem Wege 
zur nationalen Aussöhnung und zum Wiederaufbau des 
Landes. Der Rat wird den Aufbau von Frieden und De-
mokratie in Sierra Leone auch weiter unterstützen. Er 
vermerkt insbesondere, daß der Prozeß der Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung der ehemaligen Kombat-
tanten erfolgreich durchgeführt werden muß, und ist be-

 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/1034, Anlage. 

reit, dabei behilflich zu sein. Er betont, wie wichtig es ist, 
daß auf internationaler Ebene eine koordinierte Anstren-
gung zur Linderung der humanitären Situation in dem 
Land unternommen wird. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, die Situation 
in Sierra Leone weiter zu verfolgen und den Rat über be-
deutsame weitere Entwicklungen unterrichtet zu halten." 

  Am 17. Dezember 1996 richtete der Präsident des 
Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär6: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 13. Dezember 19967 betreffend das von 
der Regierung Sierra Leones und der Revolutionären 
Einheitsfront Sierra Leones am 30. November 1996 in 
Abidjan unterzeichnete Friedensabkommen5 den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. 

  Die Ratsmitglieder stimmen Ihrem Vorschlag zu, 
eine Bewertungsmission nach Sierra Leone zu entsenden, 
mit dem Auftrag, Empfehlungen darüber auszuarbeiten, 
wie die Vereinten Nationen bei der Herbeiführung des 
Friedens und der Demokratie in Sierra Leone behilflich 
sein könnten, insbesondere was die Notwendigkeit einer 
erfolgreichen Demobilisierung und Wiedereingliederung 
ehemaliger Kombattanten betrifft." 

 
6 S/1996/1050. 
7 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/1049. 

 

 

 

ABSCHUSS VON ZWEI ZIVILEN LUFTFAHRZEUGEN AM 24. FEBRUAR 1996 

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3634. Sitzung am 27. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, den Vertreter Kubas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 
24. Februar 1996 

  Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
26. Februar 1996 (S/1996/130)"1. 

 
1 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 

 Auf seiner 3635. Sitzung am 27. Februar 1996 beschloß 
der Rat, den Vertreter Kubas einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung desselben Punktes teilzunehmen, der auf 
seiner 3634. Sitzung erörtert worden war. 

 Auf derselben Sitzung gab die Präsidentin im Anschluß 
an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden den Ab-
schuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen durch die kubani-
sche Luftwaffe am 24. Februar 1996, welcher offensicht-
lich zum Tod von vier Personen geführt hat. 

  Der Rat weist darauf hin, daß nach dem Völker-
recht, wie es aus Artikel 3 bis des Abkommens über die 

 
2 S/PRST/1996/9. 
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Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 19443, der 
dem Abkommen durch das Montrealer Protokoll vom 
10. Mai 19844 hinzugefügt wurde, hervorgeht, die Staa-
ten den Einsatz von Waffen gegen im Flug befindliche 
zivile Luftfahrzeuge zu unterlassen haben und das Leben 
der Menschen an Bord und die Sicherheit von Luftfahr-
zeugen nicht gefährden dürfen. Die Staaten sind ver-
pflichtet, das Völkerrecht und die Menschenrechtsnor-
men unter allen Umständen zu achten. 

  Der Rat ersucht die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation, diesen Vorfall in seiner Gesamtheit 
zu untersuchen, und fordert die betroffenen Regierungen 
auf, bei dieser Untersuchung voll zu kooperieren. Der 
Rat ersucht die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, 
ihm baldmöglichst über ihre Erkenntnisse Bericht zu er-
statten. Der Rat wird diesen Bericht und alle weiteren 
ihm vorgelegten Informationen unverzüglich prüfen." 

 Auf seiner 3683. Sitzung am 26. Juli 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Kolumbiens, Kubas, der Laotischen 
Volksdemokratischen Republik und Vietnams einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

 "Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 24. Fe-
bruar 1996 

  Mitteilung des Generalsekretärs (S/1996/509)"5. 

Resolution 1067 (1996) 
vom 26. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung seiner Präsidentin vom 
27. Februar 19962, worin der Abschuß von zwei zivilen 
Luftfahrzeugen durch die kubanische Luftwaffe am 24. Fe-
bruar 1996, welcher zum Tod von vier Personen geführt hat, 
entschieden mißbilligt und die Internationale Zivilluft-
fahrt-Organisation ersucht wurde, diesen Vorfall in seiner 
Gesamtheit zu untersuchen und dem Sicherheitsrat über die 
Ergebnisse dieser Untersuchung Bericht zu erstatten, 

 Kenntnis nehmend von der am 6. März 1996 vom Rat der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation verabschiedeten 
Resolution6, in welcher der Abschuß der beiden zivilen Luft-
fahrzeuge entschieden mißbilligt und der Generalsekretär 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation angewiesen 
wurde, im Einklang mit der Erklärung der Präsidentin des 
Sicherheitsrats vom 27. Februar 1996 eine sofortige Unter-
suchung des Vorfalls in seiner Gesamtheit einzuleiten und 
über diese Untersuchung Bericht zu erstatten, 

 
3 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 15, Nr. 102. 
4 Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, DOC 9436. 
5 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for July, August and September 1996. 
6 Ebd., Dokument S/1996/509, Beilage 2, Anlage A. 

 die Untersuchung dieses Vorfalls durch die Internationale 
Zivilluftfahrt-Organisation würdigend und unter Begrüßung 
der vom Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
am 27. Juni 1996 verabschiedeten Resolution7, mit der dem 
Sicherheitsrat der Bericht des Generalsekretärs dieser Orga-
nisation übermittelt wurde, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation über den Ab-
schuß der zivilen Luftfahrzeuge N2456S und N5485S durch 
kubanische MiG-29-Militärflugzeuge8 und insbesondere von 
den Schlußfolgerungen des Berichts Kenntnis nehmend, 

 unter Hinweis auf den Grundsatz, wonach jeder 
Staat über seinem Hoheitsgebiet volle und ausschließliche 
Lufthoheit besitzt und wonach als das Hoheitsgebiet eines 
Staates die Landgebiete und die daran angrenzenden Ho-
heitsgewässer gelten sollen, und in diesem Zusammenhang 
feststellend, daß sich die Staaten von den Grundsätzen, Re-
geln, Richtlinien und Empfehlungen leiten lassen sollen, die 
in dem Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt 
vom 7. Dezember 1944 und seinen Anhängen (Chikagoer 
Abkommen)3 verankert sind, namentlich den Regeln, die 
sich mit dem Abfangen von zivilen Luftfahrzeugen befassen, 
sowie von dem im Völkergewohnheitsrecht anerkannten 
Grundsatz des Nichteinsatzes von Waffen gegen im Flug be-
findliche zivile Luftfahrzeuge, 

 1. macht sich die Schlußfolgerungen des Berichts der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation8 und die vom Rat 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation am 27. Juni 
1996 verabschiedete Resolution7 zu eigen; 

 2. stellt fest, daß der widerrechtliche Abschuß von 
zwei zivilen Luftfahrzeugen durch die kubanische Luftwaffe 
am 24. Februar 1996 den Grundsatz verletzt hat, wonach die 
Staaten den Einsatz von Waffen gegen im Flug befindliche 
zivile Luftfahrzeuge zu unterlassen haben und wonach beim 
Abfangen von zivilen Luftfahrzeugen das Leben der Men-
schen an Bord und die Sicherheit des Luftfahrzeugs nicht ge-
fährdet werden dürfen; 

 3. bringt sein tiefes Bedauern über den Verlust von 
vier Menschenleben zum Ausdruck und spricht den Hinter-
bliebenen der Opfer dieses tragischen Vorfalls sein tiefes 
Mitgefühl und Beileid aus; 

 4. fordert alle Parteien auf, das internationale Recht 
auf dem Gebiet der Zivilluftfahrt und die entsprechenden in-
ternational vereinbarten Verfahren anzuerkennen und einzu-
halten, namentlich die im Chikagoer Abkommen3 enthalte-
nen Regeln, Richtlinien und Empfehlungen; 

 5. bekräftigt den Grundsatz, wonach jeder Staat ge-
eignete Maßnahmen ergreifen soll, um die vorsätzliche 
Verwendung eines zivilen Luftfahrzeugs, das in diesem 
Staat eingetragen ist oder von einem Betreiber betrieben 
wird, der seine Hauptgeschäftsniederlassung oder seinen 
 
7 Ebd., Beilage 1. 
8 Ebd., Beilage 2. 
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ständigen Wohnsitz in diesem Staat hat, für Zwecke zu ver-
bieten, die mit den Zielen des Chikagoer Abkommens un-
vereinbar sind; 

 6. verurteilt den Einsatz von Waffen gegen im Flug 
befindliche zivile Luftfahrzeuge als unvereinbar mit den 
elementarsten Begriffen der Menschlichkeit, den in Arti-
kel 3 bis des Chikagoer Abkommens kodifizierten Regeln 
des Völkergewohnheitsrechts und den in den Anhängen zu 
dem Abkommen enthaltenen Richtlinien und Empfehlungen, 
und fordert Kuba auf, sich im Hinblick auf die Erfüllung 
seiner Verpflichtungen aus diesen Bestimmungen den ande-
ren Staaten anzuschließen; 

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch 
nicht geschehen, das Montrealer Protokoll4, mit welchem 
dem Chikagoer Abkommen der Artikel 3 bis hinzugefügt 
wird, so bald wie möglich zu ratifizieren und bis zum In-

krafttreten des Protokolls alle Bestimmungen des Artikels 
einzuhalten; 

 8. begrüßt den Beschluß des Rates der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation, eine Studie der Sicherheits-
aspekte des Untersuchungsberichts einzuleiten, was die Hin-
länglichkeit der Richtlinien und Empfehlungen und der an-
deren Regeln im Zusammenhang mit dem Abfangen von zi-
vilen Luftfahrzeugen betrifft, um zu verhindern, daß sich ein 
ähnlicher tragischer Vorfall noch einmal ereignet; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

  Auf der 3683. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegen-
stimme bei 2 Enthaltungen (China und Russische 

Föderation) verabschiedet. 
 

 

 

DIE FRAGE BETREFFEND HAITI1 

 

Beschluß1 

 Auf seiner 3638. Sitzung am 29. Februar 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Bangladeschs, 
Haitis, Kanadas und Venezuelas einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (S/1996/112)"2. 

 

Resolution 1048 (1996) 
vom 29. Februar 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner Resolutionen 
841 (1993) vom 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 27. August 
1993, 862 (1993) vom 31. August 1993, 867 (1993) vom 
23. September 1993, 873 (1993) vom 13. Oktober 1993, 875 
(1993) vom 16. Oktober 1993, 905 (1994) vom 23. März 
1994, 917 (1994) vom 6. Mai 1994, 933 (1994) vom 30. Juni 
1994, 940 (1994) vom 31. Juli 1994, 944 (1994) vom 
29. September 1994, 948 (1994) vom 15. Oktober 1994, 975 
(1995) vom 30. Januar 1995 und 1007 (1995) vom 31. Juli 
1995, 
 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1993, 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for January, February and March 1996. 

 sowie unter Hinweis auf die von der Generalversamm-
lung verabschiedeten Resolutionen über Haiti, 

 ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen der Verein-
barung von Governors Island3 und des damit zusam-
menhängenden Paktes von New York4, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
14. Februar 19965 und im Hinblick auf die darin enthaltenen 
Empfehlungen, 

 Kenntnis nehmend von den Schreiben des Präsidenten 
der Republik Haiti vom 9. Februar 19966, 

 unter Betonung der Bedeutung der friedlichen Macht-
übergabe an den neuen demokratisch gewählten Präsidenten 
Haitis, 

 unter Begrüßung und in Unterstützung der Bemühungen 
der Organisation der amerikanischen Staaten zur Förderung 
der Konsolidierung des Friedens und der Demokratie in Hai-
ti in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, 

 betonend, daß es sicherzustellen gilt, daß die Regierung 
Haitis in der Lage sein wird, das von der multinationalen 
Truppe in Haiti geschaffene und mit Unterstützung der Mis-
 
3 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 
1993, Dokument S/26063, Ziffer 5. 
4 Ebd., Dokument S/26297. 
5 Ebd., Fifty-first Year, Supplement for January, February and March 1996, 
Dokument S/1996/112. 
6 Ebd., Dokument S/1996/99; siehe auch A/50/861/Add.1. 
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sion der Vereinten Nationen in Haiti aufrechterhaltene siche-
re und stabile Umfeld zu erhalten, und in diesem Zusam-
menhang mit Genugtuung über die Fortschritte, die bei der 
Schaffung einer voll funktionsfähigen Haitianischen Natio-
nalpolizei und der Neubelebung des Justizwesens in Haiti 
erzielt werden konnten, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Frieden und 
Entwicklung sowie des Umstandes, daß ein nachhaltiges 
Engagement der internationalen Gemeinschaft zur Unter-
stützung der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen 
Entwicklung Haitis für den Frieden und die Stabilität in Hai-
ti auf lange Sicht unverzichtbar ist, 

 mit Lob für die Bemühungen des Generalsekretärs und 
seines Sonderbeauftragten sowie für den Beitrag der Mission 
der Vereinten Nationen in Haiti und der Internationalen Zi-
vilmission in Haiti bei der Unterstützung des Volkes von 
Haiti in seinem Streben nach Stabilität, nationaler Aussöh-
nung, einer dauerhaften Demokratie, einer verfassungsmäßi-
gen Ordnung und wirtschaftlichem Wohlstand, 

 in Anerkennung des Beitrags der internationalen Finanz-
institutionen, namentlich der Interamerikanischen Entwick-
lungsbank, und der Bedeutung ihrer weiteren Mitwirkung an 
der Entwicklung Haitis, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk Haitis letztlich selbst die 
Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Aufrecht-
erhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds und den Wie-
deraufbau seines eigenen Landes trägt, 

 1. begrüßt die demokratische Wahl eines neuen Präsi-
denten in Haiti und die friedliche Machtübergabe von einem 
demokratisch gewählten Präsidenten an den nachfolgenden 
am 7. Februar 1996; 

 2. dankt allen Mitgliedstaaten, die zur Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti beigetragen haben; 

 3. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
14. Februar 19965 und nimmt Kenntnis von seinen Empfeh-
lungen für eine fortgesetzte Unterstützung der demokratisch 
gewählten Regierung Haitis durch die Vereinten Nationen; 

 4. erklärt erneut, wie wichtig eine sich selbst erhal-
tende, voll funktionsfähige, ausreichend große und entspre-
chend strukturierte berufsmäßige Nationalpolizei für die 
Konsolidierung des Friedens, der Stabilität und der Demo-
kratie und die Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist; 

 5. beschließt, im Einklang mit den Empfehlungen im 
Bericht des Generalsekretärs vom 14. Februar 1996, das 
Mandat der Mission letztmalig um einen Zeitraum von vier 
Monaten für die in den Ziffern 47 bis 49 des Berichts ge-
nannten Zwecke zu verlängern, um die demokratische Re-
gierung Haitis bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, a) durch 
die Präsenz der Mission das sichere und stabile Umfeld, das 
geschaffen wurde, aufrechtzuerhalten und b) eine berufsmä-
ßige haitianische Nationalpolizei aufzustellen; 

 6. beschließt, die Truppenstärke der Mission auf eine 
Höchstzahl von 1.200 Soldaten zu verringern; 

 7. beschließt außerdem, die derzeitige Stärke des Zi-
vilpolizeianteils auf eine Höchstzahl von dreihundert Perso-
nen zu verringern; 

 8. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls Schrit-
te zur weiteren Verringerung der Personalstärke der Mission 
zu prüfen und durchzuführen, soweit dies mit der Durchfüh-
rung dieses Mandats vereinbar ist; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, spätestens 
am 1. Juni 1996 mit der Planung für den vollständigen Ab-
zug der Mission zu beginnen; 

 10. ersucht den Generalsekretär ferner, bis zum 
15. Juni 1996 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen, der auch Informationen über Tätig-
keiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen zur 
Förderung der Entwicklung Haitis enthält; 

 11. ersucht alle Staaten, in geeigneter Weise die Maß-
nahmen zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen und 
die Mitgliedstaaten gemäß dieser und anderen einschlägigen 
Resolutionen ergreifen, um die Bestimmungen des in Zif-
fer 5 festgelegten Mandats umzusetzen; 

 12. verweist erneut auf die Verpflichtung der interna-
tionalen Gemeinschaft und der internationalen Finanzinstitu-
tionen, bei der wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen 
Entwicklung Haitis Hilfe und Unterstützung zu gewähren, 
und betont, wie wichtig dies für die Aufrechterhaltung eines 
sicheren und stabilen Umfelds in Haiti ist; 

 13. appelliert an die Mitgliedstaaten, freiwillige Bei-
träge an den in Resolution 975 (1995) eingerichteten Treu-
handfonds zur Unterstützung der Haitianischen Nationalpo-
lizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß die Polizei eine 
angemessene Ausbildung erhält und voll funktionsfähig ist, 
was für die Durchführung des Mandats von grundlegender 
Bedeutung ist; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

 Auf der 3638. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 4. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär7: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Enrique ter Horst als Nachfolger von Lakhdar Brahimi zu 
ihrem Sonderbeauftragten für Haiti und Leiter der Mis-

 
7 S/1996/156. 
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sion der Vereinten Nationen in Haiti zu ernennen8, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist.  Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthal-
tenen Vorschlag zu." 

 Am 4. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär9: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. März 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral J.R.P. Daigle (Kanada) als Nachfolger 
von Generalmajor Joseph Kinzer (Vereinigte Staaten von 
Amerika) zum Kommandeur des militärischen Anteils 
der Mission der Vereinten Nationen in Haiti zu ernen-
nen10, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3676. Sitzung am 28. Juni 1996 beschloß der 
Rat, die Vertreter Haitis und Kanadas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti (S/1996/416 und 
Add.1/Rev.1)"11. 

Resolution 1063 (1996) 
vom 28. Juni 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die von der Generalversammlung verabschiedeten Re-
solutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten 
der Republik Haiti an den Generalsekretär vom 31. Mai 
199612, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die Regierung 
Haitis bei der von ihr eingegangenen Verpflichtung zu un-
terstützen, das von der multinationalen Truppe in Haiti ge-
schaffene und mit Unterstützung der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti aufrechterhaltene sichere und stabile Um-
feld zu erhalten, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 5. Juni 199613, 

 
8  S/1996/155. 
9  S/1996/158. 
10 S/1996/157. 
11 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for April, May and June 1996. 
12 Ebd., Dokument S/1996/431, Anlage. 
13 Ebd., Dokumente S/1996/416 und Add.1/Rev.1. 

 mit Lob für die Rolle der Mission bei der Unterstützung 
der Regierung Haitis bei ihrer Aufgabe, a) das sichere und 
stabile Umfeld, das geschaffen wurde, aufrechtzuerhalten 
und b) eine berufsmäßige haitianische Nationalpolizei auf-
zustellen, sowie mit dem Ausdruck seines Dankes an alle 
Mitgliedstaaten, die einen Beitrag zu der Mission geleistet 
haben, 
 feststellend, daß das Mandat der Mission gemäß Resolu-
tion 1048 (1996) vom 29. Februar 1996 mit 30. Juni 1996 
beendet wird, 

 Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die bisher von 
der Zivilpolizei der Vereinten Nationen, unterstützt vom Mi-
litärpersonal der Vereinten Nationen, dabei wahrgenommen 
worden ist, bei der Aufstellung einer voll funktionsfähigen, 
ausreichend großen und entsprechend strukturierten Haitia-
nischen Nationalpolizei behilflich zu sein, die ein integrie-
render Bestandteil der Konsolidierung der Demokratie und 
der Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist, und in diesem 
Zusammenhang mit Genugtuung über die Fortschritte bei 
der Aufstellung der Haitianischen Nationalpolizei, 

 mit dem Ausdruck seiner Genugtuung und Unterstützung 
für die in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen un-
ternommenen Anstrengungen der Organisation der amerika-
nischen Staaten und insbesondere den Beitrag der Interna-
tionalen Zivilmission in Haiti zur Förderung der Konsolidie-
rung des Friedens und der Demokratie in Haiti, 

 Kenntnis nehmend von der auf der siebenten Plenarsit-
zung der sechsundzwanzigsten ordentlichen Tagung der Or-
ganisation der amerikanischen Staaten verabschiedeten Re-
solution über die internationale Präsenz in Haiti, in der unter 
anderem die internationale Gemeinschaft ermutigt wird, ihr 
während der Krisenjahre bewiesenes Engagement in dem-
selben Umfang beizubehalten, und worin empfohlen wird, 
daß die internationale Gemeinschaft auf Ersuchen der Regie-
rung Haitis eine starke Präsenz in Haiti aufrechterhält und 
volle Unterstützung bei der Stärkung der nationalen Polizei 
und der Konsolidierung des für Wirtschaftswachstum und 
Entwicklung notwendigen stabilen und demokratischen Um-
felds gewährt, und mit der Bitte an die Organisation 
der amerikanischen Staaten um ihre weitere Mitwirkung, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Frieden und 
Entwicklung und betonend, daß ein nachhaltiges Engage-
ment der internationalen Gemeinschaft und der internationa-
len Finanzinstitutionen zur Unterstützung der wirtschaftli-
chen, sozialen und institutionellen Entwicklung Haitis für 
den Frieden und die Stabilität in dem Land auf lange Sicht 
unverzichtbar ist, 

 mit Genugtuung über die weiteren Fortschritte, die das 
Volk von Haiti seit der historischen friedlichen Machtüber-
gabe von einem demokratisch gewählten Präsidenten an den 
nachfolgenden am 7. Februar 1996 auf dem Weg zur Konso-
lidierung der Demokratie erzielt hat, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letztlich selbst 
die Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds, die 
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Rechtspflege und den Wiederaufbau seines eigenen Landes 
trägt, 

 1. bekräftigt, wie wichtig eine autonome, voll funk-
tionsfähige, ausreichend große und entsprechend strukturier-
te berufsmäßige Nationalpolizei, die in der Lage ist, das ge-
samte Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzunehmen, für die 
Konsolidierung der Demokratie und die Neubelebung des 
Justizwesens in Haiti ist; 

 2. beschließt, die Unterstützungsmission der Verein-
ten Nationen in Haiti bis zum 30. November 1996 zu schaf-
fen, die der Regierung Haitis bei der Aufstellung einer Be-
rufspolizei und der Aufrechterhaltung eines sicheren und 
stabilen Umfelds behilflich sein soll, das dem Erfolg der An-
strengungen förderlich ist, die derzeit unternommen werden, 
um eine schlagkräftige Nationalpolizei aufzustellen und aus-
zubilden, und unterstützt die Rolle des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs bei der Koordinierung der Aktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen zur Förderung des Auf-
baus von Institutionen, der nationalen Aussöhnung und des 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus in Haiti; 

 3. beschließt, daß die Unterstützungsmission sich zu-
nächst aus dreihundert Zivilpolizisten und sechshundert Sol-
daten zusammensetzen wird; 

 4. begrüßt die Zusicherung, daß der Generalsekretär 
wachsam weitere Gelegenheiten zu einer Verringerung der 
Stärke der Unterstützungsmission verfolgen wird, damit sie 
ihre Aufgaben zu möglichst niedrigen Kosten erfüllen kann; 

 5. ist sich dessen bewußt, daß zu den Hauptaufgaben, 
die sich der Regierung und dem Volk Haitis stellen, die 
Normalisierung und der Wiederaufbau der Wirtschaft gehö-
ren, und betont, wie wichtig es ist, daß die Regierung Haitis 
und die internationalen Finanzinstitutionen sich möglichst 
bald über die Maßnahmen einigen, die notwendig sind, da-
mit zusätzliche finanzielle Unterstützung gewährt werden 
kann; 

 6. ersucht alle Staaten, in geeigneter Weise die Maß-
nahmen zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen und 
die Mitgliedstaaten gemäß dieser und anderer einschlägiger 
Resolutionen ergreifen, um die Bestimmungen des in Zif-
fer 2 festgelegten Mandats umzusetzen; 

 7. ersucht alle Staaten außerdem, freiwillige Beiträge 
an den in Resolution 975 (1995) vom 30. Januar 1995 einge-
richteten Treuhandfonds zur Unterstützung der Haitiani-
schen Nationalpolizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß 
ihre Angehörigen eine angemessene Ausbildung erhalten 
und daß sie voll funktionsfähig ist; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
30. September 1996 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen, der auch künftige Möglichkei-
ten für eine weitere Verringerung der Stärke der Unterstüt-
zungsmission enthält; 

 9. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3676. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 5. Juli 1996 richtete der Präsident des Sicherheitsrats 
das folgende Schreiben an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. Juli 1996 betreffend Ihre Absicht, 
Brigadegeneral J.R.P. Daigle (Kanada) zum Komman-
deur des militärischen Anteils der Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti zu ernennen15, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. 

  Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zu." 

 Am 2. August 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär16: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 30. Juli 1996 betreffend die Zusammen-
setzung des militärischen und des Polizeianteils der Un-
terstützungsmission der Vereinten Nationen in Haiti17 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schrei-
ben enthaltenen Information Kenntnis und stimmen den 
darin enthaltenen Vorschlägen zu." 

 Am 5. November 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär18: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 1. November 1996 betreffend die Erhö-
hung des Polizeianteils der Unterstützungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti19 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stim-
men dem darin enthaltenen Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3719. Sitzung am 29. November 1996 behan-
delte der Rat den folgenden Punkt: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1996/813 und Add.1)"20. 

 
14 S/1996/522. 
15 S/1996/521. 
16 S/1996/619. 
17 S/1996/618. 
18 S/1996/912. 
19 S/1996/911. 
20 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supple-
ment for October, November and December 1996. 
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Resolution 1085 (1996) 
vom 29. November 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 1063 (1996) vom 
28. Juni 1996, mit der die Unterstützungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti eingerichtet wurde, 

 1. beschließt, das Mandat der Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti um einen weiteren, am 
5. Dezember 1996 endenden Zeitraum zu verlängern; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

 Auf der 3719. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3721. Sitzung am 5. Dezember 1996 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Argentiniens, Haitis, Kana-
das und Venezuelas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
örterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Frage betreffend Haiti 

  Bericht des Generalsekretärs über die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Haiti 
(S/1996/813 und Add.1)"20. 

Resolution 1086 (1996) 
vom 5. Dezember 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen 
sowie die von der Generalversammlung verabschiedeten Re-
solutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten 
der Republik Haiti an den Generalsekretär vom 13. No-
vember 199621, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 1. Oktober 199622 und das dazugehörige Addendum 
vom 12. November 199623 und Kenntnis nehmend von den 
darin enthaltenen Empfehlungen, 

 mit Lob für die Rolle der Unterstützungsmission der Ver-
einten Nationen in Haiti, die sich bemüht, der Regierung 
Haitis bei der Aufstellung einer Berufspolizei und der Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds behilf-
lich zu sein, das dem Erfolg der Anstrengungen förderlich 
ist, die derzeit unternommen werden, um eine schlagkräftige 
Nationalpolizei aufzustellen und auszubilden, 

 
21 Ebd., Dokument S/1996/956, Anlage. 
22 Ebd., Dokument S/1996/813. 
23 Ebd., Dokument S/1996/813/Add.1. 

 feststellend, daß sich die Sicherheitssituation in Haiti im 
Verlauf der letzten Monate gebessert hat und daß die Haitia-
nische Nationalpolizei die Kapazität besitzt, sich den vor-
handenen Herausforderungen zu stellen, wie in dem Adden-
dum zu dem Bericht des Generalsekretärs beschrieben wird, 

 sowie feststellend, daß die Sicherheitssituation in Haiti 
Schwankungen unterworfen ist, wie in dem Bericht des Ge-
neralsekretärs und dem dazugehörigen Addendum beschrie-
ben wird, 

 mit Unterstützung für die Rolle des Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs bei der Koordinierung der Aktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen, die darauf gerichtet 
sind, den Aufbau von Institutionen, die nationale Aussöh-
nung und den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Haiti zu för-
dern, 
 Kenntnis nehmend von der Schlüsselrolle, die bisher von 
der Zivilpolizei der Vereinten Nationen, unterstützt vom Mi-
litärpersonal der Vereinten Nationen, dabei wahrgenommen 
worden ist, bei der Aufstellung einer voll funktionsfähigen, 
ausreichend großen und entsprechend strukturierten Haitia-
nischen Nationalpolizei behilflich zu sein, die ein integrie-
render Bestandteil der Konsolidierung der Demokratie und 
der Neubelebung des Justizwesens in Haiti ist, und in diesem 
Zusammenhang mit Genugtuung über weitere Fortschritte 
bei der Aufstellung der Haitianischen Nationalpolizei, 

 mit dem Ausdruck seiner Unterstützung für die in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen der Organisation der amerikanischen Staaten 
und insbesondere für den Beitrag der Internationalen Zivil-
mission in Haiti zur Förderung der Konsolidierung des Frie-
dens und der Demokratie in Haiti, 

 in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Frieden und 
Entwicklung und betonend, daß ein nachhaltiges Engage-
ment der internationalen Gemeinschaft und der internationa-
len Finanzinstitutionen zur Unterstützung der wirtschaftli-
chen, sozialen und institutionellen Entwicklung Haitis für 
den Frieden und die Stabilität in dem Land auf lange Sicht 
unverzichtbar ist, 

 in der Erkenntnis, daß das Volk von Haiti letztlich selbst 
die Verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Auf-
rechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds, die 
Rechtspflege und den Wiederaufbau seines eigenen Landes 
trägt, 
 1. bekräftigt, wie wichtig eine sich selbst erhaltende, 
voll funktionsfähige, ausreichend große und entsprechend 
strukturierte berufsmäßige Nationalpolizei, die in der Lage 
ist, das gesamte Spektrum der Polizeiaufgaben wahrzuneh-
men, für die Konsolidierung der Demokratie und die Neube-
lebung des Justizwesens in Haiti ist; 

 2. beschließt, das Mandat der Unterstützungsmission 
der Vereinten Nationen in Haiti, wie in Resolution 1063 
(1996) vom 28. Juni 1996 und in den Ziffern 6 bis 8 des Ad-
dendums zu dem Bericht des Generalsekretärs vom 
12. November 199623 festgelegt, sowie im Einklang mit dem 
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Ersuchen der Regierung Haitis, zum letzten Mal bis zum 
31. Mai 1997 zu verlängern, mit einer personellen Ausstat-
tung von dreihundert Zivilpolizisten und fünfhundert Solda-
ten, mit der Maßgabe, daß das Mandat nach einer Prüfung 
durch den Rat letztmalig bis zum 31. Juli 1997 weiter ver-
längert wird, falls der Generalsekretär bis zum 31. März 
1997 berichtet, daß die Unterstützungsmission einen weite-
ren Beitrag zu den in Ziffer 1 genannten Zielen leisten kann; 

 3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
31. März 1997 einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen, der auch Empfehlungen über eine 
weitere Reduzierung der personellen Ausstattung der Unter-
stützungsmission enthält; 

 4. ist sich dessen bewußt, daß die Normalisierung und 
der Wiederaufbau der Wirtschaft zu den Hauptaufgaben ge-
hören, die sich der Regierung und dem Volk Haitis stellen, 
und betont, wie wichtig es ist, daß die Regierung Haitis und 
die internationalen Finanzinstitutionen ihre enge Zusam-
menarbeit fortsetzen, um die Gewährung einer zusätzlichen 
finanziellen Unterstützung zu ermöglichen; 

 5. ersucht alle Staaten, die Maßnahmen entsprechend 
zu unterstützen, welche die Vereinten Nationen und die Mit-
gliedstaaten gemäß dieser und anderen einschlägigen Reso-
lutionen zur Durchführung der Bestimmungen des in Zif-
fer 2 festgelegten Mandats ergreifen; 

 6. ersucht alle Staaten außerdem, freiwillige Beiträge 
an den in Resolution 975 (1995) vom 30. Januar 1995 einge-
richteten Treuhandfonds zur Unterstützung der Haitiani-
schen Nationalpolizei zu entrichten, um sicherzustellen, daß 
ihre Angehörigen eine angemessene Ausbildung erhalten 
und daß sie voll funktionsfähig ist; 

 7. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht vom 
31. März 1997 Empfehlungen aufzunehmen, wie eine künf-
tige internationale Präsenz in Haiti aussehen könnte; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

 Auf der 3721. Sitzung einstimmig verabschiedet.  

 

 

 

MITTEILUNGEN BETREFFEND DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER REPUBLIK KAMERUN UND DER 
BUNDESREPUBLIK NIGERIA 

 

Beschlüsse 

 Am 29. Februar 1996 richtete die Präsidentin des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Präsidenten der Re-
publik Kamerun und den Staatschef und Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte der Bundesrepublik Nigeria1: 

  "Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Mini-
sters für auswärtige Angelegenheiten Kameruns vom 
22. Februar 19962 und dem Schreiben des Ministers für 
auswärtige Angelegenheiten Nigerias vom 26. Februar 
19963 haben mich die Mitglieder des Sicherheitsrats ge-
beten, Ihnen und […] zu schreiben, um ihrer Besorgnis 
über die jüngsten Entwicklungen in der Streitigkeit zwi-
schen Kamerun und Nigeria betreffend die Halbinsel Ba-
kassi zum Ausdruck zu bringen. 

  Die Ratsmitglieder beklagen die Wiederaufnahme 
der Kampfhandlungen zwischen Nigeria und Kamerun in 
diesem Gebiet seit dem 3. Februar 1996. Dieser Konflikt 
bedroht den Frieden und die Stabilität der Region. Die 
Ratsmitglieder bedauern die Verluste an Menschenleben 
und die Zerstörungen, die auf der Halbinsel Bakassi le-

 
1 S/1996/150. 
2 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/125. 
3 Ebd., Dokument S/1996/140. 

bende Zivilpersonen erlitten haben. Die Ratsmitglieder 
erinnern Ihre Regierung und die Regierung […] daran, 
daß nach der Charta der Vereinten Nationen alle Staaten 
ihre Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen ha-
ben. 

  Die Ratsmitglieder haben vermerkt, daß diese Strei-
tigkeit bereits dem Internationalen Gerichtshofs vorge-
legt wurde und daß die Sache bei dem Gericht anhängig 
ist. Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gefähr-
det somit außerdem die Achtung der friedlichen Streit-
beilegungsmechanismen. Keine der beiden Seiten soll ir-
gendwelche einseitigen Maßnahmen ergreifen, insbeson-
dere keine Gewalt einsetzen, durch die der Streitbeile-
gungsprozeß kompliziert würde. Die Ratsmitglieder le-
gen Ihnen eindringlich nahe, verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, um über den Internationalen Gerichts-
hof eine friedliche Regelung zu erzielen. Die Ratsmit-
glieder begrüßen außerdem die bilateralen und regionalen 
Anstrengungen, die unternommen werden, um bei einer 
solchen friedlichen Lösung der Streitigkeit behilflich zu 
sein. 

  Die Ratsmitglieder fordern die Parteien auf, die am 
17. Februar in Kara (Togo) vereinbarte Waffenruhe zu 
achten und weitere Gewalthandlungen zu unterlassen. Sie 
fordern die Parteien ferner auf, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um ihre Truppen auf die Positionen 
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zurückzuziehen, die sie innehatten, bevor die Streitigkeit 
an den Internationalen Gerichtshof verwiesen wurde. 

  Die Ratsmitglieder begrüßen den Vorschlag des 
Generalsekretärs an die Parteien betreffend die Entsen-
dung einer Ermittlungsmission auf die Halbinsel Bakassi 
und fordern Ihre Regierung nachdrücklich auf, mit dieser 
Mission voll zusammenzuarbeiten. Sie haben den Gene-
ralsekretär ersucht, diese Angelegenheit im Benehmen 
mit dem Generalsekretär der Organisation der afrikani-
schen Einheit weiter genau zu verfolgen und dem Rat 
über die Ergebnisse der Ermittlungsmission und sonstige 
bedeutsame Entwicklungen Bericht zu erstatten." 

 Am 29. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär4: 

  "Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 24. Mai 
19965, dessen Inhalt den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder ersuchen Sie, sie weiter über die 
Maßnahmen unterrichtet zu halten, die Sie im Anschluß 
an die Schreiben der Ratspräsidentin vom 29. Februar 
19961 und unter Berücksichtigung der am 15. März 1996 
in der Angelegenheit herausgegebenen Verfügung des 
Internationalen Gerichtshofs über vorläufige Maßnah-

 
4 S/1996/391. 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/390. 

men6 ergreifen können, um die Situation auf der Halb-
insel Bakassi weiter zu verfolgen." 

 Am 31. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär7: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 9. Oktober 1996 betreffend die vor kur-
zem auf die Halbinsel Bakassi entsandte Ermittlungsmis-
sion8 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. 

  Die Ratsmitglieder sind ermutigt durch die von der 
Ermittlungsmission gemeldeten Fortschritte und unter-
stützen voll Ihre Bemühungen, Mittel und Wege zur Ver-
ringerung der Spannungen in dem umstrittenen Gebiet zu 
finden und die Beziehungen zwischen der Republik Ka-
merun und der Bundesrepublik Nigeria zu verbessern, so-
lange die Streitigkeit beim Internationalen Gerichtshof 
anhängig ist. 

  Die Ratsmitglieder ermutigen Sie, Ihre Bemü-
hungen fortzusetzen und sehen weiteren Berichten über 
die bei der Beilegung der Streitigkeit erzielten Fort-
schritte mit Interesse entgegen, namentlich Einzelheiten 
über die konkreten Maßnahmen, die die beiden Seiten 
zur Verbesserung ihrer Beziehungen vorgeschlagen 
haben."  

 
6 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Provisio-
nal Measures, Order of 15 March 1996, I.C.J. Reports 1996, S.13. 
7 S/1996/892. 
8 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
October, November and December 1996, Dokument S/1996/891. 

 

 

 

 

DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAIT1 

 

Beschlüsse1 

 Am 12. März 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Exekutivvorsitzenden der 
Sonderkommission, die der Generalsekretär gemäß Ab-
schnitt C Ziffer 9 b) i) der Resolution 687 (1991) des Si-
cherheitsrats eingesetzt hat2: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben den in Ih-
rem Schreiben vom 9. März 19963 beschriebenen Vorfall 
mit Besorgnis verfolgt, bei dem einer Inspektionsgruppe 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat jedes Jahr seit 1990 verabschiedet. 
2  S/1996/183. 
3 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/182.. 

der Sonderkommission, die um Zugang zu einem von der 
Kommission zur Inspektion vorgesehenen Standort in 
Bagdad gebeten hatte, der Zugang verweigert wurde. Die 
Ratsmitglieder haben außerdem mit Besorgnis von dem 
weiteren Vorfall am 11. März 1996 erfahren, bei dem ei-
ner Inspektionsgruppe wieder der sofortige und bedin-
gungslose Zugang zu einem von der Sonderkommission 
ebenfalls bezeichneten Standort verweigert wurde. In 
beiden Fällen wurde der Zugang erst nach unannehmba-
ren Verzögerungen später gewährt. 

  Die Ratsmitglieder unterstützen voll die Bemühun-
gen, die Sie und die Inspektionsgruppen in Irak auf der 
Grundlage der einschlägigen Ratsresolutionen unterneh-
men. Sie schließen sich dem Inhalt Ihres Schreibens vom 
9. März 1996 an. Sie erinnern daran, daß Irak nach Ab-
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schnitt C Ziffer 9 b) i) der Resolution 687 (1991) ver-
pflichtet ist, 'auf der Grundlage der Deklarationen Iraks 
und der Bezeichnung etwaiger zusätzlicher Standorte 
durch die Sonderkommission selbst an Ort und Stelle ei-
ne sofortige Inspektion der biologischen, chemischen und 
Flugkörperkapazitäten Iraks' zuzulassen. Mit seiner Re-
solution 707 (1991) verlangte der Rat außerdem aus-
drücklich, daß Irak 'der Sonderkommission, der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation und ihren Inspek-
tionsgruppen sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen 
Einrichtungen, allem Gerät, allen Unterlagen und allen 
Transportmitteln gewährt, die sie zu inspizieren wün-
schen'. Diese Verpflichtung wurde darüber hinaus in dem 
vom Rat in Resolution 715 (1991) gebilligten Plan der 
Kommission für die laufende Überwachung und Verifi-
kation bekräftigt. 

  Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daß der 
Umstand, daß Irak der Inspektionsgruppe, die sich der-
zeit in Irak aufhält, nur nach Verzögerungen Zugang zu 
den betreffenden Standorten gewährt hat, einen eindeuti-
gen Verstoß Iraks gegen die Resolutionen 687 (1991), 
707 (1991) und 715 (1991) darstellt. Die Ratsmitglieder 
wiederholen, daß die Regierung Iraks der Inspektions-
gruppe der Sonderkommission sofortigen, bedingungslo-
sen und uneingeschränkten Zugang zu allen von der 
Kommission zur Inspektion vorgesehenen Standorten 
gewähren muß. 

  Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß sie volles 
Vertrauen darin setzen, daß die Sonderkommission die 
ihr vom Rat übertragenen Aufgaben ausführt." 

 Auf seiner 3642. Sitzung am 19. März 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab4: 

  "Der Sicherheitsrat stellt mit zunehmender Besorg-
nis fest, daß nach dem Vorfall, der in dem an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des 
Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission vom 
9. März 1996 beschrieben wird, und nach dem weiteren 
Vorfall vom 11. März 1996, bei dem einer Inspektions-
gruppe wieder der sofortige und bedingungslose Zugang 
zu einem Standort verweigert wurde, den die Kommis-
sion gemäß Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats 
bezeichnet hat, am 14. und 15. März 1996 weitere derar-
tige Vorfälle stattgefunden haben. In allen diesen Fällen 
wurde der Zugang erst nach unannehmbaren Verzöge-
rungen später gewährt. 

  Der Rat erklärt erneut, daß er die Sonderkommis-
sion bei der Durchführung ihrer Inspektionen und der 

 
4 S/PRST/1996/11. 

Wahrnehmung der anderen ihr vom Rat übertragenen 
Aufgaben voll unterstützt.  

  Der Rat nimmt Kenntnis von dem an seinen Präsi-
denten gerichteten Schreiben des Stellvertretenden Mini-
sterpräsidenten Iraks vom 17. März 19965. Er erinnert 
daran, daß Irak nach Abschnitt C Ziffer 9 b) i) der Rats-
resolution 687 (1991) verpflichtet ist, 'auf der Grundlage 
der Deklarationen Iraks und der Bezeichnung etwaiger 
zusätzlicher Standorte durch die Sonderkommission 
selbst an Ort und Stelle eine sofortige Inspektion der bio-
logischen, chemischen und Flugkörperkapazitäten Iraks' 
zuzulassen. Mit seiner Resolution 707 (1991) verlangte 
der Rat außerdem ausdrücklich, daß Irak 'der Sonder-
kommission, der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation und ihren Inspektionsgruppen sofortigen, bedin-
gungslosen und uneingeschränkten Zugang zu ausnahms-
los allen Gebieten, allen Einrichtungen, allem Gerät, al-
len Unterlagen und allen Transportmitteln gewährt, die 
sie zu inspizieren wünschen'. Diese Verpflichtung wurde 
darüber hinaus in dem vom Rat in Ratsresolution 715 
(1991) gebilligten Plan der Kommission für die laufende 
Überwachung und Verifikation bekräftigt; in diesem Zu-
sammenhang erinnert der Rat an die Mitteilungen des 
Generalsekretärs vom 21. Juli 19936 und 1. Dezember 
19937. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß der Umstand, daß 
Irak der Inspektionsgruppe, die sich vor kurzem in Irak 
aufgehalten hat, nur nach Verzögerungen Zugang zu den 
betreffenden Standorten gewährt hat, einen eindeutigen 
Verstoß Iraks gegen die Resolutionen 687 (1991), 707 
(1991) und 715 (1991) darstellt.  Der Rat verlangt, daß 
die Regierung Iraks den Inspektionsgruppen der Sonder-
kommission im Einklang mit den einschlägigen Ratsreso-
lutionen sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugang zu allen von der Kommission be-
zeichneten Standorten gewährt." 

 Auf seiner 3644. Sitzung am 27. März 1996 behandelte 
der Rat den folgenden Punkt: 

 "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

  Durchführung der Resolution 715 (1991) 

  Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) be-
treffend die Situation zwischen Irak und Kuwait 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 7. Dezember 1995 (S/1995/1017)"8. 

 
5 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
January, February and March 1996, Dokument S/1996/204, Anlage. 
6 Ebd., Forty-eighth Year, Supplement for July, August and September 
1993, Dokument S/26127. 
7  Ebd., Supplement for October, November and December 1993, Dokument 
S/26825. 
8 Ebd., Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 
1995. 
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Resolution 1051 (199) 
vom 27. März 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 687 (1991) vom 
3. April 1991, insbesondere deren Abschnitt C, seiner Reso-
lution 707 (1991) vom 15. August 1991 und seiner Resolu-
tion 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 sowie der darin ge-
billigten Pläne für die laufende Überwachung und Verifika-
tion, 

 unter Hinweis auf das in Ziffer 7 seiner Resolution 715 
(1991) enthaltene Ersuchen an den Ausschuß des Sicher-
heitsrats nach Resolution 661 (1990), die Sonderkommission 
und den Generaldirektor der Internationalen Atomener-
gie-Organisation, gemeinsam einen Mechanismus zur 
Überwachung aller künftigen durch andere Länder an Irak 
erfolgenden Verkäufe oder Lieferungen von Gegenständen 
zu entwickeln, die für die Durchführung des Abschnitts C 
der Resolution 687 (1991) und der sonstigen einschlägigen 
Resolutionen, einschließlich der Resolution 715 (1991) und 
der darin gebilligten Pläne, von Bedeutung sind, 

 nach Behandlung des Schreibens des Vorsitzenden des 
Ausschusses nach Resolution 661 (1990) vom 7. Dezember 
1995 an den Präsidenten des Sicherheitsrats9, dessen Anla-
ge I die Bestimmungen für den in Ziffer 7 der Resolu-
tion 715 (1991) geforderten Mechanismus für die Überwa-
chung von Ausfuhren und Einfuhren enthält, 

 in Anerkennung dessen, daß der Aus- und Ein-
fuhr-Überwachungsmechanismus ein integrierender Be-
standteil der laufenden Überwachung und Verifikation durch 
die Sonderkommission und die Internationale Atomenergie-
Organisation ist, 

 in Anerkennung dessen, daß es sich bei dem Aus- und 
Einfuhr-Mechanismus nicht um ein internationales System 
zur Gewährung von Lizenzen handelt, sondern um ein Sy-
stem zur rechtzeitigen Bereitstellung von Informationen 
durch Staaten, in denen Unternehmen ansässig sind, die den 
Verkauf oder die Lieferung von unter die Pläne für die lau-
fende Überwachung und Verifikation fallenden Gegenstän-
den erwägen, und daß dieser Mechanismus nicht das legiti-
me Recht Iraks beeinträchtigt, für nicht verbotene Zwecke 
Gegenstände und Technologien ein- oder auszuführen, die 
für die Förderung seiner wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung erforderlich sind, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. billigt gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
seiner Resolutionen 687 (1991) und 715 (1991) und vorbe-
haltlich dieser Resolution die in Anlage I des genannten 
Schreibens vom 7. Dezember 19959 enthaltenen Bestim-
mungen für den Aus- und Einfuhr-Überwachungsmecha-
nismus; 
 
9 Ebd., Dokument S/1995/1017. 

 2. billigt außerdem die bei der Anwendung des Me-
chanismus zu befolgenden allgemeinen Grundsätze, die sich 
in dem Schreiben des Exekutivvorsitzenden der Sonder-
kommission vom 17. Juli 1995 an den Vorsitzenden des 
Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) 
finden10; 

 3. erklärt, daß der mit dieser Resolution gebilligte 
Mechanismus die Anwendung bestehender oder künftiger 
Nichtverbreitungsübereinkommen oder -regelungen auf in-
ternationaler oder regionaler Ebene, namentlich auch die in 
Resolution 687 (1991) genannten Regelungen, unberührt 
läßt und nicht beeinträchtigt und daß auch die Anwendung 
des Mechanismus durch solche Übereinkommen oder Rege-
lungen nicht beeinträchtigt wird; 

 4. bekräftigt, daß bis zu einem gegenteiligen Beschluß 
des Rates kraft seiner einschlägigen Resolutionen die Anträ-
ge anderer Staaten auf Verkäufe an Irak beziehungsweise die 
Anträge Iraks auf Einfuhren von Gegenständen oder 
Technologien, auf die der Mechanismus Anwendung findet, 
auch weiterhin an den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) 
zu richten sind, der im Einklang mit Ziffer 4 des 
Mechanismus einen entsprechenden Beschluß trifft; 

 5. beschließt vorbehaltlich der Ziffern 4 und 7 dieser 
Resolution, daß alle Staaten 

 a) der von der Sonderkommission und dem Generaldi-
rektor der Internationalen Atomenergie-Organisation nach 
Ziffer 16 des Mechanismus eingesetzten gemeinsamen 
Gruppe die Notifikationen übermitteln werden, samt Anga-
ben der möglichen Exporteure, sowie alle anderen einschlä-
gigen Informationen, über die die Staaten verfügen, wie in 
dem Mechanismus gefordert, betreffend den beabsichtigten 
Verkauf oder die beabsichtigte Lieferung von Gegenständen 
oder Technologien aus ihrem Hoheitsgebiet, die nach den 
Ziffern 9, 11, 13, 24, 25, 27 und 28 des Mechanismus einer 
solchen Notifikation unterliegen; 

 b) nach den Ziffern 13, 24, 25, 27 und 28 des Mecha-
nismus der gemeinsamen Gruppe alle Informationen mittei-
len werden, über die sie verfügen oder die sie von Lieferan-
ten in ihrem Hoheitsgebiet erhalten, betreffend Versuche, 
den Mechanismus zu umgehen oder Irak mit Gegenständen 
zu beliefern, die Irak nach den mit Resolution 715 (1991) 
gebilligten Plänen für die laufende Überwachung und Veri-
fikation verboten sind, oder betreffend Fälle, in denen Irak 
die in den Ziffern 24 und 25 des Mechanismus festgelegten 
Verfahren für Sonderausnahmen nicht befolgt hat; 

 6. beschließt, daß Irak die nach Ziffer 5 erforderlichen 
Notifikationen der gemeinsamen Gruppe für alle in Ziffer 12 
des Mechanismus genannten Gegenstände und Technologien 
ab dem zwischen der Sonderkommission und dem General-
direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation und 
Irak vereinbarten Datum und in jedem Fall spätestens 60 Ta-
 
10 Ebd., Anlage II. 
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ge nach Verabschiedung dieser Resolution zur Verfügung zu 
stellen hat; 

 7. beschließt, daß die nach Ziffer 5 erforderlichen No-
tifikationen der gemeinsamen Gruppe von allen anderen 
Staaten ab dem Datum zur Verfügung zu stellen sind, an 
dem der Generalsekretär und der Generaldirektor der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation nach Konsultationen 
mit den Ratsmitgliedern und anderen interessierten Staaten 
dem Rat einen Bericht vorlegen, in dem sie erklären, daß die 
Staaten ihrer Auffassung nach bereit sind, den Mechanismus 
wirksam anzuwenden; 

 8. beschließt, daß die über den Mechanismus zur Ver-
fügung gestellten Informationen vertraulich behandelt wer-
den und ausschließlich der Sonderkommission und der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation vorbehalten blei-
ben, soweit dies mit ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten 
nach Resolution 715 (1991), anderen einschlägigen Resolu-
tionen und den mit Resolution 715 (1991) gebilligten Plänen 
für die laufende Überwachung und Verifikation vereinbar 
ist; 

 9. erklärt, daß der Rat für den Fall, daß die gesammel-
ten Erfahrungen oder neue Technologien es erforderlich ma-
chen sollten, bereit wäre, den Mechanismus zu überprüfen, 
um festzustellen, ob irgendwelche Änderungen erforderlich 
sind, und daß die Anhänge der mit Resolution 715 (1991) 
gebilligten Pläne für die laufende Überwachung und Verifi-
kation, in denen die nach dem Mechanismus der Notifika-
tionspflicht unterliegenden Gegenstände und Technologien 
aufgeführt sind, im Einklang mit den Plänen nach entspre-
chenden Konsultationen mit den interessierten Staaten und, 
wie in den Plänen vorgesehen, nach Notifikation des Rates 
geändert werden können; 

 10. beschließt, daß der Ausschuß nach Resolution 661 
(1990) und die Sonderkommission bis zu einem gegenteili-
gen Beschluß des Rates die ihnen im Rahmen des Mecha-
nismus übertragenen Aufgaben wahrnehmen werden; 

 11. ersucht den Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation, mit Hilfe und in Zusammenar-
beit mit der Sonderkommission die ihm im Rahmen des Me-
chanismus übertragenen Aufgaben wahrzunehmen; 

 12. fordert alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen auf, mit dem Ausschuß nach Resolution 661 (1990), 
mit der Sonderkommission und mit dem Generaldirektor der 
Internationalen Atomenergie-Organisation bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Mechanismus 
voll zusammenzuarbeiten, indem sie insbesondere auch die 
von diesen Stellen in Anwendung des Mechanismus ange-
forderten Informationen bereitstellen; 

 13. fordert alle Staaten auf, baldmöglichst die nach 
Maßgabe ihrer innerstaatlichen Verfahren erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Mechanismus zur An-
wendung zu bringen; 

 14. beschließt, daß die Sonderkommission und der Ge-
neraldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation 

allen Staaten spätestens fünfundvierzig Tage nach Verab-
schiedung dieser Resolution alle Informationen zur Verfü-
gung stellen werden, die sie benötigen, um vor Anwendung 
des Mechanismus vorbereitende Regelungen auf einzelstaat-
licher Ebene treffen zu können; 

 15. verlangt, daß Irak alle seine Verpflichtungen aus 
dem mit dieser Resolution gebilligten Mechanismus bedin-
gungslos erfüllt und mit der Sonderkommission und dem 
Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion bei der Durchführung der ihnen aufgrund dieser Resolu-
tion und des Mechanismus übertragenen Aufgaben, bei der 
sie sich der Mittel bedienen, die sie im Einklang mit ihrem 
vom Rat erteilten Mandat festlegen, voll zusammenarbeitet; 

 16. beschließt, die nach ihren Resolutionen 699 (1991), 
715 (1991) und dieser Resolution erforderliche regelmäßige 
Vorlage von Zwischenberichten zu konsolidieren und den 
Generalsekretär und den Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu ersuchen, dem Rat beginnend 
mit dem 11. April 1996 alle sechs Monate einen konsolidier-
ten Zwischenbericht vorzulegen; 

 17. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3644. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

 Am 4. April 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär11: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 689 (1991) des Sicherheitsrats und im Lichte Ihres 
Berichts vom 1. April 199612 haben die Ratsmitglieder 
die Frage der Beendigung oder Weiterführung der Beob-
achtermission der Vereinten Nationen für Irak und Ku-
wait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes geprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Rats-
mitglieder mit Ihrer Empfehlung, die Mission beizube-
halten, einverstanden sind.  Im Einklang mit Resolu-
tion 689 (1991) haben sie beschlossen, die Frage zum 
4. Oktober 1996 erneut zu prüfen." 

 

 Am 23. Mai 1996 richtete der Präsident des Sicherheits-
rats das folgende Schreiben an den Generalsekretär13: 

  "Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich 
gebeten, Ihnen für Ihr Schreiben vom 20. Mai 199614 zu 

 
11 S/1996/247. 
12 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/225. 
13 S/1996/365. 
14 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
April, May and June 1996, Dokument S/1996/356. 
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danken, dem der Wortlaut der an diesem Tag zwischen 
dem Seketariat der Vereinten Nationen und der 
Regierung Iraks geschlossenen Vereinbarung über die 
Durchführung der Ratsresolution 986 (1995) vom 
14. April 1995 beigefügt war. Sie begrüßen den 
Abschluß der Vereinbarung und sind sich darüber einig, 
daß sie als eine vorübergehende Maßnahme zur Deckung 
der humanitären Bedürfnisse des irakischen Volkes einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg der Durchführung der 
genannten Resolution darstellt. Sie gratulieren zu dieser 
bedeutsamen Errungenschaft. Sie erwarten mit Interesse 
die Mitteilung des Ratspräsidenten, daß der von Ihnen in 
Ziffer 13 der Resolution 986 (1995) erbetene Bericht bei 
ihm eingegangen ist." 

 Auf seiner 3672. Sitzung am 12. Juni 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

Resolution 1060 (1996) 
vom 12. Juni 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere seine Resolutionen 687 (1991) 
vom 3. April 1991, 707 (1991) vom 15. August 1991 und 
715 (1991) vom 11. Oktober 1991, 

 sowie unter Hinweis auf das Schreiben des Exekutivvor-
sitzenden der Sonderkommission vom 9. März 1996 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats3, das Schreiben des Präsiden-
ten vom 12. März 1996 an den Exekutivvorsitzenden2, die 
vom Präsidenten auf der 3642. Sitzung des Rates vom 
19. März 1996 abgegebene Erklärung4 und den Bericht des 
Exekutivvorsitzenden vom 11. April 1996 (S/1996/258)15, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für 
die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und politische 
Unabhängigkeit Kuwaits und Iraks, 

 in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Mittei-
lungen des Generalsekretärs vom 21. Juli6 und vom 
1. Dezember 19937, 

 in Anbetracht der von der Sonderkommission erzielten 
Fortschritte bei der Beseitigung der Programme Iraks zur 
Herstellung von Massenvernichtungswaffen sowie der noch 
offenen Probleme, über die der Exekutivvorsitzende der 
Sonderkommission Bericht erstattet hat, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Vorfällen am 
11. und 12. Juni 1996, über die der Exekutivvorsitzende der 
Sonderkommission den Ratsmitgliedern Bericht erstattet hat, 
als die irakischen Behörden einer Inspektionsgruppe der 
Sonderkommission den Zugang zu Standorten in Irak ver-
weigerten, die von der Kommission zur Inspektion vorgese-
hen waren, 
 
15 Ebd., Dokument S/1996/258, Anlage. 

 unter Betonung der Bedeutung, die der Rat der vollen 
Einhaltung der Verpflichtungen nach den Resolutionen 687 
(1991), 707 (1991) und 715 (1991) durch Irak beimißt, wo-
nach der Sonderkommission sofortiger, bedingungsloser und 
uneingeschränkter Zugang zu allen Standorten, die sie zu in-
spizieren wünscht, zu gewähren ist, 

 betonend, daß jeglicher Versuch Iraks, den Zugang zu 
solchen Standorten zu verweigern, unannehmbar ist, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. mißbilligt die Weigerung der irakischen Behörden, 
Zugang zu den von der Sonderkommission bezeichneten 
Standorten zu gewähren, die eine eindeutige Verletzung der 
Bestimmungen der Resolutionen 687 (1991), 707 (1991) und 
715 (1991) des Sicherheitsrats darstellt; 

 2. verlangt, daß Irak mit der Sonderkommission im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen voll zusam-
menarbeitet und daß die Regierung Iraks den Inspektions-
gruppen der Sonderkommission sofortigen, bedingungslosen 
und uneingeschränkten Zugang zu ausnahmslos allen Gebie-
ten, allen Einrichtungen, allem Gerät, allen Unterlagen und 
allen Transportmitteln gewährt, die sie zu inspizieren wün-
schen; 

 3. bringt seine volle Unterstützung für die Bemühun-
gen der Sonderkommission zum Ausdruck, die Durchführung 
ihres Mandats nach den einschlägigen Resolutionen des Ra-
tes sicherzustellen; 

 4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu blei-
ben. 

Auf der 3672. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3674. Sitzung am 14. Juni 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Die Situation zwischen Irak 
und Kuwait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab16: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt die Nichtbefolgung 
seiner Resolution 1060 (1996) vom 12. Juni 1996 durch 
Irak, das am 13. Juni 1996 den Zugang zu den von der 
Sonderkommission bezeichneten Standorten verweigert 
hat. Nach der Verweigerung des Zugangs am 11. und 
12. Juni 1996 stellt diese neue Dimension der Nichtbe-
folgung einen schwerwiegenden Rückschritt in der Zu-
sammenarbeit Iraks mit der Sonderkommission dar.  Der 
Rat ist der Auffassung, daß diese Ereignisse einen ein-

 
16 S/PRST/1996/28. 
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deutigen und flagranten Verstoß gegen seine Resolutio-
nen 687 (1991), 707 (1991) und 715 (1991) darstellen. 

  Der Rat erklärt erneut, daß er die Sonderkommis-
sion bei der Durchführung ihrer Inspektionen und der 
Wahrnehmung der anderen ihr vom Rat übertragenen 
Aufgaben voll unterstützt.  Der Rat weist die Versuche 
Iraks zurück, der Durchführung von Inspektionen durch 
die Sonderkommission Bedingungen aufzuerlegen. 

  Der Rat verlangt erneut, daß Irak den einschlägigen 
Ratsresolutionen Folge leistet und insbesondere den In-
spektionsgruppen der Sonderkommission sofortigen, be-
dingungslosen und uneingeschränkten Zugang zu aus-
nahmslos allen Gebieten, allen Einrichtungen, allem Ge-
rät, allen Unterlagen und allen Transportmitteln gewährt, 
die sie zu inspizieren wünschen. 

  Der Rat ersucht den Exekutivvorsitzenden der Son-
derkommission, sich so bald wie möglich nach Bagdad 
zu begeben, um den sofortigen, bedingungslosen und un-
eingeschränkten Zugang zu allen Standorten zu erwirken, 
welche die Sonderkommission zu inspizieren wünscht, 
und einen zukunftsgerichteten Dialog über andere Fragen 
zu führen, die unter das Mandat der Kommission fallen.  
Er ersucht den Exekutivvorsitzenden ferner, im Anschluß 
an seinen Besuch sofort über die dabei erzielten Ergeb-
nisse und über die Auswirkungen der irakischen Politi-
ken auf das Mandat und die Arbeit der Sonderkommis-
sion Bericht zu erstatten." 

 Auf seiner 3691. Sitzung am 23. August 1996 behandelte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab17: 

  "Angesichts des bevorstehenden Besuchs des Exe-
kutivvorsitzenden der Sonderkommission in Bagdad be-
kräftigt der Sicherheitsrat nachdrücklich seine volle Un-
terstützung der Sonderkommission bei der Durchführung 
ihrer Inspektionen und der Wahrnehmung der anderen ihr 
vom Rat übertragenen Aufgaben. Der Rat wiederholt, 
welche Bedeutung er der vollen Befolgung der einschlä-
gigen Ratsresolutionen durch Irak beimißt.  Er unter-
streicht die wichtige Rolle der Inspektionsgruppen der 
Sonderkommission und verlangt erneut, daß ihnen sofor-
tiger, bedingungsloser und uneingeschränkter Zugang zu 
ausnahmslos allen Gebieten, allen Einrichtungen, allem 
Gerät, allen Unterlagen und allen Transportmitteln ge-
währt wird, die sie zu inspizieren wünschen, sowie zu al-
len irakischen Amtsträgern, die sie zu befragen wün-
schen, damit die Sonderkommission ihren Auftrag voll 
erfüllen kann. 

 
17 S/PRST/1996/36. 

  In diesem Zusammenhang ist der Rat weiter ernst-
haft darüber besorgt, daß Irak die Resolution 1060 (1996) 
vom 12. Juni 1996 sowie die sonstigen die Sonderkom-
mission betreffenden Ratsresolutionen nicht vollinhalt-
lich befolgt. Die wiederholte Weigerung Iraks, den In-
spektionsgruppen sofortigen, bedingungslosen und un-
eingeschränkten Zugang zu den Standorten zu gewähren, 
die sie zu inspizieren wünschen, sowie die Versuche der 
Regierung Iraks, der Sonderkommission bei der Durch-
führung von Befragungen irakischer Amtsträger Bedin-
gungen aufzuerlegen, stellen eine grobe Verletzung der 
Verpflichtungen Iraks aus den Resolutionen 687 (1991), 
707 (1991) und 715 (1991) dar. Der Rat stellt fest, daß 
dieses Verhalten auch im Widerspruch zu den Verpflich-
tungen steht, welche die Regierung Iraks in ihrer Ge-
meinsamen Erklärung mit der Sonderkommission vom 
22. Juni 1996 eingegangen ist, und fordert die Regierung 
Iraks nachdrücklich auf, diesen Verpflichtungen nachzu-
kommen.  Der Rat erinnert die Regierung Iraks daran, 
daß der Exekutivvorsitzende der Sonderkommission sei-
nen Bericht gemäß Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) nur dann vorlegen kann, wenn sie ihre Verpflich-
tungen aus den einschlägigen Resolutionen vollständig 
erfüllt.  Der Rat wird auch weiterhin prüfen, wie die voll-
ständige Erfüllung dieser Verpflichtungen durch Irak am 
besten sichergestellt werden kann. 

  Der Rat ersucht den Exekutivvorsitzenden, ihm 
über die Ergebnisse seines Besuchs Bericht zu erstatten." 

 Am 9. Oktober 1996 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär18: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolu-
tion 689 (1991) des Sicherheitsrats und im Lichte Ihres 
Berichts vom 27. September 199619 haben die Ratsmit-
glieder die Frage der Beendigung oder Weiterführung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes geprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Rats-
mitglieder mit Ihrer Empfehlung, die Mission beizube-
halten, einverstanden sind. Im Einklang mit Resolu-
tion 689 (1991) haben sie beschlossen, die Frage zum 
4. April 1997 erneut zu prüfen." 

 Auf seiner 3729. Sitzung am 30. Dezember 1996 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und 
Kuwait". 

 

 
 
18 S/1996/840. 
19 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996, Dokument S/1996/801. 
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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab20: 

  "Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Sonderkom-
mission und die Regierung Iraks dahin gehend überein-
gekommen waren, daß die Untersuchung der einseitigen 
Vernichtung von verbotenen Gegenständen für die Be-
schleunigung der Verifikation der irakischen Deklaratio-
nen von grundlegender Wichtigkeit sei.  In dieser Hin-
sicht bedauert der Rat, daß sich Irak geweigert hat, es der 
Sonderkommission zu gestatten, etwa 130 Flugkörper-
triebwerke aus Irak abzutransportieren, um sie von einer 
der Sonderkommission unterstehenden Gruppe von in-
ternationalen Sachverständigen analysieren zu lassen.  
Der Rat stellt fest, daß diese Maßnahme der Sonder-
kommission die Erfüllung ihres Auftrags erschwert. 

  Der Rat erklärt erneut, daß über sämtliche Flugkör-
per Iraks mit einer Reichweite von mehr als 150 Kilome-
tern Nachweis geführt werden muß, damit die Kommis-
sion die Erfüllung der in Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) enthaltenen Auflagen durch Irak melden kann.  
Der Rat unterstützt voll die Absicht der Sonderkommis-
sion, eine gründliche Untersuchung und Analyse in be-

 
20 S/PRST/1996/49. 

zug auf Flugkörper vorzunehmen, entweder durch die 
Entsendung von internationalen Sachverständigengrup-
pen nach Irak oder durch die Untersuchung der fragli-
chen Gegenstände außerhalb des Landes. 

  Der Rat erinnert die Regierung Iraks an ihre Ver-
pflichtung, die Bestimmungen der einschlägigen Reso-
lutionen zu befolgen, sowie an die Notwendigkeit, mit 
der Sonderkommission voll zu kooperieren, damit diese 
die Erfüllung der in Abschnitt C der Resolution 687 
(1991) enthaltenen Auflagen melden kann.  In dieser 
Hinsicht bestätigt der Rat, daß Irak verpflichtet ist, der 
Sonderkommission den Abtransport der Flugkör-
pertriebwerke aus seinem Hoheitsgebiet zu gestatten.  
Der Rat ist allen Staaten dankbar, die sich anbieten, der 
Sonderkommission ihre nationalen Einrichtungen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie die erforderlichen Ana-
lysen vornehmen kann, sofern und sobald die Kom-
mission dies für notwendig erachtet. 

  Der Rat erklärt erneut nachdrücklich, daß er die 
Sonderkommission bei der Wahrnehmung ihres Auftrags 
gemäß den einschlägigen Ratsresolutionen voll unter-
stützt.  Der Rat bekräftigt die in seinen früheren ein-
schlägigen Resolutionen, insbesondere in den Resolutio-
nen 687 (1991), 707 (1991) und 715 (1991), ausgeführten 
Rechte und Vorrechte der Sonderkommission."  

 

 

 

 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER AGENDA FÜR DEN FRIEDEN 

Agenda für den Frieden: Friedenssicherung1 

 

Beschlüsse1 

 Auf seiner 3645. Sitzung am 28. März 1996 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt "Agenda für den Frieden: 
Friedenssicherung". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab2: 

  "Der Sicherheitsrat hat die Regelungen betreffend 
die Konsultation und den Informationsaustausch mit den 
truppenstellenden Ländern überprüft, die mit der Erklä-
rung festgelegt wurden, die der Präsident im Namen des 

 
1 Resolutionen beziehungsweise Beschlüse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1994 und 1995 verabschiedet. 
2 S/PRST/1996/13. 

Rates am 4. November 1994 abgegeben hat3. Der Rat hat 
die im Verlauf seiner Debatte über den Punkt 'Agenda für 
den Frieden: Friedenssicherung' auf seiner 3611. Sitzung 
am 20. Dezember 1995 geäußerten Auffassungen ebenso 
wie die im Verlauf der Debatten in der Generalversamm-
lung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sorgfältig 
geprüft.  

  Der Rat hat den im Verlauf dieser Debatten geäu-
ßerten Wunsch zur Kenntnis genommen, wonach die Re-
gelungen betreffend die Konsultation und den Informa-
tionsaustausch mit den truppenstellenden Ländern ver-
bessert werden sollen. Der Rat teilt diesen Wunsch. Er 
erachtet es für unerläßlich, daß die truppenstellenden 
Länder angehört werden. Er stellt fest, daß viele der zum 
Ausdruck gebrachten Besorgnisse ausgeräumt werden 
könnten, wenn die in der Erklärung seines Präsidenten 

 
3 S/PRST/1994/62. 
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vom 4. November 1994 festgelegten Regelungen voll an-
gewandt würden. Er ist außerdem der Auffassung, daß 
diese Regelungen wie nachstehend angegeben weiter 
verbessert werden können. 

  Der Rat wird daher in Zukunft die folgenden Ver-
fahren anwenden:  

  a) Es werden regelmäßig Sitzungen zwischen den 
Ratsmitgliedern, den truppenstellenden Ländern und dem 
Sekretariat zum Zwecke der Konsultation und des Infor-
mations- und Meinungsaustausches abgehalten werden; 
die Sitzungen werden unter dem Vorsitz des Ratspräsi-
denten stehen, der von einem Vertreter des Sekretariats 
unterstützt wird; 

  b) Die Sitzungen werden so bald wie möglich und 
geraume Zeit vor einer Beschlußfassung des Rates über 
die Verlängerung, Beendigung oder wesentliche Abände-
rung des Mandats eines bestimmten Friedenssicherungs-
einsatzes abgehalten; 

  c) Erwägt der Rat die Schaffung eines neuen 
Friedenssicherungseinsatzes, so werden, außer wenn dies 
aus praktischen Gründen nicht angezeigt erscheint, mit 
jedem voraussichtlichen truppenstellenden Land Sitzun-
gen abgehalten, an das das Sekretariat bereits herangetre-
ten ist und das seine Bereitschaft bekundet hat, zu dem 
Einsatz beizutragen; 

  d) Der Ratspräsident wird im Verlauf informeller 
Konsultationen mit Ratsmitgliedern über die von den 
Teilnehmern jeder Sitzung mit truppenstellenden bezie-
hungsweise voraussichtlich truppenstellenden Ländern 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Bericht erstat-
ten; 

  e) Die bestehende Praxis, zu diesen Sitzungen 
Mitgliedstaaten einzuladen, die besondere Beiträge zu 
Friedenssicherungseinsätzen leisten, bei denen es sich 
nicht um Truppen handelt, wie etwa Beiträge zu Treu-
handfonds, Logistik und Ausrüstung, wird beibehalten; 

  f) Das den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestell-
te monatliche vorläufige Arbeitsprogramm wird Angaben 
über den geplanten Termin solcher Sitzungen in dem be-
treffenden Monat enthalten; 

  g) Im Falle unvorhergesehener Ereignisse bei ei-
nem bestimmten Friedenssicherungseinsatz, die Maß-

nahmen des Rates erforderlich machen könnten, können 
Ad-hoc-Sitzungen einberufen werden; 

  h) Diese Sitzungen werden zusätzlich zu den Sit-
zungen stattfinden, die vom Sekretariat und unter seinem 
Vorsitz einberufen werden, um den truppenstellenden 
Ländern Gelegenheit zu geben, mit Sonderbeauftragten 
des Generalsekretärs oder Truppenkommandeuren zu-
sammenzutreffen, oder um operative Fragen im Zusam-
menhang mit einem bestimmten Friedenssicherungsein-
satz zu erörtern, wobei Ratsmitglieder ebenfalls eingela-
den werden; 

  i) Das Sekretariat wird an die Teilnehmer recht-
zeitig vor allen diesen Sitzungen Hintergrundinformatio-
nen und eine Tagesordnung verteilen; Ratsmitglieder 
können gegebenenfalls auch Informationen verteilen; 

  j) Es werden auch künftig Dolmetschdienste in 
allen Amtssprachen der Organisation bereitgestellt; 
Übersetzungen von Dokumenten werden auch künftig 
bereitgestellt werden, nach Möglichkeit vor den Sitzun-
gen; 

  k) Zeit und Ort aller Sitzungen sollen nach Mög-
lichkeit im voraus im Journal of the United Nations ver-
öffentlicht werden; 

  l) Der Rat wird seinem Jahresbericht an die Ge-
neralversammlung auch Informationen über diese Sit-
zungen beifügen. 

  Der Rat erinnert daran, daß es sich bei den hier be-
schriebenen Regelungen nicht um eine erschöpfende 
Aufzählung handelt. Sie schließen Konsultationen in ver-
schiedenen Formen nicht aus, insbesondere nicht den 
Austausch von informellen Mitteilungen zwischen dem 
Präsidenten des Rates oder Mitgliedern des Rates und 
den truppenstellenden Ländern und gegebenenfalls mit 
anderen besonders betroffenen Ländern, beispielsweise 
Ländern aus der betreffenden Region. 

  Der Rat wird die Regelungen für die Konsultation 
und den Informations- und Meinungsaustausch mit trup-
penstellenden und voraussichtlich truppenstellenden 
Ländern weiter prüfen und ist bereit, weitere Maßnahmen 
und neue Mechanismen zur weiteren Verbesserung dieser 
Regelungen im Lichte der gesammelten Erfahrungen in 
Erwägung zu ziehen." 

 

 

 


